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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

§ 1. (1) bis (3) ... § 1. (1) bis (3) ... 

(4) Auf Antrag werden auch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, als 
unbeschränkt steuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen 
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie 
inländische Einkünfte im Sinne des § 98 haben. Dies gilt nur, wenn ihre 
Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90% der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegen oder wenn die nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 11 693 Euro 
betragen. Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt 
besteuert werden dürfen, gelten in diesem Zusammenhang als nicht der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegend. Die Höhe der nicht 
der österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist 
durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen 
Abgabenbehörde nachzuweisen. Der Antrag kann bis zum Eintritt der 
Rechtskraft des Bescheides gestellt werden. 

(4) Auf Antrag werden auch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, als 
unbeschränkt steuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen 
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie 
inländische Einkünfte im Sinne des § 98 haben. Dies gilt nur, wenn ihre 
Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90% der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegen oder wenn die nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 11 693 Euro 
betragen. Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt 
besteuert werden dürfen, gelten in diesem Zusammenhang als nicht der 
österreichischen Einkommensteuer unterliegend. Die Höhe der nicht 
der österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist 
durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen 
Abgabenbehörde nachzuweisen. 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: § 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 

 1. bis 16b. …  1. bis 16b. … 

 16c. Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, die von 
begünstigten Rechtsträgern im Sinne der §§ 34 ff BAO, deren 
satzungsgemäßer Zweck die Ausübung oder Förderung des 
Körpersportes ist, an Sportler, Schiedsrichter und 
Sportbetreuer (zB Trainer, Masseure) gewährt werden, in Höhe 
von bis zu 120 Euro pro Einsatztag, höchstens aber 720 Euro 
pro Kalendermonat der Tätigkeit. Die Steuerfreiheit steht nur 

 16c. Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, die von 
begünstigten Rechtsträgern im Sinne der §§ 34 ff BAO, deren 
satzungsgemäßer Zweck die Ausübung oder Förderung des 
Körpersportes ist, an Sportler, Schiedsrichter und 
Sportbetreuer (zB Trainer, Masseure) gewährt werden, in Höhe 
von bis zu 120 Euro pro Einsatztag, höchstens aber 720 Euro 
pro Kalendermonat der Tätigkeit. Die Steuerfreiheit steht nur 
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zu, wenn beim Steuerabzug vom Arbeitslohn neben den 
pauschalen Aufwandsentschädigungen keine 
Reisevergütungen, Tages- oder Nächtigungsgelder gemäß § 26 
Z 4 oder Reiseaufwandsentschädigungen gemäß § 3 Abs. 1 
Z 16b steuerfrei ausgezahlt werden. Der begünstigte 
Rechtsträger hat für jeden Sportler, Schiedsrichter oder 
Sportbetreuer, dem er in einem Kalenderjahr ausschließlich 
pauschale Reiseaufwandsentschädigungen ausbezahlt hat, 
diese mittels amtlichem Formular dem Finanzamt jeweils bis 
Ende Februar des Folgejahres zu übermitteln. 

zu, wenn beim Steuerabzug vom Arbeitslohn neben den 
pauschalen Aufwandsentschädigungen keine 
Reisevergütungen, Tages- oder Nächtigungsgelder gemäß § 26 
Z 4 oder Reiseaufwandsentschädigungen gemäß § 3 Abs. 1 
Z 16b steuerfrei ausgezahlt werden. Der begünstigte 
Rechtsträger hat für jeden Steuerpflichtigen, dem er in einem 
Kalenderjahr für eine nichtselbständige Tätigkeit 
ausschließlich pauschale Reiseaufwandsentschädigungen 
ausbezahlt hat, diese mittels amtlichem Formular dem 
Finanzamt jeweils bis Ende Februar des Folgejahres zu 
übermitteln. 

 16d. bis 38. …  16d. bis 38. … 

 39. Einkünfte natürlicher Personen aus der Einspeisung von bis zu 
12 500 kWh elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen, 
wenn die Engpassleistung der jeweiligen Anlage die Grenze 
von 25 kWp nicht überschreitet. 

 39. Einkünfte natürlicher Personen aus der Einspeisung von bis zu 
12 500 kWh elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen, 
wenn die Engpassleistung der jeweiligen Anlage die Grenze 
von 35 kWp und deren Anschlussleistung die Grenze von 
25 kWp nicht überschreiten. 

  40. Entschädigungen gemäß § 20 der Nationalrats-
Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992, oder diesen 
entsprechende Entschädigungen für die Tätigkeit in 
Wahlbehörden von Gebietskörperschaften auf Grund bundes- 
oder landesgesetzlicher Regelungen (wie insbesondere 
Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 oder 
Europawahlordnung). Die Entschädigungen sind insoweit 
steuerfrei, als sie die Beträge nicht überschreiten, die nach 
Maßgabe des § 20 Abs. 1 und 2 NRWO zustehen. 

  41. Zahlungen an Zulassungsbesitzer eines nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehörenden elektrisch betriebenen 
Kraftfahrzeuges für die Übertragung von Strommengen aus 
erneuerbarer Energie, die als Antrieb für Kraftfahrzeuge im 
Bundesgebiet produziert wurden (§ 7a und § 11 der 
Kraftstoffverordnung 2012, BGBl. II Nr. 398/2012, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 452/2022). 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Gewinn Gewinn 

§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) … 

(3a) Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem 
Betriebsvermögen zugehören, gilt Folgendes: 

(3a) Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem 
Betriebsvermögen zugehören, gilt Folgendes: 

 1. Die Befreiungsbestimmungen für Abgeltungen von 
Wertminderungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 33, für einen 
(drohenden) behördlichen Eingriff sowie für 
Zusammenlegungen, Flurbereinigungen und 
Baulandumlegungen gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 sind 
anzuwenden. 

 1. Die Befreiungsbestimmungen für Abgeltungen von 
Wertminderungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 33, für einen 
(drohenden) behördlichen Eingriff sowie für 
Zusammenlegungen, Flurbereinigungen, Baulandumlegungen 
und Grenzbereinigungen gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 sind 
anzuwenden. 

 2. bis 5. ...  2. bis 5. ... 

 (3b) Für Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 4a, die einem 
Betriebsvermögen zugehören, sind § 27b Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 
Z 2 zweiter bis vierter Satz anzuwenden. 

(4) bis (12) … (4) bis (12) … 

Gewinn der rechnungslegungspflichtigen Gewerbetreibenden Gewinn der rechnungslegungspflichtigen Gewerbetreibenden 

§ 5. (1) ... § 5. (1) ... 

(2) Als rechnungslegungspflichtiger Gewerbetreibender im Sinne 
des Abs. 1 gilt auf Antrag ein Steuerpflichtiger, der Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (§ 23) bezieht und nicht mehr der Pflicht zur 
Gewinnermittlung nach Abs. 1 unterliegt. Der Antrag ist für das Jahr zu 
stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, für das erstmalig keine 
Pflicht zur Gewinnermittlung nach Abs. 1 besteht. Der Antrag kann bis 
zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und bindet den 
Steuerpflichtigen so lange, als er nicht in einer Steuererklärung für das 
jeweils zu veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für dieses und die 
folgenden Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 

(2) Als rechnungslegungspflichtiger Gewerbetreibender im Sinne 
des Abs. 1 gilt auf Antrag ein Steuerpflichtiger, der Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (§ 23) bezieht und nicht mehr der Pflicht zur 
Gewinnermittlung nach Abs. 1 unterliegt. Der Antrag ist für das Jahr zu 
stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, für das erstmalig keine 
Pflicht zur Gewinnermittlung nach Abs. 1 besteht. Der Antrag bindet 
den Steuerpflichtigen so lange, als er nicht für das jeweils zu 
veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung für dieses und die folgenden 
Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 

Bewertung Bewertung 

§ 6. Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens gilt folgendes: 

§ 6. Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens gilt folgendes: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme  4. Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 
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anzusetzen. Grund und Boden ist mit dem Buchwert im 
Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen, sofern nicht eine 
Ausnahme vom besonderen Steuersatz gemäß § 30a Abs. 3 
vorliegt. Der Entnahmewert tritt für nachfolgende 
steuerrelevante Sachverhalte an die Stelle der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. 

anzusetzen. Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 sind mit 
dem Buchwert im Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen, sofern 
nicht eine Ausnahme vom besonderen Steuersatz gemäß § 30a 
Abs. 3 vorliegt. Der Entnahmewert tritt für nachfolgende 
steuerrelevante Sachverhalte an die Stelle der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. 

 5. …  5. … 

 6. a) und b) ...  6. a) und b) ... 

 c) Die Abgabenschuld gemäß lit. a und b ist auf Grund eines 
in der Steuererklärung gestellten Antrages in folgenden 
Fällen in Raten zu entrichten: 

 c) Die Abgabenschuld gemäß lit. a und b ist auf Antrag in 
folgenden Fällen in Raten zu entrichten: 

 – bei Überführung von Wirtschaftsgütern innerhalb eines 
Betriebes desselben Steuerpflichtigen oder Verlegung 
von Betrieben oder Betriebsstätten im Sinne der lit. a in 
einen EU/EWR-Staat; 

 – bei Überführung von Wirtschaftsgütern innerhalb eines 
Betriebes desselben Steuerpflichtigen oder Verlegung 
von Betrieben oder Betriebsstätten im Sinne der lit. a in 
einen EU/EWR-Staat; 

 – bei einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der 
Republik Österreich im Sinne der lit. b gegenüber 
einem EU/EWR-Staat. 

 – bei einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der 
Republik Österreich im Sinne der lit. b gegenüber 
einem EU/EWR-Staat. 

 d) bis g) ...  d) bis g) ... 

 h) Abweichend von lit. f und g sind bei Wirtschaftsgütern, für 
die die Abgabenschuld nicht festgesetzt worden ist, die 
fortgeschriebenen Buchwerte anzusetzen; § 27 Abs. 6 Z 1 
lit. e ist sinngemäß anzuwenden. 

 h) Abweichend von lit. f und g sind bei Wirtschaftsgütern, für 
die die Abgabenschuld nicht festgesetzt worden ist oder 
gemäß § 16 Abs. 1a des Umgründungssteuergesetzes nicht 
entstanden ist, die fortgeschriebenen Buchwerte anzusetzen; 
§ 27 Abs. 6 Z 1 lit. e ist sinngemäß anzuwenden. 

 8. bis 16. ...  8. bis 16. ... 

Gewinnfreibetrag Gewinnfreibetrag 

§ 10. (1) bis (6) ... § 10. (1) bis (6) ... 

(7) Voraussetzungen für die Geltendmachung des 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrages (Abs. 1 Z 4) sind: 

(7) 

 1. Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag wird in der 
Einkommensteuererklärung oder Feststellungserklärung an 
der dafür vorgesehenen Stelle ausgewiesen. Der Ausweis hat 
getrennt zu erfolgen für 

 

 – jenen Teil des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages,  
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der durch körperliche Anlagegüter gedeckt ist, und 

 – jenen Teil des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages, 
der durch Wohnbauanleihen gedeckt ist. 

 

 2. Begünstigte körperliche Wirtschaftsgüter, die der Deckung 
eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages dienen, sind 
im Anlageverzeichnis bzw. in der Anlagekartei auszuweisen. 
Wohnbauanleihen sind für jeden Betrieb in einem gesonderten 
Verzeichnis auszuweisen. In diesen Verzeichnissen ist für 
jedes Wirtschaftsgut anzugeben, in welchem Umfang die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zur Deckung des 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrages beitragen. Die 
Verzeichnisse sind der Abgabenbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die Antragstellung oder eine Berichtigung der 
Verzeichnisse ist bis zur Rechtskraft des betreffenden 
Einkommensteuerbescheides oder Feststellungsbescheides 
möglich. 

Abnutzbare Wirtschaftsgüter und Wertpapiere, die der Deckung 
eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages dienen, sind im 
Anlageverzeichnis (der Anlagekartei) oder einem gesonderten 
Verzeichnis auszuweisen. Dort ist für jeden Betrieb auszuweisen, in 
welchem Umfang die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zur 
Deckung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages beitragen. Die 
Verzeichnisse sind der Abgabenbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

Investitionsfreibetrag Investitionsfreibetrag 

§ 11. (1) bis (5) … § 11. (1) bis (5) … 

(6) Voraussetzungen für die Geltendmachung des 
Investitionsfreibetrages sind: 

 

 1. Der Investitionsfreibetrag wird in der Steuererklärung oder 
Feststellungserklärung an der dafür vorgesehenen Stelle 
ausgewiesen. 

(6) Der Investitionsfreibetrag 

 2. Bei Wirtschaftsgütern, für die der Investitionsfreibetrag 
geltend gemacht wird, ist dieser im Anlageverzeichnis bzw. in 
der Anlagekartei auszuweisen. Die Verzeichnisse sind der 
Abgabenbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

ist im Anlageverzeichnis bzw. in der Anlagekartei bei den jeweiligen 
Wirtschaftsgütern auszuweisen. Die Verzeichnisse sind der 
Abgabenbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

Einnahmen Einnahmen 

§ 15. (1) ... § 15. (1) ... 

(2) 1. ... (2) 1. ... 

 2. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz die Höhe geldwerter Vorteile mit 
Verordnung festzulegen sowie in der Verordnung für die 

 2. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz die Höhe geldwerter Vorteile mit 
Verordnung festzulegen sowie in der Verordnung für 
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Zurverfügungstellung von Kraftfahrzeugen, Krafträdern und 
Fahrrädern im Interesse ökologischer Zielsetzungen 
Ermäßigungen und Befreiungen vorzusehen. 

Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder im Interesse 
ökologischer Zielsetzungen Ermäßigungen und Befreiungen 
vorzusehen. 

 3. ...  3. ... 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 

(2) Die Anwendung des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 setzt 
voraus, daß 

(2) Die Anwendung des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 setzt 
voraus, daß 

 1. keine Buchführungspflicht besteht und auch nicht freiwillig 
Bücher geführt werden, die eine Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 1 ermöglichen, 

 1. keine Buchführungspflicht besteht und auch nicht freiwillig 
Bücher geführt werden, die eine Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 1 ermöglichen und 

 2. die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der 
Bundesabgabenordnung des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres nicht mehr als 220 000 Euro betragen, 

 2. die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der 
Bundesabgabenordnung des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres nicht mehr als 220 000 Euro betragen. 

 3. aus der Steuererklärung hervorgeht, dass der Steuerpflichtige 
von der Pauschalierung Gebrauch macht. 

 

(3) ... (3) ... 

(3a) Im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann der 
Gewinn nach Maßgabe der Z 1 bis Z 9 pauschal ermittelt werden. 

(3a) Im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann der 
Gewinn nach Maßgabe der Z 1 bis Z 9 pauschal ermittelt werden. 

 1. ...  1. ... 

 2. Die Pauschalierung kann angewendet werden, wenn im 
Veranlagungsjahr die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 
Abs. 1 Z 27 UStG 1994 für Kleinunternehmer anwendbar ist 
oder nur deswegen nicht anwendbar ist, weil 

 2. Die Pauschalierung kann angewendet werden, wenn im 
Veranlagungsjahr die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 
Abs. 1 Z 27 UStG 1994 für Kleinunternehmer anwendbar ist 
oder nur deswegen nicht anwendbar ist, weil 

 – die Umsatzgrenze gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 
um nicht mehr als 5 000 Euro überschritten wurde, 

 – die Umsatzgrenze gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 
um nicht mehr als 5 000 Euro überschritten wurde, 

 – auch Umsätze erzielt wurden, die zu Einkünften führen, 
die gemäß Z 1 von der Pauschalierung nicht betroffen 
sind, und die erhöhte Umsatzgrenze gemäß dem ersten 
Teilstrich nicht überschritten wurde, oder 

 – auch Umsätze erzielt wurden, die zu Einkünften führen, 
die gemäß Z 1 von der Pauschalierung nicht betroffen 
sind, und die erhöhte Umsatzgrenze gemäß dem ersten 
Teilstrich nicht überschritten wurde, oder 

 – auf die Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung gemäß 
§ 6 Abs. 3 UStG 1994 verzichtet wurde. 

 – auf die Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung gemäß 
§ 6 Abs. 3 UStG 1994 verzichtet wurde. 

 Die Pauschalierung kann auch angewendet werden, wenn die 
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obigen Voraussetzungen erfüllt wären, aber die 
Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 
tatsächlich nicht zur Anwendung kommt, weil ihr eine mit dem 
Ausschluss des Vorsteuerabzuges verbundene andere 
Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 UStG 1994 vorgeht. 

 3. bis 9. …  3. bis 9. … 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

§ 22. Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: § 22. Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 

 1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu diesen Einkünften 
gehören nur 

 1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu diesen Einkünften 
gehören nur 

 a) …  a) … 

 b) Einkünfte aus der Berufstätigkeit der  b) Einkünfte aus der Berufstätigkeit der 

 – staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker oder aus 
einer unmittelbar ähnlichen Tätigkeit sowie aus der 
Berufstätigkeit der 

 – staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker oder aus 
einer unmittelbar ähnlichen Tätigkeit sowie aus der 
Berufstätigkeit der 

 – Ärzte, Tierärzte und Dentisten,  – Ärzte, Tierärzte und Dentisten, 

 – Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer, 

 – Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer, 

 – Unternehmensberater, Versicherungsmathematiker, 
Schiedsrichter im Schiedsgerichtsverfahren, 

 – Unternehmensberater, Versicherungsmathematiker, 
Schiedsrichter im Schiedsgerichtsverfahren, 

 – Bildberichterstatter und Journalisten,  – Bildberichterstatter und Journalisten, 

 – Dolmetscher und Übersetzer.  – Dolmetscher und Übersetzer. 

Zu den Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit zählen auch 
die Entgelte der Ärzte für die Behandlung von Pfleglingen 
der Sonderklasse (einschließlich ambulatorischer 
Behandlung), soweit diese Entgelte nicht von einer 
Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden, 
sowie Einkünfte als Notarzt oder Vertretungsarzt gemäß § 2 
Abs. 2a Z 2 oder Z 3 Freiberuflichen-
Sozialversicherungsgesetz – FSVG, BGBl. Nr. 624/1978. 

Zu den Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit zählen auch 
die Entgelte der Ärzte für die Behandlung von Pfleglingen 
der Sonderklasse (einschließlich ambulatorischer 
Behandlung), soweit diese Entgelte nicht von einer 
Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden, 
sowie Einkünfte als Notarzt, Vertretungsarzt oder Arzt für 
die Behandlung von Insassen von Justizanstalten gemäß § 2 
Abs. 2a Z 2 bis 4 Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz 
– FSVG, BGBl. Nr. 624/1978. 

 c) …  c) … 

Eine freiberufliche Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn ein 
Angehöriger eines freien Berufes in seinem Beruf 

Eine freiberufliche Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn ein 
Angehöriger eines freien Berufes in seinem Beruf 
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 – im Rahmen von Veranstaltungen tätig wird, denen die für 
das Vorliegen einer freiberuflichen Tätigkeit erforderlichen 
Eigenschaften fehlen 

 – im Rahmen von Veranstaltungen tätig wird, denen die für 
das Vorliegen einer freiberuflichen Tätigkeit erforderlichen 
Eigenschaften fehlen 

 – sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
bedient. Abgesehen vom Fall einer vorübergehenden 
Verhinderung muß er selbst auf Grund eigener 
Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig 
werden. 

 – sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
bedient. Abgesehen vom Fall einer vorübergehenden 
Verhinderung muß er selbst auf Grund eigener 
Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig 
werden. 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 

Veräußerungsgewinne Veräußerungsgewinne 

§ 24. (1) und (2) ... § 24. (1) und (2) ... 

(3) Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebes veräußert, so 
sind die Veräußerungserlöse anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter 
nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt ihrer 
Überführung ins Privatvermögen anzusetzen. Für Grund und Boden ist 
§ 6 Z 4 anzuwenden. Bei Aufgabe eines Betriebes, an dem mehrere 
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der 
gemeine Wert jener Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. 

(3) Werden die einzelnen dem Betrieb gewidmeten 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebes veräußert, so 
sind die Veräußerungserlöse anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter 
nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt ihrer 
Überführung ins Privatvermögen anzusetzen. Für Grundstücke im 
Sinne des § 30 Abs. 1 ist § 6 Z 4 anzuwenden. Bei Aufgabe eines 
Betriebes, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden 
einzelnen Beteiligten der gemeine Wert jener Wirtschaftsgüter 
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

(6) Wird der Betrieb aufgegeben und werden aus diesem Anlass 
Gebäudeteile (Gebäude) ins Privatvermögen übernommen, so 
unterbleibt auf Antrag die Erfassung der darauf entfallenden stillen 
Reserven. Voraussetzung ist, dass das Gebäude bis zur Aufgabe des 
Betriebes der Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen gewesen ist, auf das 
Gebäude keine stillen Reserven übertragen worden sind und einer der 
folgenden Fälle vorliegt: 

(6) Wird der Betrieb aufgegeben und werden aus diesem Anlass 
Gebäudeteile (Gebäude) ins Privatvermögen übernommen, können 
diese – abweichend von § 6 Z 4 – auf Antrag mit dem gemeinen Wert 
gemäß Abs. 3 angesetzt werden, wenn einer der in § 37 Abs. 5 Z 1 bis 3 
genannten Fälle vorliegt. 

 1. Der Steuerpflichtige ist gestorben und es wird dadurch eine 
Betriebsaufgabe veranlasst. 

 

 2. Der Steuerpflichtige ist wegen körperlicher oder geistiger 
Behinderung in einem Ausmaß erwerbsunfähig, dass er nicht 
in der Lage ist, seinen Betrieb fortzuführen oder die mit seiner 
Stellung als Mitunternehmer verbundenen Aufgaben oder 
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Verpflichtungen zu erfüllen. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzung ist auf Grundlage eines vom Steuerpflichtigen 
beizubringenden medizinischen Gutachtens eines allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zu 
beurteilen, es sei denn, es liegt eine medizinische Beurteilung 
durch den für den Steuerpflichtigen zuständigen 
Sozialversicherungsträger vor. 

 3. Der Steuerpflichtige hat das 60. Lebensjahr vollendet und 
stellt seine Erwerbstätigkeit ein. Eine Erwerbstätigkeit liegt 
nicht vor, wenn der Gesamtumsatz aus den ausgeübten 
Tätigkeiten 22.000 Euro und die gesamten Einkünfte aus den 
ausgeübten Tätigkeiten 730 Euro im Kalenderjahr nicht 
übersteigen. 

 

Wird das Gebäude (der Gebäudeteil) nach Betriebsaufgabe durch den 
Steuerpflichtigen oder einen unentgeltlichen Rechtsnachfolger zur 
Erzielung von Einkünften verwendet, ist sein steuerlicher Wertansatz 
um die unversteuerten stillen Reserven zu kürzen. Wird das Gebäude 
(der Gebäudeteil) innerhalb von fünf Jahren nach Aufgabe des 
Betriebes durch den Steuerpflichtigen oder einen unentgeltlichen 
Rechtsnachfolger veräußert, gilt die Veräußerung als rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung, das beim 
Steuerpflichtigen zur Erfassung der stillen Reserven höchstens im 
Umfang der Bemessungsgrundlage bei Betriebsaufgabe führt. Die zu 
erfassenden stillen Reserven sind als Aufgabegewinn zu versteuern. 
Wurde das Gebäude (der Gebäudeteil) vor der Veräußerung bereits zur 
Erzielung von Einkünften verwendet, ist der steuerliche Wertansatz um 
die versteuerten stillen Reserven wieder zu erhöhen. 

 

(7) Ein Veräußerungsgewinn ist nicht zu ermitteln, soweit das 
Umgründungssteuergesetz eine Buchwertfortführung vorsieht. Fällt die 
gesellschaftsvertragliche Übertragung von (Teil)Betrieben oder 
Mitunternehmeranteilen nicht unter Art. IV oder Art. V des 
Umgründungssteuergesetzes, ist der Veräußerungsgewinn auf den nach 
dem Umgründungssteuergesetz maßgeblichen Stichtag zu beziehen. 

(7) Ein Veräußerungsgewinn ist nicht zu ermitteln, soweit das 
Umgründungssteuergesetz eine Buchwertfortführung vorsieht. Fällt die 
gesellschaftsvertragliche Übertragung von (Teil)Betrieben oder 
Mitunternehmeranteilen nicht unter Art. IV oder Art. V des 
Umgründungssteuergesetzes, ist der Veräußerungsgewinn auf den nach 
dem Umgründungssteuergesetz maßgeblichen Stichtag zu beziehen; bei 
Übertragung gegen Gewährung von Gesellschafterrechten an einer 
Personengesellschaft ist § 32 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden, wobei die 
bisherigen Buchwerte fortzuführen sind, soweit das Vermögen dem 
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Übertragenden weiterhin zuzurechnen ist. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen Einkünfte aus Kapitalvermögen 

§ 27. (1) bis (5) … § 27. (1) bis (5) … 

(6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten auch: (6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten auch: 

 1. Umstände, die zu einer Einschränkung des 
Besteuerungsrechtes der Republik Österreich im Verhältnis zu 
anderen Staaten hinsichtlich eines Wirtschaftsgutes im Sinne 
des Abs. 3, eines Derivates im Sinne des Abs. 4 oder einer 
Kryptowährung im Sinne des Abs. 4a führen. 

 1. Umstände, die zu einer Einschränkung des 
Besteuerungsrechtes der Republik Österreich im Verhältnis zu 
anderen Staaten hinsichtlich eines Wirtschaftsgutes im Sinne 
des Abs. 3, eines Derivates im Sinne des Abs. 4 oder einer 
Kryptowährung im Sinne des Abs. 4a führen. 

 a) Bei Wegzug einer natürlichen Person in einen EU/EWR-
Staat ist auf Grund eines in der Steuererklärung gestellten 
Antrages über die dadurch entstandene Abgabenschuld im 
Abgabenbescheid nur abzusprechen, die Abgabenschuld 
jedoch bis zur tatsächlichen Veräußerung des 
Wirtschaftsgutes oder Derivates nicht festzusetzen. Dies gilt 
ebenso bei der unentgeltlichen Übertragung eines 
Wirtschaftsgutes oder Derivates an eine andere natürliche 
Person, die in einem EU/EWR-Staat ansässig ist. 

 a) Bei Wegzug einer natürlichen Person in einen EU/EWR-
Staat ist auf Antrag über die dadurch entstandene 
Abgabenschuld im Abgabenbescheid nur abzusprechen, die 
Abgabenschuld jedoch bis zur tatsächlichen Veräußerung 
des Wirtschaftsgutes oder Derivates nicht festzusetzen. Dies 
gilt ebenso bei der unentgeltlichen Übertragung eines 
Wirtschaftsgutes oder Derivates an eine andere natürliche 
Person, die in einem EU/EWR-Staat ansässig ist. 

 b) bis e) …  b) bis e) … 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen 

§ 27a. (1) … § 27a. (1) … 

(2) Abs. 1 gilt nicht für (2) Abs. 1 gilt nicht für 

 1. Einkünfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen 
Geldforderungen, denen kein Bankgeschäft zu Grunde liegt; 

 1. Einkünfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen 
Forderungen, denen kein Bankgeschäft zu Grunde liegt; 

 2. bis 7. ...  2. bis 7. ... 

(3) … (3) … 

(4) Für die Anschaffungskosten gilt Folgendes: (4) Für die Anschaffungskosten gilt Folgendes: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

  3a. Bei allen auf einer Kryptowährungsadresse bzw. 
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Kryptowährungswallet befindlichen Einheiten derselben 
Kryptowährung im Sinne des § 27 Abs. 4a ist bei Erwerb in 
zeitlicher Aufeinanderfolge der gleitende Durchschnittspreis in 
Euro als Anschaffungskosten anzusetzen. Nach § 93 Abs. 4a 
Z 2 angesetzte Anschaffungskosten fließen nicht in den 
gleitenden Durchschnittspreis ein. Der Bundesminister für 
Finanzen wird ermächtigt, die Ermittlung der steuerlichen 
Anschaffungskosten, insbesondere die Auswahl der 
Bezugsgröße, hinsichtlich derer der gleitende 
Durchschnittspreis zu ermitteln ist, sowie Vorgaben zu 
Veräußerungsreihenfolgen durch Verordnung festzulegen. 

 4. und 5. ...  4. und 5. ... 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

Einkünfte aus Kryptowährungen Einkünfte aus Kryptowährungen 

§ 27b. (1) und (2) … § 27b. (1) und (2) … 

(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen gehören Einkünfte aus 

(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen gehören Einkünfte aus 

 1. …  1. … 

 2. dem Tausch gegen andere Wirtschaftsgüter und Leistungen, 
einschließlich gesetzlich anerkannter Zahlungsmittel. Der 
Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere 
Kryptowährung stellt keine Realisierung dar; damit in 
Zusammenhang stehende Aufwendungen sind steuerlich 
unbeachtlich. 

 2. dem Tausch gegen andere Wirtschaftsgüter und Leistungen, 
einschließlich gesetzlich anerkannter Zahlungsmittel. Der 
Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere 
Kryptowährung stellt keine Realisierung dar; damit in 
Zusammenhang stehende Aufwendungen sind steuerlich 
unbeachtlich. Die Überlassung einer Kryptowährung im Sinne 
des Abs. 2 Z 1 stellt keinen Tausch dar. 

§ 27 Abs. 6 Z 1 gilt sinngemäß. § 27 Abs. 6 Z 1 gilt sinngemäß. 

(4) Eine Kryptowährung ist eine digitale Darstellung eines Werts, 
die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde 
oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich 
festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen 
Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder 
juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf 
elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden 
kann. 

(4) Eine Kryptowährung ist eine digitale Darstellung eines Werts, 
die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde 
oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich 
festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen 
Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder 
juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf 
elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden 
kann. Als Kryptowährung gelten auch Forderungen auf 
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Rückzahlungen, die aus der Überlassung von Kryptowährungen im 
Sinne des Abs. 2 Z 1 entstehen. 

Private Grundstücksveräußerungen Private Grundstücksveräußerungen 

§ 30. (1) ... § 30. (1) ... 

(2) Von der Besteuerung ausgenommen sind die Einkünfte: (2) Von der Besteuerung ausgenommen sind die Einkünfte: 

 1. …  1. … 

 2. Aus der Veräußerung von selbst hergestellten Gebäuden, 
soweit sie innerhalb der letzten zehn Jahre nicht zur Erzielung 
von Einkünften gedient haben. 

 2. Aus der Veräußerung von im Privatvermögen selbst 
hergestellten Gebäuden, soweit sie innerhalb der letzten zehn 
Jahre nicht zur Erzielung von Einkünften gedient haben. 

 3. …  3. … 

 4. Aus Tauschvorgängen  4. Aus Tauschvorgängen 

 – von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im 
Rahmen eines Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsverfahrens im Sinne der jeweiligen 
Landesgesetze, soweit sie den Vorschriften des 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. 
Nr. 103/1951 in der Fassung BGBl. I Nr. 189/2013 
entsprechen, sowie 

 – von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im 
Rahmen eines Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsverfahrens im Sinne der jeweiligen 
Landesgesetze, soweit sie den Vorschriften des 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. 
Nr. 103/1951 in der Fassung BGBl. I Nr. 189/2013 
entsprechen, 

 – im Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren 
Gestaltung von Bauland, insbesondere nach den für die 
bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften. 

 – im Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren 
Gestaltung von Bauland, insbesondere nach den für die 
bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften, 
sowie 

  – zur Umsetzung einer wechselseitigen Grenzbereinigung, 
sofern im jeweils betroffenen Fall eine allfällige 
Ausgleichszahlung den Betrag von 730 Euro nicht 
übersteigt. 

Das in solchen Verfahren erworbene Grundstück tritt 
hinsichtlich aller für die Ermittlung der Einkünfte relevanter 
Umstände an die Stelle des hingegebenen Grundstückes. 

Das in solchen Verfahren erworbene Grundstück tritt 
hinsichtlich aller für die Ermittlung der Einkünfte relevanter 
Umstände an die Stelle des hingegebenen Grundstückes. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

(7) Führen private Grundstücksveräußerungen, auf die der 
besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 anwendbar ist, in einem 
Kalenderjahr insgesamt zu einem Verlust, ist dieser auf 60% zu kürzen 
und gleichmäßig auf das Jahr der Verlustentstehung und die folgenden 

(7) Führen private Grundstücksveräußerungen, auf die der 
besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 anwendbar ist, in einem 
Kalenderjahr insgesamt zu einem Verlust, ist dieser auf 60% zu kürzen 
und gleichmäßig auf das Jahr der Verlustentstehung und die folgenden 
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vierzehn Jahre zu verteilen und ausschließlich mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung,soweit diese unter § 28 Abs. 1 Z 1 und 4 
fallen, auszugleichen. Der Steuerpflichtige kann in der Steuererklärung 
beantragen, dass stattdessen dieser gekürzte Verlust im 
Verlustentstehungsjahr mit Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung,soweit diese unter § 28 Abs. 1 Z 1 und 4 fallen, 
ausgeglichen wird. Diese Regelungen gelten auch im Falle der 
Ausübung der Regelbesteuerungsoption (§ 30a Abs. 2). 

vierzehn Jahre zu verteilen und ausschließlich mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung,soweit diese unter § 28 Abs. 1 Z 1 und 4 
fallen, auszugleichen. Der Steuerpflichtige kann beantragen, dass 
stattdessen dieser gekürzte Verlust im Verlustentstehungsjahr mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung,soweit diese unter § 28 
Abs. 1 Z 1 und 4 fallen, ausgeglichen wird. Diese Regelungen gelten 
auch im Falle der Ausübung der Regelbesteuerungsoption (§ 30a 
Abs. 2). 

(8) ... (8) ... 

Immobilienertragsteuer Immobilienertragsteuer 

§ 30b. (1) bis (3) … § 30b. (1) bis (3) … 

(4) Wird außer in den Fällen des § 30c Abs. 4 erster, dritter und 
vierter Teilstrich keine Immobilienertragsteuer entrichtet, ist vom 
Steuerpflichtigen eine besondere Vorauszahlung in Höhe von 30% der 
Bemessungsgrundlage zu entrichten, wobei Beträge unter 0,50 Euro 
abzurunden und Beträge ab 0,50 Euro aufzurunden sind. Abweichend 
vom ersten Satz ist eine besondere Vorauszahlung in Höhe von 25% zu 
entrichten, wenn der Steuerpflichtige eine Körperschaft im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. Abs. 1 letzter Satz 
gilt entsprechend. 

(4) Wird außer in den Fällen des § 30c Abs. 4 erster, dritter und 
vierter Teilstrich keine Immobilienertragsteuer entrichtet, ist vom 
Steuerpflichtigen eine besondere Vorauszahlung in Höhe von 30% der 
Bemessungsgrundlage zu entrichten, wobei Beträge unter 0,50 Euro 
abzurunden und Beträge ab 0,50 Euro aufzurunden sind. Abweichend 
vom ersten Satz ist für im Kalenderjahr 2023 zugeflossene Einkünfte 
eine besondere Vorauszahlung in Höhe von 24% und für ab dem 
Kalenderjahr 2024 zugeflossene Einkünfte eine besondere 
Vorauszahlung in Höhe von 23% zu entrichten, wenn der 
Steuerpflichtige eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. Abs. 1 letzter Satz gilt 
entsprechend. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer 
durch Parteienvertreter 

Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer 
durch Parteienvertreter 

§ 30c. (1) und (2) … § 30c. (1) und (2) … 

(3) Die Parteienvertreter haben die selbstberechnete 
Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs. 1 zu entrichten und haften 
für deren Entrichtung. Ist die Fälligkeit noch nicht eingetreten, erlischt 
die Verpflichtung zur Entrichtung nach einem Jahr ab Vornahme der 
Mitteilung nach Abs. 2 Z 1. Zusätzlich haften die Parteienvertreter für 
die Richtigkeit der Immobilienertragsteuer nur, wenn diese wider 
besseren Wissens auf Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen 

(3) Die Parteienvertreter haben die selbstberechnete 
Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs. 1 auf das Abgabenkonto 
(§ 213 Abs. 1 BAO) des Veräußerers zu entrichten und haften für deren 
Entrichtung. Ist die Fälligkeit noch nicht eingetreten, erlischt die 
Verpflichtung zur Entrichtung nach einem Jahr ab Vornahme der 
Mitteilung nach Abs. 2 Z 1. Zusätzlich haften die Parteienvertreter für 
die Richtigkeit der Immobilienertragsteuer nur, wenn diese wider 



  14 von 150 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
berechnet wird. besseren Wissens auf Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen 

berechnet wird. 

(4) … (4) … 

Gemeinsame Vorschriften Gemeinsame Vorschriften 

§ 32. (1) und (2) … § 32. (1) und (2) … 

 (3) Die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem 
Privatvermögen oder dem Sonderbetriebsvermögen des 
Steuerpflichtigen in das Gesellschaftsvermögen einer 
Personengesellschaft stellt insoweit eine Veräußerung dar, als die 
Wirtschaftsgüter dem Übertragenden nachfolgend anteilig (Abs. 2) 
nicht mehr zuzurechnen sind. Insoweit die Wirtschaftsgüter dem 
Steuerpflichtigen weiterhin zuzurechnen sind, liegt bei einer 
Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen auf eine 
Mitunternehmerschaft eine Einlage gemäß § 6 Z 5 vor. Die an der 
Übertragung beteiligten Steuerpflichtigen haben für die weitere 
Einkünfteermittlung Vorsorge zu treffen, dass es zu keiner endgültigen 
Verschiebung der Steuerbelastung kommt. 

 (4) Für Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a, die über das 
Wertpapierliefer- und Wertpapierabrechnungssystem eines 
Zentralverwahrers ausbezahlt werden, gilt Folgendes: 

  1. Die Zurechnung der Einkünfte setzt wirtschaftliches Eigentum 
an den zugrundeliegenden Anteilen am Ende des Record-Tages 
voraus. Record-Tag ist der erste Handelstag nach dem Tag, an 
dem die Anteile erstmals ohne Auszahlungsanspruch gehandelt 
werden. Wirtschaftliches Eigentum liegt ab dem Zeitpunkt vor, 
zu dem die Anteile tatsächlich geliefert worden sind. 

  2. Die volle Anrechnung oder Rückerstattung der für die 
Einkünfte einbehaltenen Kapitalertragsteuer setzt bei 
zeitnahen Übertragungen zum Record-Tag voraus, dass der 
Steuerpflichtige ein angemessenes wirtschaftliches Risiko 
(lit. a) trägt und während der Mindesthaltedauer (lit. b) 
ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der 
zugrundeliegenden Anteile ist. Ansonsten kann die 
Kapitalertragsteuer nur insoweit angerechnet oder 
rückerstattet werden, als die Übertragung zu keinem 
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Steuervorteil führt. Dabei gilt: 

  a) Ein angemessenes wirtschaftliches Risiko setzt voraus, dass 
der Steuerpflichtige das Risiko aus einem sinkenden Wert 
der Anteile im Umfang von mindestens 70 Prozent 
wirtschaftlich selbst trägt. Dabei sind Ansprüche des 
Steuerpflichtigen und ihm nahestehender Personen aus 
Kurssicherungsgeschäften zu berücksichtigen. 

  b) Die Mindesthaltedauer umfasst 45 Tage und muss innerhalb 
eines Zeitraumes von 45 Tagen vor und 45 Tagen nach dem 
Record-Tag erreicht werden. 

  c) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, 
wenn die Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a, für 
die die Anrechnung oder Rückerstattung der 
Kapitalertragsteuer erfolgen soll, im Veranlagungszeitraum 
nicht mehr als 20 000 Euro betragen. 

 Zentralverwahrer sind juristische Personen gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 1 
und 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der 
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union 
und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 
98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, 
ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2017 S. 1. 

Ermäßigung der Progression, Sondergewinne Ermäßigung der Progression, Sondergewinne 

§ 37. (1) bis (3) … § 37. (1) bis (3) … 

(4) Über Antrag sind Einkünfte gemäß § 21 gleichmäßig auf drei 
Jahre verteilt anzusetzen. Dabei gilt: 

(4) Über Antrag sind Einkünfte gemäß § 21 gleichmäßig auf drei 
Jahre verteilt anzusetzen. Dabei gilt: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Die Verteilung ist bei ihrer erstmaligen Inanspruchnahme in 
der Steuererklärung an der dafür vorgesehenen Stelle zu 
beantragen. Der Antrag betrifft alle verteilungsfähigen 
Einkünfte eines Betriebes und ist bis zur Beendigung (Z 7) für 
die Folgejahre bindend. 

 6. Der Antrag betrifft alle verteilungsfähigen Einkünfte eines 
Betriebes und ist bis zur Beendigung (Z 7) für die Folgejahre 
bindend. 

 7. ...  7. ... 

 8. Die Beendigung der Verteilung ist in den Fällen der Z 7 lit. a 
bis e in der Steuererklärung des betreffenden Jahres bekannt 

 8. Die Beendigung der Verteilung ist in den Fällen der Z 7 lit. a 
bis e für das betreffende Jahr bekannt zu geben. In den Fällen 
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zu geben. In den Fällen der lit. b, c, d und e hat eine 
Bekanntgabe zu unterbleiben, wenn die Verteilung in Bezug 
auf Einkünfte aus einem anderen Betrieb als jenem, auf den 
sich der Beendigungsgrund bezieht, aufrecht bleiben soll. Im 
Fall der Bekanntgabe der Beendigung ist im Beendigungsjahr 
und dem Folgejahr die Gesamtsumme der noch nicht erfassten 
Drittelbeträge jeweils zur Hälfte zu erfassen. Abweichend 
davon gilt bei Beendigung gemäß Z 7 lit. a bis e: 

der lit. b, c, d und e hat eine Bekanntgabe zu unterbleiben, 
wenn die Verteilung in Bezug auf Einkünfte aus einem 
anderen Betrieb als jenem, auf den sich der Beendigungsgrund 
bezieht, aufrecht bleiben soll. Im Fall der Bekanntgabe der 
Beendigung ist im Beendigungsjahr und dem Folgejahr die 
Gesamtsumme der noch nicht erfassten Drittelbeträge jeweils 
zur Hälfte zu erfassen. Abweichend davon gilt bei Beendigung 
gemäß Z 7 lit. a bis e: 

 a) und b) ...  a) und b) ... 

(5) bis (9) ... (5) bis (9) ... 

Allgemeine Veranlagung und Veranlagungszeitraum Allgemeine Veranlagung und Veranlagungszeitraum 

§ 39. (1) bis (3) … § 39. (1) bis (3) … 

 (4) Besteuerungswahlrechte und Anträge sind in der 
Steuererklärung auszuüben, wenn dies auf dem amtlichen Vordruck 
oder im Rahmen der automationsunterstützten Datenübertragung 
vorgesehen ist (§ 133 BAO). Soweit nichts Anderes bestimmt ist, 
können derartige Besteuerungswahlrechte und Anträge nach Maßgabe 
der verfahrensrechtlichen Vorschriften nach erstmaligem Eintritt der 
Rechtskraft nachträglich ausgeübt oder geändert bzw. zurückgezogen 
werden. Die bloße Stellung bzw. Zurückziehung eines Antrages oder 
Ausübung bzw. Änderung eines Besteuerungswahlrechtes stellt kein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO dar. 

Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
enthalten, so ist der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
enthalten, so ist der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

 1. bis 15. ...  1. bis 15. ... 

  16. die Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 16c oder § 3 Abs. 1 
Z 38 nicht vorlagen oder ein zu hoher Betrag unversteuert 
belassen wurde. 

§ 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. § 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Steuererklärungspflicht Steuererklärungspflicht 

§ 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine § 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine 
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Steuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr 
(Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

Steuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr 
(Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte 
enthalten sind, mehr als 11 693 Euro betragen hat; liegen die 
Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14 
oder 15 vor, so besteht Erklärungspflicht dann, wenn das zu 
veranlagende Einkommen mehr als 12 756 Euro betragen hat, 
oder 

 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte 
enthalten sind, mehr als 11 693 Euro betragen hat; liegen die 
Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 
oder 16 vor, so besteht Erklärungspflicht dann, wenn das zu 
veranlagende Einkommen mehr als 12 756 Euro betragen hat, 
oder 

 4. und 5. …  4. und 5. … 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist 
dem Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der 
Steuererklärung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat 
die Übermittlung der Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen 
Vordrucks zu erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen 
Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In der 
Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige 
einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist 
dem Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der 
Steuererklärung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat 
die Übermittlung der Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen 
Vordrucks zu erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen 
Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In der 
Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige 
einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

(2) … (2) … 

Lohnsteuerabzug in besonderen Fällen Lohnsteuerabzug in besonderen Fällen 

§ 69. (1) bis (8) ... § 69. (1) bis (8) ... 

(9) Bei Auszahlung von Bezügen im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 
lit. e erster Satz hat die auszahlende Stelle bis 31. Jänner des 
Folgejahres einen Lohnzettel (§ 84) zur Berücksichtung dieser Bezüge 
im Veranlagungsverfahren auszustellen und an ihr Finanzamt zu 
übermitteln. Ein vorläufiger Lohnsteuerabzug hat zu unterbleiben. 

(9) Bei Auszahlung von Bezügen im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 
lit. e erster Satz hat die auszahlende Stelle bis 31. Jänner des 
Folgejahres einen Lohnzettel (§ 84) zur Berücksichtigung dieser 
Bezüge im Veranlagungsverfahren auszustellen und an ihr Finanzamt 
zu übermitteln. Ein vorläufiger Lohnsteuerabzug hat zu unterbleiben. 

Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 

§ 70. (1) ... § 70. (1) ... 

(2) Die Lohnsteuer wird berechnet: (2) Die Lohnsteuer wird berechnet: 

 1. ...  1. ... 

 2. Bei Bezügen als Arbeitnehmer aus einer Tätigkeit im Sinne  2. Bei Bezügen als Arbeitnehmer aus einer Tätigkeit im Sinne 
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des § 99 Abs. 1 Z 1 mit 20% des vollen Betrages dieser 
Bezüge. Mit den Bezügen unmittelbar zusammenhängende 
Werbungskosten können vom vollen Betrag der Bezüge 
abgezogen werden, wenn sie ein in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes ansässiger beschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vor Zufließen der Bezüge 
schriftlich mitteilt. Zieht der Arbeitgeber diese 
Werbungskosten ab, beträgt die Lohnsteuer 25%. 

des § 99 Abs. 1 Z 1 mit 20% des vollen Betrages dieser 
Bezüge. Mit den Bezügen unmittelbar zusammenhängende 
Werbungskosten können vom vollen Betrag der Bezüge 
abgezogen werden, wenn sie ein in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes ansässiger beschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vor Zufließen der Bezüge 
schriftlich mitteilt. Zieht der Arbeitgeber diese 
Werbungskosten ab, beträgt die Lohnsteuer 20% von den 
zugeflossenen Einkünften, soweit diese einen Betrag von 
20 000 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen; für den 
übersteigenden Teil beträgt die Lohnsteuer 25%. 

(4) … (4) … 

Lohnkonto Lohnkonto 

§ 76. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeitnehmer spätestens 
ab dem 15. Tag des Monats, der dem Beginn des Dienstverhältnisses 
folgt, ein Lohnkonto zu führen. Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber 
Folgendes anzugeben: 

§ 76. (1) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeitnehmer spätestens 
ab dem 15. Tag des Monats, der dem Beginn des Dienstverhältnisses 
folgt, ein Lohnkonto zu führen. Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber 
Folgendes anzugeben: 

 – Name,  – Name, 

 – Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG,  – Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG, 

 – Wohnsitz,  – Wohnsitz, 

 – Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag und 
Kinderzuschläge zum 
Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag laut Antrag des 
Arbeitnehmers, 

 – Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag und 
Kinderzuschläge zum 
Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag laut Antrag des 
Arbeitnehmers, 

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe)Partners, wenn der 
Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde, 

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe)Partners, wenn der 
Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde, 

 – Name und Versicherungsnummer des (jüngsten) Kindes, wenn 
der Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde, 

 – Name und Versicherungsnummer des (jüngsten) Kindes, wenn 
der Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde, 

 – Name und Versicherungsnummer des Kindes (der Kinder), 
wenn der Kinderzuschlag (die Kinderzuschläge) berücksichtigt 
wurde, 

 – Name und Versicherungsnummer des Kindes (der Kinder), 
wenn der Kinderzuschlag (die Kinderzuschläge) berücksichtigt 
wurde, 

 – Name, Versicherungsnummer und Geburtsdatum des Kindes 
(der Kinder), wenn ein Familienbonus Plus gemäß § 33 

 – Name, Versicherungsnummer und Geburtsdatum des Kindes 
(der Kinder), wenn ein Familienbonus Plus gemäß § 33 
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Abs. 3a berücksichtigt wurde, sowie die Anzahl der Monate 
und die Höhe des berücksichtigten Familienbonus Plus, 

Abs. 3a berücksichtigt wurde, sowie die Anzahl der Monate 
und die Höhe des berücksichtigten Familienbonus Plus, 

 – Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 und Kosten gemäß § 16 
Abs. 1 Z 6 lit. i letzter Satz, 

 – Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 und Kostenbeiträge 
gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. i, 

 – Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber 
(§ 63). Wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, ist 
jeweils das Geburtsdatum anstelle der Versicherungsnummer 
anzuführen. 

 – Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber 
(§ 63). Wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, ist 
jeweils das Geburtsdatum anstelle der Versicherungsnummer 
anzuführen. 

(2) … (2) … 

Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von Bauleistungen Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von Bauleistungen 

§ 82a. (1) bis (6) … § 82a. (1) bis (6) … 

 (7) Haftungsbeträge nach Abs. 3 Z 2 sind in erster Linie mit 
fälligen Lohnabgaben zu verrechnen, in weiterer Folge ist die 
Verrechnung gemäß § 214 Abs. 1 BAO vorzunehmen. 

Mitwirkung von Versicherungsträgern und anderen Institutionen Mitwirkung von Versicherungsträgern und anderen Institutionen 

§ 89. (1) ... § 89. (1) ... 

(2) Die Zurverfügungstellung der Prüfungsergebnisse im Sinne 
der Abs. 1 kann im Wege des Datenträgeraustausches oder der 
automationsunterstützten Datenübermittlung erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Soziales das Verfahren der Übermittlung 
beziehungsweise den Inhalt der Meldungen und das Verfahren des 
Datenträgeraustausches und der automationsunterstützten 
Datenübermittlung mit Verordnung festzulegen. 

(2) Die Zurverfügungstellung der Prüfungsergebnisse im Sinne 
des Abs. 1 kann im Wege des Datenträgeraustausches oder der 
automationsunterstützten Datenübermittlung erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Soziales das Verfahren der Übermittlung 
beziehungsweise den Inhalt der Meldungen und das Verfahren des 
Datenträgeraustausches und der automationsunterstützten 
Datenübermittlung mit Verordnung festzulegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung haben an dem 
der An- oder Abmeldung folgenden Werktag den Abgabenbehörden 
des Bundes den Namen, die Wohnanschrift und die 
Versicherungsnummer gemäß § 31 Abs. 4 Z 1 ASVG (bei 
Nichtvorhandensein jedenfalls das Geburtsdatum) der an- und 
abgemeldeten Dienstnehmer zu übermitteln. Weiters sind die 
Meldungen der monatlichen Beitragsgrundlagen nach Ablauf eines 
jeden Beitragszeitraumes sowie allfällige Berichtigungen der 

(6) Die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung haben an dem 
der An- oder Abmeldung folgenden Werktag den Abgabenbehörden 
des Bundes den Namen, die Wohnanschrift und die 
Versicherungsnummer gemäß § 31 Abs. 4 Z 1 ASVG (bei 
Nichtvorhandensein jedenfalls das Geburtsdatum) der an- und 
abgemeldeten Dienstnehmer zu übermitteln. Wenn für Dienstnehmer 
eine Befreiung gemäß § 1 Z 7 Neugründungs-Förderungsgesetz – 
NeuFöG, BGBl. I Nr. 106/1999, in Anspruch genommen wird, ist dies 
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Beitragsgrundlagen pro versicherter Person zu übermitteln. Abs. 2 gilt 
sinngemäß. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz das Verfahren der Übermittlung bzw. 
den Inhalt der Meldungen und das Verfahren des 
Datenträgeraustausches sowie der automationsunterstützten 
Datenübermittlung, mit Verordnung festzulegen. 

ebenfalls zu übermitteln. Weiters sind die Meldungen der monatlichen 
Beitragsgrundlagen nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes sowie 
allfällige Berichtigungen der Beitragsgrundlagen pro versicherter 
Person zu übermitteln. Abs. 2 gilt sinngemäß. Der Bundesminister für 
Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz das 
Verfahren der Übermittlung bzw. den Inhalt der Meldungen und das 
Verfahren des Datenträgeraustausches sowie der 
automationsunterstützten Datenübermittlung, mit Verordnung 
festzulegen. 

Abzugspflicht Abzugspflicht 

§ 93. (1) bis (4a) ... § 93. (1) bis (4a) … 

(5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass (5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass 

 – Wirtschaftsgüter, Derivate und Kryptowährungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 3 bis 4a nicht in einem Betriebsvermögen gehalten 
werden; 

 – Wirtschaftsgüter, Derivate und Kryptowährungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 3 bis 4a nicht in einem Betriebsvermögen gehalten 
werden; 

 – im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht 
verbriefen, sowie Anteilscheine an einem ausländischen 
Immobilienfonds bei ihrer Begebung im Zweifel sowohl in 
rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 
unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 – im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht 
verbriefen, sowie Anteilscheine an einem ausländischen 
Immobilienfonds bei ihrer Begebung im Zweifel sowohl in 
rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 
unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 – der Zeitpunkt der Einschränkung des Besteuerungsrechts 
gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne 
des § 94 Z 7 entspricht; 

 – der Zeitpunkt der Einschränkung des Besteuerungsrechts 
gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne 
des § 94 Z 7 entspricht; 

 – eine Übertragung im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 2 sechster 
Teilstrich vorliegt, wenn der Schuldner der Kapitalertragsteuer 
(§ 95 Abs. 1) der depotführenden oder auszahlenden Stelle 
(§ 95 Abs. 2 Z 2) anhand geeigneter Unterlagen (insbesondere 
notariell beurkundeter Beschluss bzw. Vertrag oder 
Notariatsakt über die Umgründung) das Vorliegen einer 
Umgründung nach dem Umgründungssteuergesetz glaubhaft 
macht. 

 – eine Übertragung im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 2 sechster 
Teilstrich vorliegt, wenn der Schuldner der Kapitalertragsteuer 
(§ 95 Abs. 1) der depotführenden oder auszahlenden Stelle 
(§ 95 Abs. 2 Z 2) anhand geeigneter Unterlagen (insbesondere 
notariell beurkundeter Beschluss bzw. Vertrag oder 
Notariatsakt über die Umgründung) das Vorliegen einer 
Umgründung nach dem Umgründungssteuergesetz glaubhaft 
macht. 

  – Einkünfte im Sinne des § 32 Abs. 4 jenem Steuerpflichtigen 
zuzurechnen sind, bei dem ein Zufluss erfolgt. Ist die 
Kapitalertragsteuer vom Schuldner gemäß § 95 Abs. 2 Z 1 
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lit. a einzubehalten, gilt dies nur, wenn die Auszahlung nicht 
im Rahmen einer korrigierten Verteilung durch den 
Zentralverwahrer vorgenommen wird. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Ausnahmen von der Abzugspflicht Ausnahmen von der Abzugspflicht 

§ 94. Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) hat keine 
Kapitalertragsteuer abzuziehen: 

§ 94. Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) hat keine 
Kapitalertragsteuer abzuziehen: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. Bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren 
Schuldner weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat, sowie bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2 Z 2, 
Abs. 3 und 4, unter folgenden Voraussetzungen: 

 5. Bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren 
Schuldner weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat, sowie bei Einkünften gemäß § 27 Abs. 2 Z 2, 
Abs. 3 und 4, unter folgenden Voraussetzungen: 

 a) Der Empfänger der Einkünfte ist keine natürliche Person.  a) Der Empfänger der Einkünfte ist keine natürliche Person. 

 b) Der Empfänger erklärt dem Abzugsverpflichteten unter 
Nachweis seiner Identität schriftlich, dass die 
Kapitaleinkünfte als Betriebseinnahmen eines in- oder 
ausländischen Betriebes, ausgenommen eines 
Hoheitsbetriebes (§ 2 Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu erfassen sind 
(Befreiungserklärung). 

 b) Die Kapitaleinkünfte sind als Betriebseinnahmen eines in- 
oder ausländischen Betriebes, ausgenommen eines 
Hoheitsbetriebes (§ 2 Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu erfassen. 

 c) Der Empfänger leitet eine Gleichschrift der 
Befreiungserklärung unter Angabe seiner Steuernummer im 
Wege des Abzugsverpflichteten dem zuständigen Finanzamt 
zu. 

 

  c) Für die Einkünfte, bei denen der Kapitalertragsteuerabzug 
durch ein Kreditinstitut im Sinne des § 95 Abs. 2 Z 2 letzter 
Satz erster bis dritter Teilstrich vorzunehmen ist, wird eine 
digitale Befreiungserklärung (Z 15) abgegeben. 

Der Empfänger hat dem Abzugsverpflichteten und dem 
zuständigen Finanzamt im Wege des Abzugsverpflichteten 
unverzüglich alle Umstände mitzuteilen, die dazu führen, dass 
die Kapitaleinkünfte nicht mehr zu den Einnahmen eines in- 
oder ausländischen Betriebes gehören (Widerrufserklärung). 
Die Befreiung beginnt mit dem Vorliegen sämtlicher unter 

Der Empfänger hat dem Abzugsverpflichteten und dem 
zuständigen Finanzamt im Wege des Abzugsverpflichteten 
unverzüglich alle Umstände mitzuteilen, die dazu führen, dass 
die Kapitaleinkünfte nicht mehr zu den Einnahmen eines in- 
oder ausländischen Betriebes gehören (Widerrufserklärung). 
Die Befreiung beginnt mit dem Vorliegen sämtlicher unter 
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lit. a bis c angeführter Umstände und endet mit dem Wegfallen 
der Voraussetzung der lit. c, mit der Abgabe der 
Widerrufserklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides, 
in dem festgestellt wird, dass die Befreiungserklärung 
unrichtig ist. 

lit. a bis c angeführter Umstände und endet mit dem Wegfallen 
der Voraussetzung der lit. c, mit der Abgabe der 
Widerrufserklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides, 
in dem festgestellt wird, dass die Befreiungserklärung 
unrichtig ist. 

 6. bis 11. …  6. bis 11. … 

 12. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c sowie 
bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2, des § 27 Abs. 5 
Z 1 und 2 und des § 27 Abs. 3 bis 4a, die einer nicht unter § 5 
Z 6 oder nicht unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftung 
zugehen. 

 12. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c sowie 
bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2, des § 27 Abs. 5 
Z 1 und 2 und des § 27 Abs. 3 bis 4a, die einer nicht unter § 5 
Z 6 oder nicht unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftung 
zugehen, wenn für Einkünfte, bei denen der 
Kapitalertragsteuerabzug durch ein Kreditinstitut im Sinne des 
§ 95 Abs. 2 Z 2 letzter Satz erster bis dritter Teilstrich 
vorzunehmen ist, eine digitale Befreiungserklärung (Z 15) 
abgegeben wird. 

 13. und 14. …  13. und 14. … 

  15. Bei Einkünften gemäß Z 5 und 12, für die eine digitale 
Befreiungserklärung nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen abgegeben wird: 

  a) Der Empfänger erklärt dem Abzugsverpflichteten unter 
Nachweis seiner Identität schriftlich oder in digitaler Form, 
dass 

  – die Voraussetzungen der jeweiligen 
Befreiungsbestimmung erfüllt sind oder diese nicht 
mehr vorliegen (Widerruf) und 

  – für die digitale Weiterleitung der erforderlichen Daten 
an das Finanzamt die Entbindung vom Bankgeheimnis 
erfolgt. 

  b) Der Abzugsverpflichtete hat die für die Befreiung oder 
deren Widerruf erforderlichen Daten laufend dem 
zuständigen Finanzamt elektronisch zu übermitteln. 

  c) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Art 
der Übermittlung und die Spezifikationen (Form, Struktur 
und Inhalt) der zu übermittelnden Daten im Wege einer 
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Verordnung näher zu bestimmen. 

 Die Befreiung beginnt mit Abgabe der Erklärung gegenüber 
dem Abzugsverpflichteten und endet mit Widerruf durch den 
Empfänger oder mit der Zustellung eines Bescheides, in dem 
festgestellt wird, dass die Befreiungserklärung unrichtig ist. 

Schuldner und Abzugsverpflichteter Schuldner und Abzugsverpflichteter 

§ 95. (1) ... § 95. (1) ... 

(2) Abzugsverpflichteter ist: (2) Abzugsverpflichteter ist: 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, 
einschließlich tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als 
ausgeschüttet geltender Erträge aus einem § 186 oder § 188 
des Investmentfondsgesetzes 2011 oder einem § 40 oder § 42 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes unterliegende 
Gebilde: 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, 
einschließlich tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als 
ausgeschüttet geltender Erträge aus einem § 186 oder § 188 
des Investmentfondsgesetzes 2011 oder einem § 40 oder § 42 
des Immobilien-Investmentfondsgesetzes unterliegende 
Gebilde: 

 a) ...  a) ... 

 b) die auszahlende Stelle in allen anderen Fällen. Auszahlende 
Stelle ist: 

 b) die auszahlende Stelle in allen anderen Fällen. Auszahlende 
Stelle ist: 

 – das Kreditinstitut, das an den Kuponinhaber 
Kapitalerträge im Zeitpunkt der Fälligkeit und anteilige 
Kapitalerträge anlässlich der Veräußerung des 
Wertpapiers auszahlt, 

 – das Kreditinstitut, das an den Kuponinhaber 
Kapitalerträge im Zeitpunkt der Fälligkeit und anteilige 
Kapitalerträge anlässlich der Veräußerung des 
Wertpapiers auszahlt, 

 – der inländische Emittent, der an den Kuponinhaber 
solche Kapitalerträge auszahlt, 

 – der inländische Emittent, der an den Kuponinhaber 
solche Kapitalerträge auszahlt, 

 – die Zweigstelle eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, oder auf Grund 
der Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 
30.04.2004 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
2010/78/EU, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 120, 
zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen im Inland berechtigt ist. 

 – die Zweigstelle eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, oder auf Grund 
der Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 
30.04.2004 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
2010/78/EU, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 120, 
zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen im Inland berechtigt ist, 

  – eine Wertpapierfirma im Sinne des § 3 WAG 2018, die 
an den Kuponinhaber solche Kapitalerträge auszahlt. 

 – Ein Dritter, der Kapitalerträge im Sinne des § 27 Abs. 5  – Ein Dritter, der Kapitalerträge im Sinne des § 27 Abs. 5 
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Z 1 und 2 gewährt. Z 1 und 2 gewährt. 

 – Bei ausländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 27 
Abs. 2 Z 1 lit. a bis c das Kreditinstitut, das die 
Kapitalerträge auszahlt. 

 – Bei ausländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 27 
Abs. 2 Z 1 lit. a bis c das Kreditinstitut oder die 
Wertpapierfirma, die die Kapitalerträge auszahlen. 

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen und bei Einkünften aus Derivaten, 
ausgenommen jenen der Z 4: 

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen und bei Einkünften aus Derivaten, 
ausgenommen jenen der Z 4: 

 a) ...  a) ... 

 b) Die inländische auszahlende Stelle, wenn keine inländische 
depotführende Stelle vorliegt, es sich bei der 
depotführenden Stelle um eine Betriebsstätte der 
auszahlenden Stelle oder ein konzernzugehöriges 
Unternehmen handelt und die auszahlende Stelle in 
Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die 
Realisierung abwickelt und die Erlöse aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen, aus dem 
Differenzausgleich, aus der Veräußerung von Derivaten 
oder die Stillhalterprämie gutschreibt. 

 b) Die inländische auszahlende Stelle, wenn keine inländische 
depotführende Stelle vorliegt, es sich bei der 
depotführenden Stelle um eine Betriebsstätte der 
auszahlenden Stelle oder ein konzernzugehöriges 
Unternehmen handelt und die auszahlende Stelle in 
Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die 
Realisierung abwickelt und die Erlöse aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen, aus dem 
Differenzausgleich, aus der Veräußerung von Derivaten 
oder die Stillhalterprämie gutschreibt. 

Als inländische depotführende oder auszahlende Stellen 
kommen in Betracht: 

Als inländische depotführende oder auszahlende Stellen 
kommen in Betracht: 

 – Kreditinstitute im Sinne des Bankwesengesetzes (§ 1 
BWG), 

 – Kreditinstitute im Sinne des Bankwesengesetzes (§ 1 
BWG), 

 – Zweigstellen eines Kreditinstituts aus Mitgliedstaaten (§ 9 
BWG), 

 – Zweigstellen eines Kreditinstituts aus Mitgliedstaaten (§ 9 
BWG), 

 – Zweigstellen eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, oder auf Grund der 
Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004 
S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2010/78/EU, ABl. 
Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 120, zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen im 
Inland berechtigt ist. 

 – Zweigstellen eines Dienstleisters mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat, der auf Grund der Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, oder auf Grund der 
Richtlinie 2004/39/EG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004 
S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2010/78/EU, ABl. 
Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 120, zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen im 
Inland berechtigt ist, 

  – eine Wertpapierfirma im Sinne des § 3 WAG 2018. 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

(3) Der Abzugsverpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im (3) Der Abzugsverpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im 
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Zeitpunkt des Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die 
Kapitalerträge gelten für Zwecke der Einbehaltung der 
Kapitalertragsteuer als zugeflossen: 

Zeitpunkt des Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die 
Kapitalerträge gelten für Zwecke der Einbehaltung der 
Kapitalertragsteuer als zugeflossen: 

 1. …  1. … 

 2. Bei anderen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital  2. Bei anderen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital 

 – nach Maßgabe des § 19, wenn es sich um Zinserträge aus 
Geldeinlagen bei Kreditinstituten oder nicht unter Z 1 
fallende sonstige Bezüge im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a 
handelt, 

 – nach Maßgabe des § 19, wenn es sich um Zinserträge aus 
Geldeinlagen bei Kreditinstituten oder nicht unter Z 1 
fallende sonstige Bezüge im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a 
handelt, 

 – im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge bei allen 
sonstigen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital. 

 – im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge bei allen 
sonstigen Kapitalerträgen aus der Überlassung von Kapital. 

Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die 
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbesondere 
Befreiungserklärung oder Widerrufserklärung), oder bei 
Zustellung eines Bescheides im Sinne des § 94 Z 5 letzter Satz 
gelten der Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten 
Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung oder Zustellung 
entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge im Rahmen der 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen als Stückzinsen 
als zugeflossen. Im Falle einer Depotentnahme oder eines 
Wegzugs im Sinne der Z 3 sind der Zinsertrag, der auf den 
Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung 
oder Zustellung entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge im 
Rahmen der Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen als 
Stückzinsen zu erfassen. 

Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die 
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbesondere digitale 
Befreiungserklärung oder deren Widerruf), oder bei Zustellung 
eines Bescheides im Sinne des § 94 Z 5 letzter Satz gelten der 
Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß 
§ 19 bis zur Meldung oder Zustellung entfällt, bzw. die 
anteiligen Kapitalerträge im Rahmen der Einkünfte aus 
realisierten Wertsteigerungen als Stückzinsen als zugeflossen. 
Im Falle einer Depotentnahme oder eines Wegzugs im Sinne 
der Z 3 sind der Zinsertrag, der auf den Zeitraum vom letzten 
Zufließen gemäß § 19 bis zur Meldung oder Zustellung 
entfällt, bzw. die anteiligen Kapitalerträge im Rahmen der 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen als Stückzinsen zu 
erfassen. 

 3. ...  3. ... 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Abfuhr der Kapitalertragsteuer Abfuhr der Kapitalertragsteuer 

§ 96. (1) bis (4) ... § 96. (1) bis (4) ... 

(5) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der 
Kapitalerträge auf dessen Verlangen eine Steuerbescheinigung 
(Steuerreporting) zu erteilen. Diese hat die für den Steuerpflichtigen 
relevanten Daten über die ihn betreffenden Geschäftsfälle und das für 
ihn verwaltete Kapitalvermögen eines Kalenderjahres zu enthalten. 

(5) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der 
Kapitalerträge auf dessen Verlangen eine Steuerbescheinigung 
(Steuerreporting) zu erteilen. Diese hat die für den Steuerpflichtigen 
relevanten Daten über die ihn betreffenden Geschäftsfälle und das für 
ihn verwaltete Kapitalvermögen eines Kalenderjahres zu enthalten. 
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Dies betrifft insbesondere Dies betrifft insbesondere 

 – die Höhe der positiven und negativen Einkünfte, untergliedert 
nach § 27 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 4a; 

 – die Höhe der positiven und negativen Einkünfte, untergliedert 
nach § 27 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 4a; 

 – die Höhe der Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen 
Erträge gemäß § 186 des Investmentfondsgesetzes 2011 und 
§ 40 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes; 

 – die Höhe der Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen 
Erträge gemäß § 186 des Investmentfondsgesetzes 2011 und 
§ 40 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes; 

 – die Höhe der insgesamt im Rahmen des Verlustausgleichs 
gemäß § 93 Abs. 6 berücksichtigten negativen Einkünfte; 

 – die Höhe der insgesamt im Rahmen des Verlustausgleichs 
gemäß § 93 Abs. 6 und 7 berücksichtigten negativen 
Einkünfte; 

 – die Höhe der für den Verlustausgleich im Rahmen der 
Veranlagung zur Verfügung stehenden Verluste; 

 – die Höhe der für den Verlustausgleich im Rahmen der 
Veranlagung zur Verfügung stehenden Verluste; 

 – die einbehaltene und gutgeschriebene Kapitalertragsteuer;  – die einbehaltene und gutgeschriebene Kapitalertragsteuer; 

 – die berücksichtigten ausländischen Quellensteuern;  – die berücksichtigten ausländischen Quellensteuern; 

 – die Anwendung von § 93 Abs. 4 sowie  – die Anwendung von § 93 Abs. 4 sowie 

 – allfällige Änderungen der Depotinhaberschaft.  – allfällige Änderungen der Depotinhaberschaft. 

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Art der 
Übermittlung, die Spezifikationen (Form, Struktur und Inhalt) und 
Merkmale zur Überprüfung der Echtheit der Steuerbescheinigung im 
Wege einer Verordnung näher zu bestimmen. 

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Art der 
Übermittlung, die Spezifikationen (Form, Struktur und Inhalt) und 
Merkmale zur Überprüfung der Echtheit der Steuerbescheinigung im 
Wege einer Verordnung näher zu bestimmen. 

Steuerabgeltung Steuerabgeltung 

§ 97. (1) … § 97. (1) … 

(2) Auf Antrag sind die der Kapitalertragsteuer unterliegenden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen mit einem besonderen Steuersatz 
gemäß § 27a Abs. 1 zu veranlagen (Verlustausgleichsoption). Dabei ist 
die Kapitalertragsteuer auf Antrag auf die zu erhebende 
Einkommensteuer anzurechnen und mit dem übersteigenden Betrag zu 
erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist weiters bei 
Erhebung der Kapitalertragsteuer von Einkünften vorzunehmen, 
hinsichtlich derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens 
eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung 
ausländischer Steuer beantragt wird. Der Antrag kann innerhalb von 
fünf Kalenderjahren ab dem Ende des Veranlagungsjahres gestellt 
werden. Bei der Berechnung des zu erstattenden Betrages sind die 
Kapitalerträge ohne jeden Abzug anzusetzen; dies gilt ungeachtet des 

(2) Auf Antrag sind die der Kapitalertragsteuer unterliegenden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen mit einem besonderen Steuersatz 
gemäß § 27a Abs. 1 zu veranlagen (Verlustausgleichsoption). Dabei ist 
die Kapitalertragsteuer auf Antrag auf die zu erhebende 
Einkommensteuer anzurechnen und mit dem übersteigenden Betrag zu 
erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist weiters bei 
Erhebung der Kapitalertragsteuer von Einkünften vorzunehmen, 
hinsichtlich derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens 
eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung 
ausländischer Steuer beantragt wird. Bei der Berechnung des zu 
erstattenden Betrages sind die Kapitalerträge ohne jeden Abzug 
anzusetzen; dies gilt ungeachtet des § 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener 
Kapitalerträge, für die eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende 
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§ 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener Kapitalerträge, für die eine über das 
entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuern 
beantragt wird. 

Anrechnung ausländischer Steuern beantragt wird. 

Steuerabzug in besonderen Fällen Steuerabzug in besonderen Fällen 

§ 99. (1) Die Einkommensteuer beschränkt Steuerpflichtiger wird 
durch Steuerabzug erhoben (Abzugsteuer): 

§ 99. (1) Die Einkommensteuer beschränkt Steuerpflichtiger wird 
durch Steuerabzug erhoben (Abzugsteuer): 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Bei Einkünften im Sinne des § 98 Abs. 1 Z 5 lit. d, soweit es 
sich um Immobilien eines Immobilienfonds handelt, dessen 
Anteile im In- oder Ausland sowohl in rechtlicher als auch in 
tatsächlicher Hinsicht nicht an einen unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden. 

 6. Bei Einkünften im Sinne des § 98 Abs. 1 Z 5 lit. d, soweit es 
sich um Immobilien eines § 186 oder § 188 InvFG 2011 oder 
eines § 40 oder § 42 ImmoInvFG unterliegenden Gebildes 
handelt, dessen Anteile im In- oder Ausland entweder in 
rechtlicher oder in tatsächlicher Hinsicht nicht an einen 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Die 
Einkommensteuer kann auch von einem § 186 oder § 188 
InvFG 2011 oder einem § 40 oder § 42 ImmoInvFG 
unterliegenden Gebilde, dessen Anteile im In- oder Ausland 
entweder in rechtlicher oder in tatsächlicher Hinsicht nicht an 
einen unbestimmten Personenkreis angeboten werden, durch 
Steuerabzug erhoben werden, sofern dieses die Immobilien 
nicht unmittelbar hält und nicht bereits ein Steuerabzug erfolgt 
ist. 

 7. ...  7. … 

(1a) bis (3) ... (1a) bis (3) ... 

Höhe und Einbehaltung der Steuer Höhe und Einbehaltung der Steuer 

§ 100. (1) Die Abzugsteuer gemäß § 99 beträgt 20%, bei 
Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 jedoch 27,5%. In den Fällen 
des § 99 Abs. 2 Z 2 beträgt die Abzugsteuer 25%. 

§ 100. (1) Die Abzugsteuer gemäß § 99 beträgt 20%, bei 
Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 jedoch 27,5%. In den Fällen 
des § 99 Abs. 2 Z 2 beträgt die Abzugsteuer 20% von den 
zugeflossenen Einkünften, soweit diese einen Betrag von 20 000 Euro 
im Kalenderjahr nicht übersteigen; für den übersteigenden Teil beträgt 
die Abzugsteuer 25%. 

(1a) Der Schuldner (§ 100 Abs. 2 zweiter Satz) kann bei 
inländischen Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 stets eine 
Abzugsteuer in Höhe von 24% für im Kalenderjahr 2023 zugeflossene 
Einkünfte und in Höhe von 23% für ab dem Kalenderjahr 2024 

(1a) Ist der Schuldner der Abzugsteuer (§ 100 Abs. 2 erster Satz) 
eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988, gilt Folgendes: 
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zugeflossene Einkünfte einbehalten, wenn der Schuldner der 
Abzugsteuer (§ 100 Abs. 2 erster Satz) eine Körperschaft im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

  1. In den Fällen des § 99 Abs. 2 Z 2 beträgt die Abzugsteuer 24% 
für im Kalenderjahr 2023 zugeflossene Einkünfte und 23% für 
ab dem Kalenderjahr 2024 zugeflossene Einkünfte. 

  2. In den Fällen des § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 kann die Abzugsteuer 
in Höhe der Steuersätze gemäß Z 1 einbehalten werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Der Steuerabzug ist vom Schuldner vorzunehmen, (4) Der Steuerabzug ist vom Schuldner vorzunehmen, 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. bei Einkünften im Sinne des § 98 Abs. 1 Z 5 innerhalb von 
vier Monaten, nach Abschluss des Geschäftsjahres des 
ausländischen Immobilienfonds. 

 3. bei Einkünften im Sinne des § 98 Abs. 1 Z 5 innerhalb von 
sieben Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres eines 
§ 186 oder § 188 InvFG 2011 oder eines § 40 oder § 42 
ImmoInvFG unterliegenden ausländischen Gebildes. 

Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger 

§ 102. (1) Zur Einkommensteuer sind zu veranlagen: § 102. (1) Zur Einkommensteuer sind zu veranlagen: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

Z 1 bis 4, bleiben jene Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei der 
Veranlagung außer Ansatz, von denen Lohnsteuer im Ausmaß von 20% 
des vollen Betrages einzubehalten war, sofern nicht ein Antrag auf 
Veranlagung dieser Einkünfte nach Z 3 gestellt worden ist. Bei der 
Veranlagung der steuerabzugspflichtigen Einkünfte nach Z 2 und 3 
sind die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge anzurechnen. 

Z 1 bis 4, bleiben jene Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei der 
Veranlagung außer Ansatz, von denen Lohnsteuer gemäß § 70 Abs. 2 
Z 2 einzubehalten war, sofern nicht ein Antrag auf Veranlagung dieser 
Einkünfte nach Z 3 gestellt worden ist. Bei der Veranlagung der 
steuerabzugspflichtigen Einkünfte nach Z 2 und 3 sind die durch 
Steuerabzug einbehaltenen Beträge anzurechnen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Bausparen Bausparen 

§ 108. (1) bis (8) … § 108. (1) bis (8) … 

(9) Erstattungsbeträge, die keine vollen Centbetrag ergeben, sind 
auf volle Cent abzurunden oder aufzurunden. Hiebei sind Beträge unter 
0,5 Cent abzurunden, Beträge ab 0,5 Cent aufzurunden. 

(9) Erstattungsbeträge, die keinen vollen Centbetrag ergeben, sind 
auf volle Cent abzurunden oder aufzurunden. Hiebei sind Beträge unter 
0,5 Cent abzurunden, Beträge ab 0,5 Cent aufzurunden. 

(10) ... (10) ... 
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Einrichtungen der Zukunftsvorsorge Einrichtungen der Zukunftsvorsorge 

§ 108h. (1) … § 108h. (1) … 

(2) Mitarbeitervorsorgekassen (§ 18 Abs. 1 BMSVG) sind 
abweichend von § 28 BMSVG für Zwecke gemäß Abs. 1 berechtigt, 
zusätzliche Veranlagungsgemeinschaften zu bilden. Die §§ 18 Abs. 2, 
19, 20 Abs. 1 und 4, 21 bis 23, 27 Abs. 1 bis 4, 28 und 29 sowie 31 bis 
45 und § 30 BMSVG mit Ausnahme von Abs. 3 Z 5 sind für die 
Verwaltung von Zukunftsvorsorgebeiträgen sinngemäß anzuwenden. 
§ 20 Abs. 2 und 3 BMSVG sind für die Verwaltung von 
Zukunftsvorsorgebeiträgen nur insoweit anzuwenden, als die 
Mitarbeitervorsorgekasse selbst die in § 108h Abs. 1 Z 3 genannte 
Garantie oder eine zusätzliche Zinsgarantie gewährt. § 25 BMSVG ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass in Z 2 an Stelle der vom 
Arbeitgeber geleisteten Beiträge die Zukunftsvorsorgebeiträge treten. 
§ 1 Abs. 1 Z 21 BWG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Mitarbeitervorsorgekassen zusätzlich berechtigt sind, 
Zukunftsvorsorgebeiträge hereinzunehmen und zu veranlagen 
(Zukunftsvorsorgegeschäft). § 93 Abs. 3d Z 2 BWG ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, das sich der Höchstbetrag beim 
Zukunftsvorsorgegeschäft jeweils auf den Begünstigten der 
Zukunftsvorsorge bezieht. 

(2) Mitarbeitervorsorgekassen (§ 18 Abs. 1 BMSVG) sind 
abweichend von § 28 BMSVG für Zwecke gemäß Abs. 1 berechtigt, 
zusätzliche Veranlagungsgemeinschaften zu bilden. Die §§ 18 Abs. 2, 
19, 20 Abs. 1 und 4, 21 bis 23, 27 Abs. 1 bis 4, 28 und 29 sowie 31 bis 
45 und § 30 BMSVG mit Ausnahme von Abs. 3 Z 5 sind für die 
Verwaltung von Zukunftsvorsorgebeiträgen sinngemäß anzuwenden. 
§ 20 Abs. 2 und 3 BMSVG sind für die Verwaltung von 
Zukunftsvorsorgebeiträgen nur insoweit anzuwenden, als die 
Mitarbeitervorsorgekasse selbst die in § 108h Abs. 1 Z 3 genannte 
Garantie oder eine zusätzliche Zinsgarantie gewährt. § 25 BMSVG ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass in Z 2 an Stelle der vom 
Arbeitgeber geleisteten Beiträge die Zukunftsvorsorgebeiträge treten. 
§ 1 Abs. 1 Z 21 BWG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Mitarbeitervorsorgekassen zusätzlich berechtigt sind, 
Zukunftsvorsorgebeiträge hereinzunehmen und zu veranlagen 
(Zukunftsvorsorgegeschäft). § 93 Abs. 3d Z 2 BWG ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sich der Höchstbetrag beim 
Zukunftsvorsorgegeschäft jeweils auf den Begünstigten der 
Zukunftsvorsorge bezieht. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

§ 124b. § 124b. 

 1. bis 403. ...  1. bis 403. ... 

 404. § 96 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 108/2022 tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft und ist erstmals 
auf Steuerbescheinigungen anzuwenden, die für das 
Kalenderjahr 2024 ausgestellt werden. 

 404. § 96 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 108/2022 tritt am 1. Jänner 2025 in Kraft und ist erstmals 
auf Steuerbescheinigungen anzuwenden, die für das 
Kalenderjahr 2025 ausgestellt werden. 

 405. bis 422. ...  405. bis 422. ... 

  423. § 1 Abs. 4, § 5 Abs. 2, § 6 Z 6 lit. c, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 6, 
§ 17 Abs. 2, § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a, § 30 Abs. 7, § 37 Abs. 4, 
§ 39 Abs. 4, § 97 Abs. 2, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, sind erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 
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  424. § 3 Abs. 1 Z 39 und 41 ist erstmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 

  425. § 3 Abs. 1 Z 40 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

  426. § 4 Abs. 3a Z 1 und § 30 Abs. 2 Z 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 treten mit 1. September 
2023 in Kraft. 

  427. § 6 Z 4 und § 24 Abs. 3 sind erstmalig auf Entnahmen 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2023 erfolgen. § 24 Abs. 6 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 ist 
erstmalig auf Betriebsaufgaben nach dem 30. Juni 2023 
anzuwenden. § 24 Abs. 6 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xx/2023 ist auf Betriebsaufgaben vor dem 1. Juli 
2023 weiterhin anzuwenden. § 30 Abs. 2 Z 2 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft. 

  428. § 6 Z 6 lit. h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. April 2023 in Kraft. 

  429. § 22 Z 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024 anzuwenden. 

  430. § 24 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmals anzuwenden für Übertragungen mit 
einem Stichtag nach dem 30. Juni 2023. 

  431. § 32 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. Juli 2023 in Kraft und ist erstmals für 
Zahlungen anzuwenden, deren Record-Tag nach dem 30. Juni 
2023 liegt. 

  432. § 70 Abs. 2 Z 2, § 100 Abs. 1 und 1a sowie § 102 Abs. 1 jeweils 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten 
mit 1. Juli 2023 in Kraft und sind erstmalig für Einkünfte 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2023 zufließen. 

  433. § 94 Z 5, Z 12 und Z 15 sowie § 95 Abs. 3 Z 2, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 
1. Jänner 2025 in Kraft und sind erstmalig für digitale 
Datenübermittlungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dabei gilt Folgendes: 
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  a) Befreiungserklärungen in der Fassung vor BGBl. I 
Nr. xx/2023 bleiben bis 31. Dezember 2024 gültig, wobei 
bestehende Befreiungserklärungen, die auch die 
Voraussetzungen einer digitalen Befreiungserklärung 
erfüllen, bereits als digitale Befreiungserklärungen in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 gelten. 

  b) Für Befreiungserklärungen, die ab dem 1. Jänner 2024 
abgegeben werden und die bereits die Voraussetzungen 
einer digitalen Befreiungserklärung erfüllen, kann die 
Übermittlung der Gleichschrift gemäß § 94 Z 5 in der 
Fassung vor BGBl. I Nr. xx/2023 unterbleiben, sofern 
sämtliche Daten über Befreiungen bzw. deren Widerruf 
zwischen 1. Jänner 2024 und 31. Dezember 2024 im 
Rahmen der erstmaligen elektronischen Datenübermittlung 
erfasst werden. 

  434. § 96 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und ist erstmals 
auf Steuerbescheinigungen anzuwenden, die für das 
Kalenderjahr 2025 ausgestellt werden. 

Artikel 2 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht 

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 

(2) Unbeschränkt steuerpflichtig sind Körperschaften, die im 
Inland ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz (§ 27 der 
Bundesabgabenordnung) haben. Als Körperschaften gelten: 

(2) Unbeschränkt steuerpflichtig sind Körperschaften, die im 
Inland ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz (§ 27 der 
Bundesabgabenordnung) haben. Als Körperschaften gelten: 

 1. Juristische Personen des privaten Rechts.  1. Inländische juristische Personen des privaten Rechts und 
diesen vergleichbare ausländische Rechtsgebilde. 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich auf alle in- und 
ausländischen Einkünfte im Sinne des § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich auf alle in- und 
ausländischen Einkünfte im Sinne des § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 
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(3) … (3) … 

Einkommen, Einkommensermittlung Einkommen, Einkommensermittlung 

§ 7. (1) und (2) ... § 7. (1) und (2) ... 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind, bei rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und bei vergleichbaren unbeschränkt 
steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften sind alle Einkünfte (§ 2 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) 
zuzurechnen. Der Gewinn ist 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung 
verpflichtet sind, bei rechnungslegungspflichtigen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und bei vergleichbaren unbeschränkt 
steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften sind alle Einkünfte (§ 2 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988) den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) 
zuzurechnen. Der Gewinn ist 

 – bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen 
ausländischen Körperschaften und 

 – bei vergleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen 
ausländischen Körperschaften und 

 – bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften zur 
Rechnungslegung verpflichtet sind und deren jeweilige 
Umsätze iSd § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung in zwei 
aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren mehr als 
700 000 Euro betragen, in sinngemäßer Anwendung von § 125 
Abs. 3 und 4 der Bundesabgabenordnung, 

 – bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften zur 
Rechnungslegung verpflichtet sind und deren jeweilige 
Umsätze iSd § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung in zwei 
aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren mehr als 
700 000 Euro betragen, in sinngemäßer Anwendung von § 125 
Abs. 3 und 4 der Bundesabgabenordnung, 

nach § 5 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln. § 6 Z 2 lit. c und d des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. Auf den 
Wechsel zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem 
Absatz sind die Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

nach § 5 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln. § 6 Z 2 lit. c und d des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. Auf den 
Wechsel zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 2 und diesem 
Absatz sind die Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft im Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag 
auch eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr 
unter den ersten Satz fällt. Der Antrag ist in der Steuererklärung des 
Jahres zu stellen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, für das erstmalig 
keine Pflicht zur Gewinnermittlung nach dem ersten Satz besteht. Der 
Antrag kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und 
bindet die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er 
nicht in einer Steuererklärung für das jeweils zu veranlagende 

Als rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft im Sinne des ersten Satzes gilt auf Antrag 
auch eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, die nicht mehr 
unter den ersten Satz fällt. Der Antrag ist für das Jahr zu stellen, in 
dem das Wirtschaftsjahr endet, für das erstmalig keine Pflicht zur 
Gewinnermittlung nach dem ersten Satz besteht. Der Antrag bindet den 
Steuerpflichtigen so lange, als er nicht für das jeweils zu veranlagende 
Wirtschaftsjahr mit Wirkung für dieses und die folgenden 
Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 
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Wirtschaftsjahr mit Wirkung für dieses und die folgenden 
Wirtschaftsjahre widerrufen wird. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

§ 24. (1) bis (5) … § 24. (1) bis (5) … 

(6) Die Bestimmungen des § 108c EStG 1988 gelten sinngemäß 
für Körperschaften im Sinne des § 1, soweit sie nicht von der 
Körperschaftsteuer befreit sind. § 124b Z 268 sowie § 124b Z 296 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sind sinngemäß für Körperschaften im 
Sinne des § 1 anzuwenden. 

(6) Die Bestimmungen des § 108c EStG 1988 gelten sinngemäß 
für Körperschaften im Sinne des § 1, soweit sie nicht von der 
Körperschaftsteuer befreit sind. 

(7) … (7) … 

§ 26c. § 26c. 

 1. bis 87. ...  1. bis 87. ... 

  88. § 1 Abs. 2 Z 1 in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2023 ist auf alle 
offenen Verfahren anzuwenden. 

  89. § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 

  90. Wurden durch eine Privatstiftung stille Reserven bei der 
Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 13 Abs. 4 vor dem 
1. Jänner 2023 aufgedeckt und deren Übertragung auf eine 
Ersatzbeteiligung erklärt, gilt Folgendes: 

  a) Die stillen Reserven gelten auch dann als auf die 
Ersatzbeteiligung übertragen und die Anschaffungskosten 
der Ersatzbeteiligung als entsprechend gekürzt, wenn es 
sich bei der Ersatzbeteiligung um einen Anteil von nicht 
mehr als 10% handelt, der im Zuge einer ordentlichen 
Kapitalerhöhung (lit. b) erworben wurde. Dies gilt auch für 
anlässlich der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen. 

  b) Die Kapitalerhöhung wurde vor dem 1. Mai 2023 
beschlossen und erfüllt eine der folgenden 
Voraussetzungen: 

  – Der Anteil der Privatstiftung erreicht ein Ausmaß von 
mehr als 10%. 

  – Das Grund- oder Stammkapital wird um insgesamt 
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mehr als 10% erhöht und der Anteil der Privatstiftung 
wird dadurch nicht verwässert. 

  c) Lit. a und b gelten sinngemäß auch für die Übertragung von 
stillen Reserven bei Erwerb von Surrogatkapital. 

  d) Diese Bestimmung ist für die Veranlagung der 
Kalenderjahre ab 2001 anzuwenden. 

Artikel 3 

Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 

(2) Abs. 1 Z 1 bis 4 findet nur insoweit Anwendung, als das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes bei der 
übernehmenden Körperschaft nicht eingeschränkt wird. Soweit bei der 
Verschmelzung auf eine übernehmende 

(2) Abs. 1 Z 1 bis 4 findet nur insoweit Anwendung, als das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes bei der 
übernehmenden Körperschaft nicht eingeschränkt wird. Soweit bei der 
Verschmelzung auf eine übernehmende 

 – in der Anlage genannte Gesellschaft eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder 

 – in der Anlage genannte Gesellschaft eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder 

 – den Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaft eines 
Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes, 

 – den Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaft eines 
Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes, 

die auch den Ort der Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes hat, eine Steuerpflicht nach § 20 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 entsteht, ist die Abgabenschuld auf 
Grund eines in der Steuererklärung gestellten Antrages in Raten zu 
entrichten; dabei sind § 6 Z 6 lit. d bis e des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. 

die auch den Ort der Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes hat, eine Steuerpflicht nach § 20 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 entsteht, ist die Abgabenschuld auf 
Antrag in Raten zu entrichten; dabei sind § 6 Z 6 lit. d bis e des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. 

(3) … (3) … 

Behandlung der Anteilsinhaber Behandlung der Anteilsinhaber 

§ 5. (1) Für die Anteilsinhaber gilt Folgendes: § 5. (1) Für die Anteilsinhaber gilt Folgendes: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

  6. Soweit aufgrund einer Verschmelzung ohne Gewährung 
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einer Gegenleistung das Besteuerungsrecht der Republik 
Österreich hinsichtlich der Anteile an der übertragenden 
Körperschaft eingeschränkt wird, gilt Folgendes: Werden in 
weiterer Folge Anteile an der übernehmenden Körperschaft 
durch die ausländischen Anteilsinhaber veräußert oder 
scheiden diese sonst aus dem Betriebsvermögen aus, 
entsteht insoweit bei den Anteilsinhabern der übertragenden 
Körperschaft eine Steuerschuld hinsichtlich des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem Buchwert und dem 
nach § 6 Z 6 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 
maßgebenden Wert der Anteile an der übertragenden 
Körperschaft zum Verschmelzungsstichtag. Zwischen dem 
Verschmelzungsstichtag und der Veräußerung 
(Ausscheiden) eingetretene Wertminderungen sind dabei 
höchstens im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zu 
berücksichtigen, soweit diese nicht in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Die voranstehenden Sätze gelten 
nicht für Anteile der übernehmenden Körperschaft an der 
übertragenden Körperschaft. 

(2) ... (2) ... 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 7. (1) ... § 7. (1) ... 

(2) Abs. 1 Z 1 bis 3 findet nur insoweit Anwendung, als das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes beim 
Rechtsnachfolger nicht eingeschränkt wird. Soweit bei der 
Umwandlung das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
gegenüber einem EU/EWR-Staat eingeschränkt wird, ist die nach § 20 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988 entstehende Abgabenschuld auf 
Grund eines in der Steuererklärung gestellten Antrages in Raten zu 
entrichten; dabei sind § 6 Z 6 lit. d bis e des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Abs. 1 Z 1 bis 3 findet nur insoweit Anwendung, als das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes beim 
Rechtsnachfolger nicht eingeschränkt wird. Soweit bei der 
Umwandlung das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
gegenüber einem EU/EWR-Staat eingeschränkt wird, ist die nach § 20 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988 entstehende Abgabenschuld auf 
Antrag in Raten zu entrichten; dabei sind § 6 Z 6 lit. d bis e des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
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Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 

(4) (4) Eine Einbringung im Sinne dieses Bundesgesetzes liegt auch 
im Falle der Ausgliederung gemäß § 47 Z 5 des EU-
Umgründungsgesetzes – EU-UmgrG vor, wenn diese die 
Voraussetzungen der Abs. 1, 2 und 3 Z 2 sinngemäß erfüllt. 

Auf Einbringungen sind die §§ 13 bis 22 anzuwenden. (5) Auf Einbringungen sind die §§ 13 bis 22 anzuwenden. 

Einbringungsstichtag Einbringungsstichtag 

§ 13. (1) Einbringungsstichtag ist der Tag, zu dem das Vermögen 
mit steuerlicher Wirkung auf die übernehmende Körperschaft 
übergehen soll. Der Stichtag kann auch auf einen Zeitpunkt vor 
Unterfertigung des Einbringungsvertrages rückbezogen werden. In 
jedem Fall ist innerhalb einer Frist von neun Monaten nach Ablauf des 
Einbringungsstichtages (§ 108 der Bundesabgabenordnung) 

§ 13. (1) Einbringungsstichtag ist der Tag, zu dem das Vermögen 
mit steuerlicher Wirkung auf die übernehmende Körperschaft 
übergehen soll. Der Stichtag kann auch auf einen Zeitpunkt vor 
Unterfertigung des Einbringungsvertrages rückbezogen werden. In 
jedem Fall ist innerhalb einer Frist von neun Monaten nach Ablauf des 
Einbringungsstichtages (§ 108 der Bundesabgabenordnung) 

 – die Anmeldung der Einbringung im Wege der Sachgründung 
bzw. einer Kapitalerhöhung zur Eintragung in das Firmenbuch 
und 

 – die Anmeldung der Einbringung im Wege der Sachgründung 
bzw. einer Kapitalerhöhung zur Eintragung in das Firmenbuch 
und 

 – in den übrigen Fällen die Meldung der Einbringung bei dem 
für die Erhebung der Körperschaftsteuer der übernehmenden 
Körperschaft zuständigen Finanzamt 

 – in den übrigen Fällen die Meldung der Einbringung bei dem 
für die Erhebung der Körperschaftsteuer der übernehmenden 
Körperschaft zuständigen Finanzamt 

vorzunehmen. Erfolgt die Anmeldung oder Meldung nach Ablauf der 
genannten Frist, gilt als Einbringungsstichtag der Tag des Abschlusses 
des Einbringungsvertrages, wenn dies innerhalb einer Frist von neun 
Monaten nach Ablauf des Ersatzstichtages (§ 108 BAO) dem für die 
Erhebung der Körperschaftsteuer der übernehmenden Körperschaft 
zuständigen Finanzamt gemeldet wird und die in § 12 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen auf den Ersatzstichtag vorliegen. Erfolgt die 
Einbringung in eine im Ausland ansässige übernehmende Körperschaft, 
für die bis zur Einbringung kein inländisches Finanzamt zuständig ist, 
tritt an die Stelle der vorgenannten Behörden das für die Erhebung der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Einbringenden zuständige 
Finanzamt. 

vorzunehmen. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die 
Spezifikationen der zu übermittelnden Daten (Struktur und Inhalt) 
durch Verordnung näher zu bestimmen und dabei vorzusehen, dass die 
Meldung in elektronischer Form zu erfolgen hat und diesfalls eine 
gesonderte Anzeige gemäß § 43 Abs. 1 entfallen kann. Erfolgt die 
Anmeldung oder Meldung nach Ablauf der genannten Frist, gilt als 
Einbringungsstichtag der Tag des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages, wenn dies innerhalb einer Frist von neun 
Monaten nach Ablauf des Ersatzstichtages (§ 108 BAO) dem für die 
Erhebung der Körperschaftsteuer der übernehmenden Körperschaft 
zuständigen Finanzamt gemeldet wird und die in § 12 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen auf den Ersatzstichtag vorliegen. Erfolgt die 
Einbringung in eine im Ausland ansässige übernehmende Körperschaft, 
für die bis zur Einbringung kein inländisches Finanzamt zuständig ist, 
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tritt an die Stelle der vorgenannten Behörden das für die Erhebung der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Einbringenden zuständige 
Finanzamt. 

(2) … (2) … 

Bewertung der nicht zu einem inländischen Betriebsvermögen 
gehörenden Kapitalanteile 

Bewertung der nicht zu einem inländischen Betriebsvermögen 
gehörenden Kapitalanteile 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 

(1a) Eine sich im Zuge eines Anteilstausches aus der Anwendung 
der Bewertungsregelungen des Abs. 1 oder in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 zweiter Satz ergebende Steuerschuld ist auf Antrag in der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung des Einbringenden 
nicht festzusetzen, wobei § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a bis c und § 27a Abs. 3 
Z 2 lit. b letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß 
anzuwenden sind. Zu einer Festsetzung kommt es im Fall der 
tatsächlichen Veräußerung, des sonstigen Ausscheidens oder des 
steuerneutralen Untergangs der Gegenleistung (§ 19). Als tatsächliche 
Veräußerung der Gegenleistung gilt auch, wenn die eingebrachten 
Kapitalanteile von der übernehmenden Gesellschaft veräußert werden 
oder sonst aus deren Betriebsvermögen ausscheiden und in diesem 
Zusammenhang ein Wegzug oder eine unentgeltliche Übertragung der 
Gegenleistung durch den Steuerpflichtigen erfolgt; diesfalls ist § 27 
Abs. 6 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden. 

(1a) Eine sich im Zuge eines Anteilstausches aus der Anwendung 
der Bewertungsregelungen des Abs. 1 oder in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 zweiter Satz ergebende Steuerschuld ist auf Antrag des 
Einbringenden nicht festzusetzen, wobei § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a bis c und 
§ 27a Abs. 3 Z 2 lit. b letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 
sinngemäß anzuwenden sind. Zu einer Festsetzung kommt es im Fall 
der tatsächlichen Veräußerung, des sonstigen Ausscheidens oder des 
steuerneutralen Untergangs der Gegenleistung (§ 19). Als tatsächliche 
Veräußerung der Gegenleistung gilt auch, wenn die eingebrachten 
Kapitalanteile von der übernehmenden Gesellschaft veräußert werden 
oder sonst aus deren Betriebsvermögen ausscheiden und in diesem 
Zusammenhang ein Wegzug oder eine unentgeltliche Übertragung der 
Gegenleistung durch den Steuerpflichtigen erfolgt; diesfalls ist § 27 
Abs. 6 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden. 

(2) ... (2) ... 

Die übernehmende Körperschaft Die übernehmende Körperschaft 

§ 18. (1) und (2) … § 18. (1) und (2) … 

(3) Abweichend von Abs. 1 Z 5 sind Rechtsbeziehungen des 
Einbringenden zur übernehmenden Körperschaft im Zusammenhang 
mit der Beschäftigung, der Kreditgewährung und der 
Nutzungsüberlassung, soweit sie sich auf das eingebrachte Vermögen 
beziehen, ab Vertragsabschluß, frühestens jedoch für Zeiträume 
steuerwirksam, die nach dem Abschluß des Einbringungsvertrages 
beginnen. Dies gilt im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, 
bei der die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, auch für 
die Mitunternehmer. Ausgenommen von den vorangehenden Sätzen 

(3) Rechtsbeziehungen des Einbringenden zur übernehmenden 
Körperschaft bezogen auf das eingebrachte Vermögen können auf den 
dem Einbringungsstichtag folgenden Tag rückbezogen werden, wenn 
spätestens am Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrages 
nachweislich eine Entgeltvereinbarung getroffen wird. Abweichend 
davon sind jedoch Rechtsbeziehungen einer einbringenden natürlichen 
Person zur übernehmenden Körperschaft im Zusammenhang mit deren 
Beschäftigung ab Vertragsabschluss, frühestens jedoch für Zeiträume 
steuerwirksam, die nach dem Abschluss des Einbringungsvertrages 
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sind Entgelte, die sich auf eine Rechtsbeziehung auf Grund einer 
Maßnahme nach § 16 Abs. 5 Z 2 bis 4 beziehen, wenn die 
Entgeltvereinbarung am Tage des Abschlusses des 
Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) getroffen wird. 

beginnen. Im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, bei der die 
Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, gilt dies auch für 
die Mitunternehmer. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

Die Gegenleistung Die Gegenleistung 

§ 19. (1) ... § 19. (1) ... 

(2) Die Gewährung von neuen Anteilen kann unterbleiben, (2) Die Gewährung von neuen Anteilen kann unterbleiben, 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. wenn der Einbringende unmittelbar oder mittelbar 
Alleingesellschafter der übernehmenden Körperschaft ist oder 
wenn die unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungsverhältnisse an der einbringenden und der 
übernehmenden Körperschaft übereinstimmen; im Falle der 
Einbringung eines Kapitalanteiles (§ 12 Abs. 2 Z 3) in eine 
ausländische übernehmende Körperschaft (§ 12 Abs. 3 Z 2) 
gilt dies nur, wenn die Einbringung ausschließlich bei 
inländischen Anteilen an der übernehmenden Körperschaft 
eine Zu- oder Abschreibung auslöst. 

 5. wenn der Einbringende unmittelbar oder mittelbar 
Alleingesellschafter der übernehmenden Körperschaft ist oder 
wenn die unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungsverhältnisse an der einbringenden und der 
übernehmenden Körperschaft übereinstimmen; im Falle der 
Einbringung eines Kapitalanteiles (§ 12 Abs. 2 Z 3) in eine 
ausländische übernehmende Körperschaft (§ 12 Abs. 3 Z 2) 
gilt dies nur, wenn die Einbringung ausschließlich bei 
inländischen Anteilen an der übernehmenden Körperschaft 
eine Zu- oder Abschreibung auslöst, 

  6. wenn alle an der übernehmenden Körperschaft unmittelbar 
oder mittelbar Beteiligten begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 12 Abs. 2 Z 2 oder 3 einbringen, an dem sie insgesamt im 
Verhältnis zueinander im selben Ausmaß wie an der 
übernehmenden Körperschaft substanzbeteiligt sind. 

(3) … (3) … 

Übertragungsvorgang  

§ 24. (1) … § 24. (1) … 

(2) Die Buchwertfortführung ist in Anwendung des § 16 Abs. 1 
nur zulässig, wenn für die weitere Gewinnermittlung Vorsorge 
getroffen wird, daß es bei den am Zusammenschluß beteiligten 
Steuerpflichtigen durch den Vorgang der Übertragung zu keiner 
endgültigen Verschiebung der Steuerbelastung kommt. Ist nach dem 
vorstehenden Satz keine Buchwertfortführung zulässig, ist der Teilwert 

(2) Die Buchwertfortführung ist in Anwendung des § 16 Abs. 1 
nur zulässig, wenn für die weitere Gewinnermittlung Vorsorge 
getroffen wird, dass es bei den am Zusammenschluß beteiligten 
Steuerpflichtigen durch den Vorgang der Übertragung zu keiner 
endgültigen Verschiebung der Steuerbelastung kommt. Ist nach dem 
vorstehenden Satz keine Buchwertfortführung zulässig, ist § 24 Abs. 7 
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der Wirtschaftsgüter einschließlich selbstgeschaffener unkörperlicher 
Wirtschaftsgüter anzusetzen. 

letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 

(3) … (3) … 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 32. (1) Spaltungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind § 32. (1) Spaltungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. Auf- und Abspaltungen zur Neugründung oder zur Aufnahme 
auf Grund des Bundesgesetzes über die Spaltung von 
Kapitalgesellschaften, BGBl. Nr. 304/1996, oder auf Grund 
des Bundesgesetzes über die Spaltung von Genossenschaften 
(GenSpaltG), BGBl. I Nr. 69/2018, und 

 1. Auf- und Abspaltungen zur Neugründung oder zur Aufnahme 
auf Grund gesellschaftsrechtlicher Vorschriften, und 

 2. …  2. … 

wenn nur Vermögen im Sinne der Abs. 2 und/oder 3 auf die neuen oder 
übernehmenden Körperschaften tatsächlich übertragen wird und soweit 
das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes beim 
Rechtsnachfolger nicht eingeschränkt wird. 

wenn nur Vermögen im Sinne der Abs. 2 und/oder 3 auf die neuen oder 
übernehmenden Körperschaften tatsächlich übertragen wird. 

 (1a) Abs. 1 Z 1 und 2 findet nur insoweit Anwendung, als das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der stillen 
Reserven einschließlich eines allfälligen Firmenwertes beim 
Rechtsnachfolger nicht eingeschränkt wird. Soweit bei der Spaltung auf 
eine neue oder übernehmende 

  – in der Anlage genannte Gesellschaft eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder 

  – den Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaft eines 
Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes, 

 die auch den Ort der Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes hat, eine Steuerpflicht nach § 20 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 entsteht, ist die Abgabenschuld auf 
Antrag in Raten zu entrichten; dabei sind § 6 Z 6 lit. d bis e des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Spaltende Körperschaft Spaltende Körperschaft 

§ 33. (1) bis (3) … § 33. (1) bis (3) … 

(4) Bei Aufspaltungen gilt Abs. 3 nicht für Gewinnausschüttungen 
der spaltenden Körperschaft auf Grund von Beschlüssen nach dem 
Spaltungsstichtag, sowie für 

(4) Bei Aufspaltungen gilt Abs. 3 nicht für Gewinnausschüttungen 
der spaltenden Körperschaft auf Grund von Beschlüssen nach dem 
Spaltungsstichtag, sowie für 

 – die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 durch die spaltende 
Körperschaft und 

 – die Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 durch die spaltende 
Körperschaft und 

 – Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die spaltende Körperschaft 

 – Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 in die spaltende Körperschaft 

in der Zeit zwischen dem Spaltungsstichtag und dem Tag des 
Spaltungsbeschlusses. Weiters kann § 16 Abs. 5 Z 4 samt Schlussteil 
sinngemäß angewendet werden. 

in der Zeit zwischen dem Spaltungsstichtag und dem Tag des 
Spaltungsbeschlusses. 

(5) Bei Abspaltungen kann abweichend von Abs. 3 auf das zu 
übertragende Vermögen § 16 Abs. 5 Z 4 und 5 samt Schlussteil 
angewendet werden. 

(5) Bei Aufspaltungen kann § 16 Abs. 5 Z 4 samt Schlussteil 
sinngemäß angewendet werden. Bei Abspaltungen kann abweichend 
von Abs. 3 auf das zu übertragende Vermögen § 16 Abs. 5 Z 4 und 5 
samt Schlussteil angewendet werden. Wird das Besteuerungsrecht der 
Republik Österreich hinsichtlich zurückbehaltener oder zugeführter 
Wirtschaftsgüter eingeschränkt, sind die §§ 32 bis 38 dennoch 
anwendbar; § 6 Z 6 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist 
anzuwenden. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

Neue oder übernehmende Körperschaften Neue oder übernehmende Körperschaften 

§ 34. (1) Die neue oder übernehmende Körperschaft hat die zum 
Spaltungsstichtag steuerlich maßgebenden Buchwerte im Sinne des 
§ 33 fortzuführen. § 33 Abs. 3 gilt für die neue oder übernehmende 
Körperschaft mit dem Beginn des auf den Spaltungsstichtag folgenden 
Tages. § 18 Abs. 3 ist anzuwenden. 

§ 34. (1) Die neue oder übernehmende Körperschaft hat die zum 
Spaltungsstichtag steuerlich maßgebenden Buchwerte im Sinne des 
§ 33 fortzuführen. § 33 Abs. 3 gilt für die neue oder übernehmende 
Körperschaft mit dem Beginn des auf den Spaltungsstichtag folgenden 
Tages. § 18 Abs. 3 erster Satz ist anzuwenden. 

 (1a) Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich des übernommenen Vermögens entsteht, gilt Folgendes: 

  – Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 

  – Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
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Abgabenschuld bei der übernehmenden Körperschaft oder 
einer konzernzugehörigen Körperschaft der übernehmenden 
Körperschaft nicht festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 
Abs. 1a nicht entstanden ist, sind die fortgeschriebenen 
Buchwerte, höchstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt 
nicht als rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende 
Körperschaft nach, dass Wertsteigerungen im übrigen 
EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind diese vom 
Veräußerungserlös oder vom gemeinen Wert im Zeitpunkt des 
Ausscheidens abzuziehen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Behandlung der Anteilsinhaber bei einer verhältniswahrenden 
Spaltung 

Behandlung der Anteilsinhaber bei einer verhältniswahrenden 
Spaltung 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 

 (1a) Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich des übertragenen Vermögens auf Grund der Spaltung 
eingeschränkt wird, gilt Abs. 1 auch für Anteilsinhaber, die in einem 
Staat des EU/EWR-Raumes ansässig sind. 

(2) … (2) … 

(3) Abweichend von Abs. 1 gilt Folgendes: (3) Abweichend von Abs. 1 gilt Folgendes: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

  3. Soweit aufgrund einer Spaltung ohne Gewährung einer 
Gegenleistung das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich der Anteile an der spaltenden Körperschaft 
eingeschränkt wird, gilt Folgendes: Werden in weiterer Folge 
Anteile an der neuen oder übernehmenden Körperschaft durch 
die ausländischen Anteilsinhaber veräußert oder scheiden 
diese sonst aus dem Betriebsvermögen aus, entsteht insoweit 
bei den Anteilsinhabern der spaltenden Körperschaft eine 
Steuerschuld hinsichtlich des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Buchwert und dem nach § 6 Z 6 lit. a des 
Einkommensteuergesetzes 1988 maßgebenden Wert der Anteile 
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an der spaltenden Körperschaft zum Spaltungsstichtag. 
Zwischen dem Spaltungsstichtag und der Veräußerung 
(Ausscheiden) eingetretene Wertminderungen sind dabei 
höchstens im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zu 
berücksichtigen, soweit diese nicht in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Die voranstehenden Sätze gelten nicht 
für Anteile der übernehmenden Körperschaft an der 
spaltenden Körperschaft. 

(4) … (4) … 

(5) Für internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des § 10 
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt folgendes: 

(5) Für internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des § 10 
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt folgendes: 

 1. Entsteht durch eine Spaltung im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 2 bei 
einer Körperschaft als Anteilsinhaber eine internationale 
Schachtelbeteiligung oder wird ihr Ausmaß durch neue Anteile 
oder durch Zurechnung zur bestehenden Beteiligung verändert, 
ist hinsichtlich der bisher nicht steuerbegünstigten 
Beteiligungsquoten auf den Unterschiedsbetrag zwischen den 
Buchwerten und den höheren Teilwerten § 10 Abs. 3 erster 
Satz des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden. 

 1. Entsteht durch eine Spaltung im Sinne des § 32 Abs. 1 bei 
einer Körperschaft als Anteilsinhaber eine internationale 
Schachtelbeteiligung oder wird ihr Ausmaß durch neue Anteile 
oder durch Zurechnung zur bestehenden Beteiligung verändert, 
ist hinsichtlich der bisher nicht steuerbegünstigten 
Beteiligungsquoten auf den Unterschiedsbetrag zwischen den 
Buchwerten und den höheren Teilwerten § 10 Abs. 3 erster 
Satz des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden. 

 2. ...  2. ... 

Behandlung der Anteilsinhaber bei einer nicht 
verhältniswahrenden Spaltung 

Behandlung der Anteilsinhaber bei einer nicht 
verhältniswahrenden Spaltung 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 

(2) Tauschvorgänge im Sinne des Abs. 1, die ohne oder ohne 
wesentliche Zuzahlung (Abs. 4) erfolgen, gelten nicht als Veräußerung 
und Anschaffung. Die Anteile an den neuen oder übernehmenden 
Körperschaften gelten mit Beginn des dem Spaltungsstichtag folgenden 
Tages als erworben. Für neue Anteile sind die Anschaffungszeitpunkte 
der alten Anteile maßgeblich. 

(2) Tauschvorgänge im Sinne des Abs. 1, die ohne oder ohne 
wesentliche Zuzahlung (Abs. 4) erfolgen, gelten nicht als Veräußerung 
und Anschaffung; dabei ist jedoch § 36 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 
Die Anteile an den neuen oder übernehmenden Körperschaften gelten 
mit Beginn des dem Spaltungsstichtag folgenden Tages als erworben. 
Für neue Anteile sind die Anschaffungszeitpunkte der alten Anteile 
maßgeblich. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Anzeige- und Evidenzpflicht Anzeige- und Evidenzpflicht 

§ 43. (1) Wer Vermögen durch eine Umgründung überträgt oder 
übernimmt und nicht schon nach dem ersten Hauptstück zu einer 

§ 43. (1) Wer Vermögen durch eine Umgründung überträgt oder 
übernimmt, hat die Umgründung abweichend von der Frist des § 121 
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Meldung verpflichtet ist, hat die Umgründung abweichend von der Frist 
des § 121 der Bundesabgabenordnung innerhalb der im ersten 
Hauptstück genannten Frist unter Nachweis der Rechtsgrundlage dem 
für die Erhebung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen. 

der Bundesabgabenordnung innerhalb der im ersten Hauptstück 
genannten Frist dem für die Erhebung der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamt unter Verwendung des dafür 
vorgesehenen amtlichen Formulars elektronisch über FinanzOnline 
anzuzeigen. Dies berührt die Meldeverpflichtung nach § 13 nicht. 
Abweichend vom ersten Satz kann von einer Anzeige in elektronischer 
Form abgesehen werden, wenn der übertragende oder der 
übernehmende Rechtsträger im Zeitpunkt des Beschlusses oder der 
vertraglichen Unterfertigung der Umgründung nicht über eine 
inländische Steuernummer verfügt. 

(2) ... (2) ... 

3. TEIL 3. TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 1. bis 36. …  1. bis 36. … 

  37. § 1 Abs. 2, § 7 Abs. 2 und § 17 Abs. 1a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 sind erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 

  38. § 5 Abs. 1 Z 6, § 18 Abs. 3, § 19 Abs. 2 Z 6, § 34 Abs. 1, § 36 
Abs. 3 Z 3 sowie § 37 Abs. 2, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, sind erstmals 
anzuwenden für Umgründungen mit einem Stichtag nach dem 
30. Juni 2023. 

  39. § 12 Abs. 4 und Abs. 5, § 32 Abs. 1 und Abs. 1a, § 33 Abs. 4 
und 5, § 34 Abs. 1a, § 36 Abs. 1a sowie § 36 Abs. 5 Z 1, jeweils 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, sind 
erstmals anzuwenden auf Umgründungen, die nach dem 
31. Jänner 2023 beschlossen werden. 

  40. § 24 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmals anzuwenden auf Umgründungen mit 
einem Stichtag nach dem 30. Juni 2023. 

  41. § 43 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 ist erstmals anzuwenden auf Umgründungen, die 
nach dem 31. Dezember 2023 beschlossen oder vertraglich 
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unterfertigt werden. 

Artikel 4 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 6. (1) bis (3) ... § 6. (1) bis (3) ... 

(4) Steuerfrei ist die Einfuhr (4) Steuerfrei ist die Einfuhr 

 1. bis 3a. …  1. bis 3a. … 

 4. der Gegenstände, die nach Titel I, II und IV der Verordnung 
(EG) Nr. 1186/2009 über das gemeinschaftliche System der 
Zollbefreiungen, ABl. Nr. L 324 vom 10.12.2009 S. 23, 
zollfrei eingeführt werden können, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: 

 4. der Gegenstände, die nach Titel I, II und IV der Verordnung 
(EG) Nr. 1186/2009 über das gemeinschaftliche System der 
Zollbefreiungen, ABl. Nr. L 324 vom 10.12.2009 S. 23, 
zollfrei eingeführt werden können, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: 

 a) bis d) ....  a) bis d) .... 

 g) Die in Artikeln 42 und 43 der Verordnung enthaltene 
Befreiung für Gegenstände erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters ist auf die 
Gegenstände der lit. B der Anhänge 1 und 11 der 
Verordnung beschränkt. Die Steuerfreiheit für 
Sammlungsstücke und Kunstgegenstände erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters (Artikel 43 
der Verordnung) hängt weiters davon ab, daß 

 g) Die in Artikeln 42 und 43 der Verordnung enthaltene 
Befreiung für Gegenstände erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters ist auf die 
Gegenstände der lit. B der Anhänge I und II der Verordnung 
beschränkt. Die Steuerfreiheit für Sammlungsstücke und 
Kunstgegenstände erzieherischen, wissenschaftlichen oder 
kulturellen Charakters (Artikel 43 der Verordnung) hängt 
weiters davon ab, daß 

 – die Gegenstände unentgeltlich eingeführt werden oder  – die Gegenstände unentgeltlich eingeführt werden oder 

 – im Falle der entgeltlichen Einfuhr nicht von einem 
Unternehmer geliefert werden. 

 – im Falle der entgeltlichen Einfuhr nicht von einem 
Unternehmer geliefert werden. 

 h) bis o) …  h) bis o) … 

 5. bis 11. ...  5. bis 11. ... 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Ausstellung von Rechnungen Ausstellung von Rechnungen 

§ 11. (1) bis (11) … § 11. (1) bis (11) … 

(12) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung (12) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung 
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oder sonstige Leistung einen Steuerbetrag, den er nach diesem 
Bundesgesetz für den Umsatz nicht schuldet, gesondert ausgewiesen, 
so schuldet er diesen Betrag auf Grund der Rechnung, wenn 

oder sonstige Leistung einen Steuerbetrag, den er nach diesem 
Bundesgesetz für den Umsatz nicht schuldet, gesondert ausgewiesen, 
so schuldet er diesen Betrag auf Grund der Rechnung ausgenommen 

er sie nicht gegenüber dem Abnehmer der Lieferung oder dem 
Empfänger der sonstigen Leistung entsprechend berichtigt. 

 – er berichtigt die Rechnung gegenüber dem Abnehmer der 
Lieferung oder dem Empfänger der sonstigen Leistung 
entsprechend oder 

  – es liegt keine Gefährdung des Steueraufkommens vor, weil die 
Lieferung oder sonstige Leistung ausschließlich an 
Endverbraucher erbracht wurde, die nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind. 

Im Falle der Berichtigung gilt § 16 Abs. 1 sinngemäß. Im Falle der Berichtigung gilt § 16 Abs. 1 sinngemäß. 

(13) bis (15) ... (13) bis (15) ... 

Sondervorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer Sondervorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer 

§ 26. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, gelten für die Einfuhrumsatzsteuer die Rechtsvorschriften für Zölle 
sinngemäß; ausgenommen sind die Vorschriften über den passiven 
Veredlungsverkehr. Eine Erstattung oder ein Erlaß der 
Einfuhrumsatzsteuer findet in den Fällen der Art. 116 bis 123 des 
Zollkodex statt, ausgenommen der Antragsteller ist in vollem Umfang 
zum Vorsteuerabzug berechtigt; diese Einschränkung gilt in den Fällen 
des des Art. 116 Abs. 1 lit. a des Zollkodex nicht, wenn ein 
ausdrücklicher Antrag auf Erstattung oder Erlaß der 
Einfuhrumsatzsteuer gestellt wird. 

§ 26. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, gelten für die Einfuhrumsatzsteuer die Rechtsvorschriften für Zölle 
sinngemäß; ausgenommen sind die Vorschriften über den passiven 
Veredlungsverkehr und Art. 124 Abs. 1 lit. e des Zollkodex. Eine 
Erstattung oder ein Erlaß der Einfuhrumsatzsteuer findet in den Fällen 
der Art. 116 bis 123 des Zollkodex statt, ausgenommen der 
Antragsteller ist in vollem Umfang zum Vorsteuerabzug berechtigt; 
diese Einschränkung gilt in den Fällen des des Art. 116 Abs. 1 lit. a des 
Zollkodex nicht, wenn ein ausdrücklicher Antrag auf Erstattung oder 
Erlaß der Einfuhrumsatzsteuer gestellt wird. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 28. (1) bis (59) … § 28. (1) bis (59) … 

 (60) § 26 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ist erstmals 
auf Einfuhren anzuwenden, für die die Einfuhrumsatzsteuerschuld nach 
dem 31. Dezember 2023 entsteht. 

Innergemeinschaftlicher Erwerb Innergemeinschaftlicher Erwerb 

Art. 1. (1) bis (4) ... Art. 1. (1) bis (4) ... 
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(5) Der Erwerber kann auf die Anwendung des Abs. 4 verzichten. 
Der Verzicht ist gegenüber dem Finanzamt innerhalb der Frist zur 
Abgabe der Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum eines 
Kalenderjahres, in dem erstmals ein Erwerb getätigt worden ist, 
schriftlich zu erklären. Als Verzicht gilt auch die Verwendung einer 
aufgrund eines Antrags gemäß Art. 28 Abs. 1 zweiter Satz erteilten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gegenüber dem Lieferer beim 
Erwerb von Gegenständen aus dem übrigen Unionsgebiet. Ein Verzicht 
bindet den Erwerber mindestens für zwei Kalenderjahre und kann nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 
Der Widerruf ist innerhalb der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderjahres, in dem erstmals 
ein Erwerb getätigt worden ist, gegenüber dem Finanzamt schriftlich zu 
erklären. 

(5) Der Erwerber kann auf die Anwendung des Abs. 4 verzichten. 
Der Verzicht ist gegenüber dem Finanzamt innerhalb der Frist zur 
Abgabe der Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum eines 
Kalenderjahres, in dem erstmals ein Erwerb getätigt worden ist, 
schriftlich zu erklären. Als Verzicht gilt auch die Verwendung einer 
aufgrund eines Antrags gemäß Art. 28 Abs. 1 dritter Satz erteilten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gegenüber dem Lieferer beim 
Erwerb von Gegenständen aus dem übrigen Unionsgebiet. Ein Verzicht 
bindet den Erwerber mindestens für zwei Kalenderjahre und kann nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 
Der Widerruf ist innerhalb der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderjahres, in dem erstmals 
ein Erwerb getätigt worden ist, gegenüber dem Finanzamt schriftlich zu 
erklären. 

(6) bis (10) ... (6) bis (10) ... 

Lieferung Lieferung 

Art. 3. (1) Als Lieferung gegen Entgelt gilt: Art. 3. (1) Als Lieferung gegen Entgelt gilt: 

Das Verbringen eines Gegenstandes des Unternehmens aus dem Inland 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner 
Verfügung, ausgenommen einer nur vorübergehenden Verwendung, 
auch wenn der Unternehmer den Gegenstand in das Inland eingeführt 
hat. Der Unternehmer gilt als Lieferer. Eine vorübergehende 
Verwendung liegt vor, wenn der Unternehmer den Gegenstand 
verwendet: 

Das Verbringen eines Gegenstandes des Unternehmens aus dem Inland 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner 
Verfügung, ausgenommen einer nur vorübergehenden Verwendung, 
auch wenn der Unternehmer den Gegenstand in das Inland eingeführt 
hat. Der Unternehmer gilt als Lieferer. Eine vorübergehende 
Verwendung liegt vor, wenn der Unternehmer den Gegenstand 
verwendet: 

 a) zur Ausführung einer Werklieferung oder einer Lieferung, 
bei der sich der Lieferort nach Art. 3 Abs. 3 bestimmt; 

 a) zur Ausführung einer Werklieferung oder einer Lieferung, 
bei der sich der Lieferort nach Art. 3 Abs. 3 oder § 3 
Abs. 8a bestimmt; 

 b) bis h) ...  b) bis h) ... 

Bei Wegfall der unter lit. a bis g genannten Bedingungen gilt die 
Verbringung in diesem Zeitpunkt als erfolgt; 

Bei Wegfall der unter lit. a bis g genannten Bedingungen gilt die 
Verbringung in diesem Zeitpunkt als erfolgt; 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, 
die im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, 
die im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die 
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das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, oder innergemeinschaftliche 
Erwerbe bewirken oder zur Inanspruchnahme der Sonderregelung 
gemäß § 25b oder Art. 25a eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
zu erteilen. Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist nicht zu 
erteilen, wenn der Unternehmer nur Lieferungen oder sonstige 
Leistungen im Inland erbringt, die über eine Sonderregelung gemäß 
Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG, gemäß Art. 369a bis 369k 
der Richtlinie 2006/112/EG oder gemäß Art. 369l bis 369x der 
Richtlinie 2006/112/EG in einem anderen Mitgliedstaat erklärt werden. 
Das Finanzamt hat Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich 
gemäß § 22 versteuern oder die nur Umsätze ausführen, die zum 
Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, auf Antrag eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer zu erteilen, wenn sie diese benötigen für 

das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, oder innergemeinschaftliche 
Erwerbe bewirken oder zur Inanspruchnahme der Sonderregelung 
gemäß § 25b oder Art. 25a eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
zu erteilen. Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist nicht zu 
erteilen, wenn der Unternehmer nur Lieferungen oder sonstige 
Leistungen im Inland erbringt, die über eine Sonderregelung gemäß 
Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG, gemäß Art. 369a bis 369k 
der Richtlinie 2006/112/EG oder gemäß Art. 369l bis 369x der 
Richtlinie 2006/112/EG in einem anderen Mitgliedstaat erklärt werden. 
Das Finanzamt hat Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich 
gemäß § 22 versteuern oder die nur Umsätze ausführen, die zum 
Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, auf Antrag eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer zu erteilen, wenn sie diese benötigen für 

 – innergemeinschaftliche Lieferungen,  – innergemeinschaftliche Lieferungen, 

 – innergemeinschaftliche Erwerbe,  – innergemeinschaftliche Erwerbe, 

 – im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, 
für die sie als Leistungsempfänger die Steuer entsprechend 
Art. 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der 
Richtlinie 2008/8/EG schulden, oder für 

 – im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, 
für die sie als Leistungsempfänger die Steuer entsprechend 
Art. 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der 
Richtlinie 2008/8/EG schulden, oder für 

 – im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte 
steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die gemäß 
Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der 
Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die Steuer 
schuldet. 

 – im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte 
steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die gemäß 
Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der 
Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die Steuer 
schuldet. 

Der zweite Satz gilt – soweit er sich auf innergemeinschaftliche 
Erwerbe bezieht – für juristische Personen, die nicht Unternehmer sind, 
entsprechend. Im Falle der Organschaft wird auf Antrag für jede 
juristische Person eine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
erteilt. Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist schriftlich zu stellen. In dem Antrag sind 
Name, Anschrift und Steuernummer, unter der der Antragsteller 
umsatzsteuerlich geführt wird, anzugeben. Der Bescheid über die 
Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist 
zurückzunehmen, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen 
Verhältnisse geändert haben, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind oder wenn das 

Der dritte Satz gilt – soweit er sich auf innergemeinschaftliche Erwerbe 
bezieht – für juristische Personen, die nicht Unternehmer sind, 
entsprechend. Im Falle der Organschaft wird auf Antrag für jede 
juristische Person eine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
erteilt. Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist schriftlich zu stellen. In dem Antrag sind 
Name, Anschrift und Steuernummer, unter der der Antragsteller 
umsatzsteuerlich geführt wird, anzugeben. Der Bescheid über die 
Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist 
zurückzunehmen, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen 
Verhältnisse geändert haben, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind oder wenn das 
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Vorhandensein dieser Verhältnisse zu Unrecht angenommen worden 
ist. Der Unternehmer ist verpflichtet, jede Änderung der tatsächlichen 
oder rechtlichen Verhältnisse, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind, insbesondere die 
Aufgabe seiner unternehmerischen Tätigkeit, dem Finanzamt binnen 
eines Kalendermonats anzuzeigen. 

Vorhandensein dieser Verhältnisse zu Unrecht angenommen worden 
ist. Der Unternehmer ist verpflichtet, jede Änderung der tatsächlichen 
oder rechtlichen Verhältnisse, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind, insbesondere die 
Aufgabe seiner unternehmerischen Tätigkeit, dem Finanzamt binnen 
eines Kalendermonats anzuzeigen. 

Bestätigungsverfahren Bestätigungsverfahren 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Artikel 5 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 

(2) 1. ... (2) 1. ... 

 2. Der Rechtsträger der Behörde hat die in einem 
Kalendervierteljahr gemäß Z 1 entrichteten Gebühren bis zum 
15. Tag des auf ein Kalendervierteljahr folgenden Monats an 
das Finanzamt Österreich abzüglich der im § 14 Tarifpost 6 
Abs. 3 lit. a und lit. c, Tarifpost 8 Abs. 6, Tarifpost 9 Abs. 5, 
Tarifpost 16 Abs. 5, Tarifpost 20 Abs. 6, Tarifpost 21 Abs. 9 
und Tarifpost 22 Abs. 7 angeführten Pauschalbeträge 
abzuführen. Auf dem Zahlungs- oder Überweisungsbeleg sind 
der Gesamtbetrag der entrichteten Gebühren, der Gesamtbetrag 
der Pauschalbeträge sowie der abzuführende Nettobetrag 
anzuführen. 

 2. Der Rechtsträger der Behörde hat die in einem 
Kalendervierteljahr gemäß Z 1 entrichteten Gebühren bis zum 
15. Tag des auf ein Kalendervierteljahr folgenden Monats an 
das Finanzamt Österreich abzüglich der im § 14 Tarifpost 6 
Abs. 3 lit. a, c und d, Tarifpost 8 Abs. 6, Tarifpost 9 Abs. 5, 
Tarifpost 16 Abs. 5, Tarifpost 20 Abs. 6, Tarifpost 21 Abs. 9, 
Tarifpost 22 Abs. 7 und Tarifpost 24 Abs. 6 angeführten 
Pauschalbeträge abzuführen. Auf dem Zahlungs- oder 
Überweisungsbeleg sind der Gesamtbetrag der entrichteten 
Gebühren, der Gesamtbetrag der Pauschalbeträge sowie der 
abzuführende Nettobetrag anzuführen. 

(3) ... (3) ... 

(4) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, hat 
das Finanzamt Österreich einem Gebührenschuldner, der in seinem 
Betrieb laufend eine Vielzahl gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließt 
und die Gewähr für die ordnungsgemäße Einhaltung der 
Gebührenvorschriften bietet, auf Antrag zu bewilligen, dass er die auf 
diese Rechtsgeschäfte entfallenden Hundertsatzgebühren anstelle der 
sonst in diesem Bundesgesetz angeordneten Entrichtungsformen selbst 
berechnet und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 

(4) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, hat 
das Finanzamt Österreich einem Gebührenschuldner, der in seinem 
Betrieb laufend eine Vielzahl gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließt 
und die Gewähr für die ordnungsgemäße Einhaltung der 
Gebührenvorschriften bietet, auf Antrag zu bewilligen, dass er die auf 
diese Rechtsgeschäfte entfallenden Hundertsatzgebühren anstelle der 
sonst in diesem Bundesgesetz angeordneten Entrichtungsformen selbst 
berechnet und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der 
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Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt Österreich 
entrichtet. Personen, die auf Grund der erteilten Bewilligung 
verpflichtet sind, die Hundertsatzgebühren auf diese Art zu entrichten, 
haben über diese gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte fortlaufende 
Aufschreibungen zu führen, welche die für die Gebührenbemessung 
erforderlichen Angaben enthalten. Innerhalb der Zahlungsfrist ist dem 
Finanzamt Österreich für den jeweiligen Berechnungs- und 
Zahlungszeitraum eine Abschrift dieser Aufschreibungen zu 
übersenden. Die Übersendung der Abschrift gilt als Gebührenanzeige 
gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk anzubringen, der die 
Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die fortlaufende 
Nummer der Aufschreibungen enthält. Das Finanzamt Österreich hat 
jeweils für den Zeitraum eines Kalenderjahres die Hundertsatzgebühren 
für jedes gebührenpflichtige Rechtsgeschäft, das in den 
Aufschreibungen abgerechnet wurde, mit Bescheid festzusetzen. 

Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt Österreich 
entrichtet. Personen, die auf Grund der erteilten Bewilligung 
verpflichtet sind, die Hundertsatzgebühren auf diese Art zu entrichten, 
haben über diese gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte fortlaufende 
Aufschreibungen zu führen, welche die für die Gebührenbemessung 
erforderlichen Angaben enthalten. Innerhalb der Zahlungsfrist ist dem 
Finanzamt Österreich für den jeweiligen Berechnungs- und 
Zahlungszeitraum eine Abschrift dieser Aufschreibungen zu 
übersenden. Die Übersendung der Abschrift gilt als Gebührenanzeige 
gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk anzubringen, der die 
Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die fortlaufende 
Nummer der Aufschreibungen enthält. Abweichend davon muss bei 
elektronischen Urkunden die Bezeichnung des Bewilligungsbescheides 
und die fortlaufende Nummer der Aufschreibungen in einer Beilage zur 
elektronischen Urkunde dokumentiert sein. Das Finanzamt Österreich 
hat jeweils für den Zeitraum eines Kalenderjahres die 
Hundertsatzgebühren für jedes gebührenpflichtige Rechtsgeschäft, das 
in den Aufschreibungen abgerechnet wurde, mit Bescheid festzusetzen. 

(4a) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder 
(Parteienvertreter) befugt, innerhalb der Anzeigefrist des § 31 Abs. 1 
die Hundertsatzgebühr für Rechtsgeschäfte als Bevollmächtigte eines 
Gebührenschuldners oder eines für die Gebühr Haftenden selbst zu 
berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Kalendermonat, in dem die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden 
Monats an das Finanzamt Österreich zu entrichten. Parteienvertreter, 
die von der Befugnis zur Selbstberechnung Gebrauch machen wollen, 
haben beim Finanzamt Österreich die Zuteilung einer Steuernummer zu 
beantragen. Sie haben über die gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte 
Aufschreibungen zu führen. Diese haben die für die 
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten. 
Insbesondere sind Angaben zur Art des Rechtsgeschäftes, zu den 
Gebührenschuldnern oder zu den für die Gebühr Haftenden, zum 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld, zur 
Bemessungsgrundlage und zur Höhe der selbst berechneten Gebühr 
aufzunehmen. Eine Abschrift dieser Aufschreibungen für die in einem 

(4a) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder 
(Parteienvertreter) befugt, innerhalb der Anzeigefrist des § 31 Abs. 1 
die Hundertsatzgebühr für Rechtsgeschäfte als Bevollmächtigte eines 
Gebührenschuldners oder eines für die Gebühr Haftenden selbst zu 
berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Kalendermonat, in dem die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden 
Monats an das Finanzamt Österreich zu entrichten. Parteienvertreter, 
die von der Befugnis zur Selbstberechnung Gebrauch machen wollen, 
haben beim Finanzamt Österreich die Zuteilung einer Steuernummer zu 
beantragen. Sie haben über die gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte 
Aufschreibungen zu führen. Diese haben die für die 
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten. 
Insbesondere sind Angaben zur Art des Rechtsgeschäftes, zu den 
Gebührenschuldnern oder zu den für die Gebühr Haftenden, zum 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld, zur 
Bemessungsgrundlage und zur Höhe der selbst berechneten Gebühr 
aufzunehmen. Eine Abschrift dieser Aufschreibungen für die in einem 
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Kalendermonat selbst berechneten Rechtsgeschäfte ist dem Finanzamt 
Österreich bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln; dies gilt als 
Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk über 
die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der die Steuernummer des 
Parteienvertreters, die Nummer der Aufschreibungen und die Höhe des 
berechneten Gebührenbetrages enthält. Der Parteienvertreter hat die 
Aufschreibungen und je eine Abschrift (Durchschrift, Gleichschrift) der 
über die Rechtsgeschäfte ausgefertigten Urkunden sieben Jahre 
aufzubewahren. Im übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. Die selbst 
berechnete Gebühr ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Im 
Zweifel ist bei den betreffenden Gebührenschuldnern oder Haftenden 
eine verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Ein gemäß § 201 BAO 
festgesetzter Gebührenbetrag hat den im ersten Satz genannten 
Fälligkeitstag. Die Parteienvertreter haften für die Entrichtung der 
selbst berechneten Gebühr. Die Abgabenbehörden sind befugt, 
Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in die Aufschreibungen 
aufzunehmenden Angaben durchzuführen. 

Kalendermonat selbst berechneten Rechtsgeschäfte ist dem Finanzamt 
Österreich bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln; dies gilt als 
Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk über 
die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der die Steuernummer des 
Parteienvertreters, die Nummer der Aufschreibungen und die Höhe des 
berechneten Gebührenbetrages enthält. Abweichend davon muss bei 
elektronischen Urkunden die erfolgte Selbstberechnung, die 
Steuernummer des Parteienvertreters, die Nummer der 
Aufschreibungen und die Höhe des berechneten Gebührenbetrages in 
einer Beilage zur elektronischen Urkunde dokumentiert sein. Der 
Parteienvertreter hat die Aufschreibungen und je eine Abschrift 
(Durchschrift, Gleichschrift) der über die Rechtsgeschäfte 
ausgefertigten Urkunden sieben Jahre aufzubewahren. Im übrigen ist 
§ 132 BAO anzuwenden. Die selbst berechnete Gebühr ist spätestens 
am Fälligkeitstag zu entrichten. Im Zweifel ist bei den betreffenden 
Gebührenschuldnern oder Haftenden eine verhältnismäßige 
Entrichtung anzunehmen. Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter 
Gebührenbetrag hat den im ersten Satz genannten Fälligkeitstag. Die 
Parteienvertreter haften für die Entrichtung der selbst berechneten 
Gebühr. Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen hinsichtlich 
sämtlicher in die Aufschreibungen aufzunehmenden Angaben 
durchzuführen. 

(4b) bis (5) … (4b) bis (5) … 

§ 11. (1) und (2) ... § 11. (1) und (2) ... 

(3) Für Eingaben und Beilagen, die auf elektronischem Weg unter 
Inanspruchnahme der Funktion Bürgerkarte (§§ 4 ff E-GovG) 
eingebracht werden, ermäßigen sich die in den Tarifposten 5 Abs. 1 
und 6 Abs. 1 und 2 des § 14 angeführten Beträge 

(3) Für Eingaben und Beilagen, die auf elektronischem Weg unter 
Inanspruchnahme der Funktion Elektronischer Identitätsnachweis (E-
ID) gemäß den §§ 4 ff E-Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I 
Nr. 10/2004, eingebracht werden, ermäßigen sich die in den 
Tarifposten 5 Abs. 1 und Abs. 1a sowie 6 Abs. 1 und Abs. 2 des § 14 
angeführten Beträge 

 – von 3,90 Euro ................................  auf 2,30 Euro,  – von 3,90 Euro ................................  auf 2,30 Euro, 

 – von 14,30 Euro ..............................  auf 8,60 Euro,  – von 14,30 Euro ..............................  auf 8,60 Euro, 

 – von 21,80 Euro ............................  auf 13,10 Euro,  

 – von 47,30 Euro ............................  auf 28,40 Euro.  – von 47,30 Euro ............................  auf 28,40 Euro. 

§ 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und § 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und 
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Amtshandlungen. Amtshandlungen. 

Tarifpost Tarifpost 

1 bis 4 … 1 bis 4 … 

Tarifpost Tarifpost 

5 Beilagen 5 Beilagen 

(1) bis (2) … (1) bis (2) … 

(3) Von der Beilagengebühr sind befreit (3) Von der Beilagengebühr sind befreit 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Schriften und Druckwerke, die einem Ansuchen um 
Verleihung oder Erstreckung der Verleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft oder einem Ansuchen um 
Erteilung oder Neuausstellung eines Aufenthaltstitels beigelegt 
werden. 

 3. Schriften und Druckwerke, die einem Ansuchen um 
Verleihung oder Erstreckung der Verleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft oder einem Ansuchen um 
Erteilung oder Neuausstellung eines Aufenthaltstitels beigelegt 
werden; 

  4. Schriften und Druckwerke, die einem Ansuchen um 
rückwirkende Anerkennung früherer Zeiträume als Teil des 
Umstellungszeitraumes gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 
über die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 834/2007, ABl. 
Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/474, ABl. Nr. L 98 S. 1, 
beigelegt werden. 

Tarifpost Tarifpost 

6 Eingaben 6 Eingaben 

(1) und (2) … (1) und (2) … 

(3) Der erhöhten Eingabengebühr (3) Der erhöhten Eingabengebühr 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

  d) von 30 Euro je Feldstück unterliegen Ansuchen um 
rückwirkende Anerkennung früherer Zeiträume als Teil des 
Umstellungszeitraumes gemäß der Verordnung (EU) 
2018/848. Die in dem Verfahren ausgestellten Schriften und 
vorgenommenen Amtshandlungen sind von den 
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Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. Erfolgt die 
rückwirkende Anerkennung durch eine Behörde eines 
Landes, steht dieser Gebietskörperschaft je bewilligtes 
Feldstück ein Pauschalbetrag in Höhe von 6,50 Euro zu. 

(4) ... (4) ... 

(5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht (5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht 

 1. Eingaben an die Gerichte nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen: 

 1. Eingaben an die Gerichte nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen: 

 a) …  a) … 

 b) von der Befreiung ausgenommen sind Eingaben an die 
Verwaltungsgerichte der Länder, das 
Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht im 
Sinne des Art. 129 B-VG; der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, für Eingaben einschließlich Beilagen an 
das Bundesverwaltungsgericht sowie an die 
Verwaltungsgerichte der Länder durch Verordnung 
Pauschalgebühren festzulegen, sowie den Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld und die Art der Entrichtung 
der Pauschalgebühren zu regeln; 

 b) von der Befreiung ausgenommen sind Eingaben an die 
Verwaltungsgerichte der Länder, das 
Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht im 
Sinne des Art. 129 B-VG; der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, für Eingaben einschließlich Beilagen an 
das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht 
sowie an die Verwaltungsgerichte der Länder durch 
Verordnung Pauschalgebühren festzulegen, sowie den 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld und die Art 
der Entrichtung der Pauschalgebühren zu regeln; 

 2. bis 23. …  2. bis 23. … 

 24. Ansuchen um Ausstellung und Vornahme der in § 14 Tarifpost 
8 Abs. 1 und Abs. 1a, Abs. 4a und Abs. 4b, Tarifpost 9 und 
Tarifpost 16 angeführten Schriften und Amtshandlungen; 

 24. Ansuchen um Ausstellung und Vornahme der in § 14 Tarifpost 
8 Abs. 1, 1a, 4a, 4b und 4c, Tarifpost 9 und Tarifpost 16 
angeführten Schriften und Amtshandlungen; 

 25. …  25. … 

 26. Eingaben um Ausstellung von Bescheinigungen und 
Genehmigungen in Angelegenheiten der Verordnung (EG) 
Nr. 939/97 der Kommission vom 26. Mai 1997 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tiere und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels in 
der jeweils geltenden Fassung; 

 26. Eingaben um Ausstellung von Genehmigungen oder 
Bescheinigungen in Angelegenheiten der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, ABl. 
Nr. L 61 vom 03.03.1997 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2021/2280, ABl. Nr. L 473 S. 1; 

 27. bis 30. …  27. bis 30. … 

Tarifpost Tarifpost 
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7 … 7 … 

Tarifpost Tarifpost 

8 Einreise- und Aufenthaltstitel 8 Einreise- und Aufenthaltstitel 

(1) bis (5) … (1) bis (5) … 

(6) Hinsichtlich des Entstehens der Gebührenschuld und des 
Gebührenschuldners bei Aufenthaltstiteln gemäß Abs. 4, bei 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts gemäß 
Abs. 4a sowie bei Schriften gemäß Abs. 4c gilt der Abs. 3 sinngemäß. 
Erfolgt die Ausfolgung eines Aufenthaltstitels gemäß Abs. 4, einer 
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts gemäß Abs. 4a 
oder einer Schrift gemäß Abs. 4c durch eine Behörde eines Landes oder 
einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft je erteiltem 
Dokument ein Pauschalbetrag zu. Der Pauschalbetrag beträgt im Falle 
des Abs. 4 Z 1 lit. a 20 Euro, im Falle des Abs. 4 Z 1 lit. b und Z 2 
35 Euro je erteiltem Aufenthaltstitel, im Falle des Abs. 4a Z 1 3 Euro 
und im Falle des Abs. 4a Z 2 35 Euro je ausgestellter Dokumentation 
des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts. Im Falle des Abs. 4c Z 1 steht 
der Gebietskörperschaft der gesamte Betrag, im Falle des Abs. 4c Z 2 
und 3 der Betrag von 35 Euro zu. Bei Abnahme der Daten nach Abs. 4b 
sind für das Entstehen der Gebührenschuld § 11 Abs. 1 Z 3 und für die 
Person des Gebührenschuldners § 13 Abs. 1 Z 3 anzuwenden. Die 
Behörde darf auf Antrag erteilte Aufenthaltstitel (Abs. 4 Z 1), 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts (Abs. 4a) 
sowie Schriften gemäß Abs. 4c nur nach erfolgter Entrichtung der 
Gebühr aushändigen. 

(6) Hinsichtlich des Entstehens der Gebührenschuld und des 
Gebührenschuldners bei Aufenthaltstiteln gemäß Abs. 4, bei 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts gemäß 
Abs. 4a sowie bei Schriften gemäß Abs. 4c gilt der Abs. 3 sinngemäß. 
Erfolgt die Ausfolgung eines Aufenthaltstitels gemäß Abs. 4, einer 
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts gemäß Abs. 4a 
oder einer Schrift gemäß Abs. 4c durch eine Behörde eines Landes oder 
einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft je erteiltem 
Dokument ein Pauschalbetrag zu. Der Pauschalbetrag beträgt im Falle 
des Abs. 4 Z 1 lit. a 20 Euro, im Falle des Abs. 4 Z 1 lit. b und Z 2 
35 Euro je erteiltem Aufenthaltstitel, im Falle des Abs. 4a Z 1 3 Euro 
und im Falle des Abs. 4a Z 2 35 Euro je ausgestellter Dokumentation 
des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts. Im Falle des Abs. 4c Z 1 steht 
der Gebietskörperschaft der gesamte Betrag, im Falle des Abs. 4c Z 2 
und 3 der Betrag von 35 Euro zu. Bei Abnahme der Daten nach Abs. 4b 
sind für das Entstehen der Gebührenschuld § 11 Abs. 1 Z 3 und für die 
Person des Gebührenschuldners § 13 Abs. 1 Z 3 anzuwenden. Die 
Behörde darf auf Antrag erteilte Aufenthaltstitel (Abs. 4 Z 1), 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts (Abs. 4a), 
ausgenommen in jenen Fällen, in denen die Dokumentationen von Amts 
wegen ausgestellt werden, sowie Schriften gemäß Abs. 4c nur nach 
erfolgter Entrichtung der Gebühr aushändigen. 

Tarifpost Tarifpost 

9 und 10 … 9 und 10 … 

Tarifpost Tarifpost 

11 Waffendokumente 11 Waffendokumente 

(1) bis (4) … (1) bis (4) … 

(5) Erfolgt die Ausstellung eines Waffendokuments durch eine 
Behörde des Landes, steht dieser Gebietskörperschaft je 

(5) Erfolgt die Ausstellung eines Waffendokuments durch eine 
Behörde eines Landes oder einer Gemeinde, steht dieser 
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Waffendokument ein Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen Gebietskörperschaft je Waffendokument ein Pauschalbetrag zu. Dieser 

beträgt in den Fällen 

 – des Abs. 1 Z 1  ..................................................  .................. 56,20 Euro  – des Abs. 1 Z 1  ..................................................  .................. 56,20 Euro 

 – des Abs. 1 Z 1 lit. a und b  ................................  .................. 99,20 Euro  – des Abs. 1 Z 1 lit. a und b  ................................  .................. 99,20 Euro 

 – des Abs. 2 Z 1 und 2  ........................................  ................ 100,20 Euro  – des Abs. 2 Z 1 und 2  ........................................  ................ 100,20 Euro 

 – des Abs. 2 Z 1 lit. a und b  ................................  ............... 187,20 Euro.  – des Abs. 2 Z 1 lit. a und b  ................................  ............... 187,20 Euro. 

Tarifpost Tarifpost 

12 und 13 … 12 und 13 … 

Tarifpost Tarifpost 

14 Zeugnisse 14 Zeugnisse 

(1) ... (1) ... 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht (2) Der Gebühr unterliegen nicht 

 1. bis 23. …  1. bis 23. … 

 24. Bescheinigungen in Angelegenheiten der Verordnung (EG) 
Nr. 939/97 der Kommission vom 26. Mai 1997 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tiere und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels in 
der jeweils geltenden Fassung; 

 24. Bescheinigungen in Angelegenheiten der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, ABl. 
Nr. L 61 vom 03.03.1997 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2021/2280, ABl. Nr. L 473 S. 1; 

 25. bis 29. …  25. bis 29. … 

 30. Bestätigungen über die Antragstellung gemäß Artikel 18 
Abs. 1 lit. b des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäische Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(Austrittsabkommen). 

 30. Bestätigungen über die Antragstellung gemäß Artikel 18 
Abs. 1 lit. b des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(Austrittsabkommen). 

(3) Die Bestätigung über die Antragstellung gemäß Artikel 18 
Abs. 1 lit. b des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäische 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen) 
ist von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

(3) Die Bestätigung über die Antragstellung gemäß Artikel 18 
Abs. 1 lit. b des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen) 
ist von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

Tarifpost Tarifpost 
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15 bis 19 … 15 bis 19 … 

Tarifpost Tarifpost 

20 Zivilluftfahrtwesen 20 Zivilluftfahrtwesen 

(1) Erledigungsgebühr (1) Erledigungsgebühr 

 1. …  1. … 

  1a. Allgemeine Bewilligung gemäß § 9 Abs. 2a LFG
 ................................................................ 115 Euro 

 2. …  2. … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Erfolgt die Bewilligung gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 2 durch eine 
Behörde eines Landes, steht dieser Gebietskörperschaft je Bewilligung 
ein Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen 

(6) Erfolgt die Bewilligung gemäß Abs. 1 Z 1, Z 1a und Z 2 durch 
eine Behörde eines Landes, steht dieser Gebietskörperschaft je 
Bewilligung ein Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen 

 1. des Abs. 1 Z 1........................................ 6,50 Euro  1. des Abs. 1 Z 1 ........................................ 6,50 Euro 

  1a. des Abs. 1 Z 1a  ................................... 32,50 Euro 

jedoch nicht mehr als 32,50 Euro jedoch nicht mehr als 32,50 Euro 

 2. …  2. … 

Tarifpost Tarifpost 

21 und 22 … 21 und 22 … 

 Tarifpost 

 23 Ausnahmebewilligung zum zeitlich unbeschränkten Parken in 
Kurzparkzonen 

  (1) Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
zum zeitlich unbeschränkten Parken in 
Kurzparkzonen gemäß§ 45 Abs. 2 oder 4 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO. 1960), 
BGBl. Nr. 159/1960, ........................... 14,30 Euro. 

 (2) Die Gebührenschuld für Anträge gemäß Abs. 1 entsteht mit der 
Einbringung des Antrages. 

 (3) Gebührenschuldner ist derjenige, in dessen Interesse der 
Antrag gestellt wird. 

 (4) Anträge gemäß Abs. 1 sind von der Gebührenpflicht des § 14 
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Tarifpost 6 befreit. 

 (5) Wird der Antrag auf elektronischem Weg unter 
Inanspruchnahme der Funktion Elektronischer Identitätsnachweis (E-
ID) gemäß den §§ 4 ff E-Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I 
Nr. 10/2004, gestellt, ermäßigt sich die Antragsgebühr gemäß Abs. 1 
auf 8,60 Euro. 

 (6) Liegt dem Verfahren kein schriftlicher Antrag zu Grunde, ist 
das Entrichten der für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
anfallenden Gemeindeabgaben an die Behörde als Antrag zu werten. 

 (7) Von der Gebührenpflicht befreit sind Anträge auf Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung zum zeitlich unbeschränkten Parken in 
Kurzparkzonen 

  1. gemäß § 45 Abs. 2 StVO. 1960, die binnen 3 Monaten ab 
Einbringung zurückgezogen werden, und 

  2. gemäß § 45 Abs. 4 StVO. 1960, die binnen 4 Wochen ab 
Einbringung zurückgezogen werden. 

 Tarifpost 

 24 Verfahren nach dem Sprengmittelgesetz 2010 

 (1) Erledigungsgebühr 

  1. Allgemeine Herstellungsbefugnis gemäß den 
§§ 13 bis 15 des Sprengmittelgesetzes 2010 
(SprG), BGBl. I Nr. 121/2009 ................ 245 Euro 

  2. Bewilligung der Bestellung des Verantwortlichen 
für die Herstellung sowie des Stellvertreters 
gemäß § 16 Abs. 2 SprG ........................... 35 Euro 

  3. Erzeugungsgenehmigung gemäß § 13 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 17 SprG........................ 45 Euro 

  4. Handelsbefugnis gemäß den §§ 19 und 20 SprG
 ................................................................ 140 Euro 

  5. Bewilligung der Bestellung des Verantwortlichen 
für den Handel gemäß § 21 Abs. 2 SprG .. 35 Euro 

  6. Sprengmittelschein gemäß § 22 in Verbindung 
mit § 24 oder § 25 SprG ........................... 40 Euro 
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  7. Schießmittelschein gemäß § 23 in Verbindung mit 
§ 24 oder § 25 SprG ................................. 40 Euro 

  8. Bewilligung der Bestellung des Beauftragten für 
Schieß- und Sprengmittel gemäß § 26 Abs. 4 
SprG ......................................................... 40 Euro 

  9. Bewilligung der Verbringung, Ein- und 
Durchfuhr von Schieß- und Sprengmitteln gemäß 
den §§ 29 bis 32 SprG .............................. 35 Euro 

  10. Genehmigung eines Lagers sowie Änderung eines 
bestehenden Lagers gemäß § 34 in Verbindung 
mit § 35 SprG ......................................... 110 Euro 

  11. Bewilligung der Herstellung von Sprengstoffen in 
Mischladegeräten gemäß § 36 SprG ...... 260 Euro 

 (2) Die Gebührenschuld für Erledigungen gemäß Abs. 1 entsteht 
mit deren Hinausgabe. 

 (3) Gebührenschuldner ist derjenige, für den oder in dessen 
Interesse die Erledigung ausgestellt wird. 

 (4) Die Anträge auf Ausstellung der in Abs. 1 aufgezählten 
Schriften sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 6 befreit. 
Schriften gemäß Abs. 1 sind von der Gebührenpflicht des § 14 
Tarifposten 2 und 14 befreit. Protokolle (Niederschriften), die in den 
Verfahren zur Ausstellung der Schriften gemäß Abs. 1 errichtet werden, 
sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 7 befreit. 

 (5) Die Ausstellung der in Abs. 1 angeführten Schriften und die in 
diesen Verfahren vorgenommenen Amtshandlungen sind von den 
Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

 (6) Erfolgt die Ausstellung einer Schrift gemäß Abs. 1 durch eine 
Behörde eines Landes oder einer Gemeinde, steht dieser 
Gebietskörperschaft ein Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den 
Fällen 

  1. des Abs. 1 Z 7 je Sprengmittelschein ....... 20 Euro, 

  2. des Abs. 1 Z 8 je Schießmittelschein ........ 20 Euro, 

  3. des Abs. 1 Z 9 je Bewilligung .................. 20 Euro. 
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 Tarifpost 

 25 Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen oder 
Bescheinigungen im Zusammenhang mit Exemplaren wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten 

 (1) Antragsgebühr 

  1. Antrag auf Erteilung von Genehmigungen oder 
Bescheinigungen nach der Verordnung (EG) Nr. 338/97, für 

  a) lebende Tiere des Anhangs A (Säugetiere und 
Vögel)................................................... 45 Euro 

  b) sonstige lebende Tiere und lebende Pflanzen 
des Anhangs A...................................... 15 Euro 

  c) lebende Tiere und lebende Pflanzen des 
Anhangs B oder C ................................ 15 Euro 

  d) tote Tiere und tote Pflanzen des Anhangs A, 
ihre Teile oder aus ihnen gewonnene 
Erzeugnisse, inklusive Jagdtrophäen und 
Antiquitäten ......................................... 45 Euro 

  e) Exemplare des Anhangs B für Jagdtrophäen 
und Antiquitäten .................................. 45 Euro 

  f) tote Tiere und tote Pflanzen des Anhangs B 
oder C, ihre Teile oder aus ihnen gewonnene 
Erzeugnisse .......................................... 10 Euro 

  2. Antrag auf Erteilung von 
Wanderausstellungsbescheinigungen, 
Reisebescheinigungen, 
Musterkollektionsbescheinigungen oder 
Musikinstrumentenbescheinigungen für Tiere und 
Pflanzen des Anhangs A, B oder C, ihre Teile 
oder aus ihnen gewonnene Erzeugnisse nach der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 ................... 45 Euro 

 (2) Wurde bereits eine Genehmigung oder Bescheinigung erteilt 
und wird wegen eines Verlustes oder Diebstahls deren erneute 
Ausstellung beantragt, erhöht sich die in der entsprechenden Ziffer des 
Abs. 1 festgelegte Gebühr um 10 vH. 
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 (3) Die Antragsgebühr für beantragte Genehmigungen oder 
Bescheinigungen nach Abs. 1 ist je beantragter Art zu entrichten. 

 (4) Die im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie registrierten wissenschaftlichen 
Einrichtungen sind von der Verpflichtung zur Gebührenentrichtung 
befreit. 

 (5) Die Gebührenschuld für Anträge gemäß Abs. 1 entsteht mit der 
Einbringung des Antrages. 

 (6) Gebührenschuldner ist derjenige, in dessen Interesse die 
Eingabe eingebracht wird. 

 (7) Die Ausstellung der in Abs. 1 beantragten Schriften und die in 
diesen Verfahren vorgenommenen Amtshandlungen sind von den 
Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

§ 31. (1) Rechtsgeschäfte, für die eine Hundertsatzgebühr mit 
Bescheid festzusetzen ist, sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in 
dem die Gebührenschuld entstanden ist, zweitfolgenden Monats mit 
einer beglaubigten Abschrift oder mit einer Gleichschrift der die 
Gebührenpflicht begründenden Urkunde, bei nicht in der Amtssprache 
abgefaßten Urkunden mit einer beglaubigten Übersetzung, beim 
Finanzamt Österreich anzuzeigen. Ist diese Urkunde ein 
Annahmeschreiben, so ist ein bezügliches Anbotschreiben 
anzuschließen. Das Finanzamt Österreich, hat auf der die 
Gebührenpflicht begründenden Urkunde die erfolgte Anzeige zu 
bestätigen. 

§ 31. (1) Rechtsgeschäfte, für die eine Hundertsatzgebühr mit 
Bescheid festzusetzen ist, sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in 
dem die Gebührenschuld entstanden ist, zweitfolgenden Monats mit 
einer Abschrift oder mit einer Gleichschrift der die Gebührenpflicht 
begründenden Urkunde, bei nicht in der Amtssprache abgefaßten 
Urkunden mit einer Übersetzung durch einen allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, beim Finanzamt Österreich 
anzuzeigen. Ist diese Urkunde ein Annahmeschreiben, so ist ein 
bezügliches Anbotschreiben anzuschließen. Das Finanzamt Österreich 
hat auf der die Gebührenpflicht begründenden Urkunde die erfolgte 
Anzeige zu bestätigen. 

(2) ... (2) ... 

§ 33. Tarif der Gebühren für Rechtsgeschäfte. § 33. Tarif der Gebühren für Rechtsgeschäfte. 

Tarifpost Tarifpost 

1 bis 4 … 1 bis 4 … 

Tarifpost Tarifpost 

5 Bestandverträge 5 Bestandverträge 

(1) bis (4) … (1) bis (4) … 
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(5) (5) 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. Der Bestandgeber hat dem Finanzamt Österreich über die in 
einem Kalendermonat abgeschlossenen Bestandverträge eine 
Anmeldung unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes bis 
zum Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für die 
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten hat; 
dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden 
ist ein Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung 
anzubringen, der den berechneten Gebührenbetrag, das Datum 
des Tages der Selbstberechnung und die Unterschrift des 
Bestandgebers enthält. Eine Anmeldung kann unterbleiben, 
wenn die Gebührenschuld mit Verrechnungsweisung (§ 214 
Abs. 4 BAO) im Wege von FinanzOnline bis zum 
Fälligkeitstag entrichtet wird. 

 3. Der Bestandgeber hat dem Finanzamt Österreich über die in 
einem Kalendermonat abgeschlossenen Bestandverträge eine 
Anmeldung unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes bis 
zum Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für die 
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten hat; 
dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden 
ist ein Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung 
anzubringen, der den berechneten Gebührenbetrag, das Datum 
des Tages der Selbstberechnung und die Unterschrift des 
Bestandgebers enthält. Abweichend davon muss bei 
elektronischen Urkunden die erfolgte Selbstberechnung, der 
berechnete Gebührenbetrag und das Datum des Tages der 
Selbstberechnung in einer vom Bestandgeber unterschriebenen 
Beilage zur elektronischen Urkunde dokumentiert sein. Eine 
Anmeldung kann unterbleiben, wenn die Gebührenschuld mit 
Verrechnungsweisung (§ 214 Abs. 4 BAO) im Wege von 
FinanzOnline bis zum Fälligkeitstag entrichtet wird. 

 4. bis 6. ….  4. bis 6. …. 

Tarifpost Tarifpost 

7 bis 22 … 7 bis 22 … 

§ 37. (1) bis (46) … § 37. (1) bis (46) … 

 (47) 

  1. § 3 Abs. 2 Z 2, § 14 Tarifpost 5 Abs. 3 Z 3 und 4, § 14 
Tarifpost 6 Abs. 3 lit. d, § 14 Tarifposten 23, 24 und 25 sowie 
§ 31 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft und 
sind auf Ansuchen anzuwenden, die nach dem 30. September 
2023 gestellt werden sowie auf Erledigungen anzuwenden, 
deren Ansuchen nach dem 30. September 2023 gestellt werden. 

  2. § 3 Abs. 4 und 4a, § 11 Abs. 3, § 14 Tarifpost 6 Abs. 5 Z 1 lit. b 
und Abs. 5 Z 24, § 14 Tarifpost 8 Abs. 6, § 14 Tarifpost 11 
Abs. 5, § 14 Tarifpost 14 Abs. 2 Z 30 und Abs. 3, § 14 
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Tarifpost 20 Abs. 1 Z 1a und Abs. 6 sowie § 33 Tarifpost 5 
Abs. 5 Z 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, treten mit dem der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft. 

  3. § 11 Abs. 3 sowie § 14 Tarifpost 23 Abs. 5 sind bis zum vom 
Bundesminister für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz E-
GovG kundgemachten Zeitpunkt mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Funktion Elektronischer 
Identitätsnachweis (E-ID) als Funktion Bürgerkarte gilt. 

Artikel 6 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

Ausnahmen von der Besteuerung Ausnahmen von der Besteuerung 

§ 3. (1) Von der Besteuerung sind ausgenommen: § 3. (1) Von der Besteuerung sind ausgenommen: 

 1. bis 2a. …  1. bis 2a. … 

 3. der unentgeltliche Erwerb eines Grundstückes durch 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen, die der Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe der §§ 34 
bis 47 BAO in der jeweils geltenden Fassung dienen. 

 3. der unentgeltliche Erwerb eines Grundstückes durch 
Körperschaften, Körperschaften öffentlichen Rechtes, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die der 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke nach Maßgabe der §§ 34 bis 47 BAO in der jeweils 
geltenden Fassung dienen. 

 4. bis 9. ...  4. bis 9. ... 

(2) ... (2) ... 

Tarif Tarif 

§ 7. (1) 1. ... § 7. (1) 1. ... 

 2. a) Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von 
Grundstücken 

 2. a) Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von 
Grundstücken 

 – für die ersten 250 000 Euro ........................  .......................... 0,5%,  – für die ersten 250 000 Euro ........................  .......................... 0,5%, 

 – für die nächsten 150 000 Euro ...................  ............................. 2%,  – für die nächsten 150 000 Euro ...................  ............................. 2%, 

 – darüber hinaus ............................................  ........................... 3,5%  – darüber hinaus ............................................  ........................... 3,5% 

des Grundstückswertes. des Grundstückswertes. 

Dies gilt auch bei teilentgeltlichen Erwerben, insoweit keine Dies gilt auch bei teilentgeltlichen Erwerben, insoweit keine 
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Gegenleistung zu erbringen ist; insoweit eine Gegenleistung 
zu erbringen ist, gilt Z 3. 

Gegenleistung zu erbringen ist; insoweit eine Gegenleistung 
zu erbringen ist, gilt Z 3. 

Für die Ermittlung des anzuwendenden Steuersatzes sind 
von derselben Person an dieselbe Person anfallende 
Erwerbe innerhalb der letzten fünf Jahre, soweit die Steuer 
nach dieser Litera berechnet wurde, zusammenzurechnen; 
dabei sind frühere Erwerbe mit ihrem früheren Wert 
anzusetzen. Für die Berechnung der Fünfjahresfrist ist 
jeweils auf den Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld 
abzustellen. Eine Zusammenrechnung hat auch dann zu 
erfolgen, wenn – durch zwei oder mehrere 
Erwerbsvorgänge – eine wirtschaftliche Einheit oder Teile 
einer wirtschaftlichen Einheit innerhalb der Fünfjahresfrist 
an dieselbe Person anfällt. 

Folgende Erwerbsvorgänge eines Erwerbers innerhalb der 
letzten fünf Jahre sind durch Zusammenrechnung als 
Vorerwerbe für die Ermittlung des Steuersatzes zu 
berücksichtigen. Erwerbe von derselben Person an den 
Erwerber (vertikale Zusammenrechnung) sowie Erwerbe 
einer wirtschaftlichen Einheit oder Teile einer 
wirtschaftlichen Einheit – durch zwei oder mehrere 
Erwerbsvorgänge – durch den Erwerber (horizontale 
Zusammenrechnung), jeweils soweit die Steuer nach dieser 
Litera berechnet wurde. Dabei sind frühere Erwerbe mit 
ihrem früheren Wert anzusetzen. Für die Berechnung der 
Fünfjahresfrist ist jeweils auf den Zeitpunkt des Entstehens 
der Steuerschuld abzustellen. Werden Erwerbsvorgänge 
gleichzeitig verwirklicht, hat der Steuerschuldner die 
Reihenfolge für die Erfassung als Vorerwerb im Rahmen 
der Abgabenerklärung oder Selbstberechnung bekannt zu 
geben. 

 b) bis d) …  b) bis d) … 

 3. …  3. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Steuerschuldner Steuerschuldner 

§ 9. Steuerschuldner sind § 9. Steuerschuldner sind 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

  2a. bei Erwerben gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 jene Person, die das 
Kaufanbot annimmt und jene Person, die das Kaufanbot 
unmittelbar an diese Person übertragen hat, 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

Abgabenerklärung Abgabenerklärung 

§ 10. (1) ... § 10. (1) ... 

 (1a) Abweichend von Abs. 1 sind Erwerbsvorgänge, welche nicht 
nach einem inländischen Verlassenschaftsverfahren und unter Vorlage 
eines gültigen Europäischen Nachlasszeugnisses gemäß Verordnung 
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(EU) Nr. 650/2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die 
Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie 
zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, ABl. Nr. L 201 
vom 27.07.2012 S. 107, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 363 vom 18.12.2014 S. 186, nachgewiesen werden, bis zum 
15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem das Europäische 
Nachlasszeugnis ausgestellt wurde, zweitfolgenden Monats beim 
Finanzamt Österreich mit einer Abgabenerklärung anzuzeigen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Befugnis zur Selbstberechnung Befugnis zur Selbstberechnung 

§ 11. (1) Rechtsanwälte und Notare (Parteienvertreter) sind nach 
Maßgabe der §§ 12, 13 und 15 befugt, die Steuer für Erwerbsvorgänge, 
die diesem Bundesgesetz unterliegen, als Bevollmächtigte eines 
Steuerschuldners selbst zu berechnen, wenn die Selbstberechnung 
innerhalb der Frist für die Vorlage der Abgabenerklärung (§ 10) 
erfolgt. Die Anwendung des § 17 ist von der Selbstberechnung 
ausgenommen. 

§ 11. (1) Rechtsanwälte und Notare (Parteienvertreter) sind nach 
Maßgabe der §§ 12, 13 und 15 befugt, die Steuer für Erwerbsvorgänge, 
die diesem Bundesgesetz unterliegen, als Bevollmächtigte eines 
Steuerschuldners selbst zu berechnen, wenn die Selbstberechnung 
innerhalb der Frist für die Vorlage der Abgabenerklärung (§ 10) 
erfolgt. Diese Frist ist nicht erstreckbar. Die Anwendung des § 17 ist 
von der Selbstberechnung ausgenommen. 

(2) Das Finanzamt Österreich kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 
mit Bescheid aberkennen, wenn der Parteienverteter vorsätzlich oder 
wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen der §§ 13 und 15 
verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Von der Aberkennung sowie von deren 
Aufhebung sind die vier Präsidenten der Oberlandesgerichte sowie die 
jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer oder Notariatskammer zu 
verständigen. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf 
Jahre nach Aberkennung auf Antrag des Parteienvertreters der 
Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn glaubhaft ist, daß 
der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten 
nachkommen wird. 

(2) Das Finanzamt Österreich kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 
mit Bescheid aberkennen, wenn der Parteienverteter vorsätzlich oder 
wiederholt grob fahrlässig die Bestimmungen der §§ 11, 13 und 15 
verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Von der Aberkennung sowie von deren 
Aufhebung sind die vier Präsidenten der Oberlandesgerichte sowie die 
jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer oder Notariatskammer zu 
verständigen. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf 
Jahre nach Aberkennung auf Antrag des Parteienvertreters der 
Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn glaubhaft ist, daß 
der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten 
nachkommen wird. 

(3) ... (3) ... 

Erhebung der Steuer bei Selbstberechnung Erhebung der Steuer bei Selbstberechnung 

§ 13. (1) ... § 13. (1) ... 

(2) Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift errichtet worden, so (2) Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift errichtet worden, so 
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ist darauf der Umstand der Selbstberechnung und der im 
automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) zu vermerken. 

ist darauf der Umstand der Selbstberechnung und der im 
automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff 
(Erfassungsnummer) zu vermerken. Ist die Anbringung des Vermerkes 
auf einer elektronischen Urkunde selbst nicht möglich, muss 
abweichend davon die erfolgte Selbstberechnung, die Steuernummer 
des Parteienvertreters, der im automationsunterstützten Verfahren 
vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) und die Höhe der 
selbst berechneten Steuer in einer Beilage zur elektronischen Urkunde 
dokumentiert sein. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Übergangsbestimmungen und Aufhebung bisheriger 
Rechtsvorschriften 

Übergangsbestimmungen und Aufhebung bisheriger 
Rechtsvorschriften 

§ 18. (1) bis (2t) … § 18. (1) bis (2t) … 

 (2u) § 9 Z 2a, § 10 Abs. 1a sowie § 11 Abs. 2 jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Jänner 
2024 in Kraft und sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, für 
die die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2023 entsteht oder 
entstehen würde. § 3 Abs. 1 Z 3, § 7 Abs. 1 Z 2 lit. a, § 11 Abs. 1 und 
§ 13 Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 treten mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
folgenden Tag in Kraft. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Artikel 7 

Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 

Steuerschuldner Steuerschuldner 

§ 7. (1) bis (2) … § 7. (1) bis (2) … 

(3) Hat der Versicherer in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch 
einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme des 
Versicherungsentgeltes, so hat der Versicherungsnehmer die Steuer zu 

(3) Hat der Versicherer in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch 
einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme des 
Versicherungsentgeltes, so hat der Versicherungsnehmer die Steuer zu 
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entrichten. entrichten. Der Versicherer kann die Steuer selbst berechnen und für 

Rechnung des Versicherungsnehmers entrichten, dies gilt auch für jene 
Fälle, in denen der Versicherer über eine Zweigniederlassung im 
Inland verfügt. Macht der Versicherer von dieser Befugnis keinen 
Gebrauch, hat dieser den Versicherungsnehmer unverzüglich und das 
Finanzamt Österreich bis zum 31. März des Folgejahres über die 
Pflicht des Versicherungsnehmers zur Selbstberechnung und 
Entrichtung der Steuer zu informieren. Der Bundesminister für 
Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt der Informationen und deren 
Übermittlung durch Verordnung näher zu regeln. Wenn der 
Versicherer diesen Informationspflichten nicht nachkommt, so haftet 
auch dieser für die Steuer. 

(4) … (4) … 

Vollziehung und Aufhebung bisher geltender Rechtsvorschriften Vollziehung und Aufhebung bisher geltender Rechtsvorschriften 

§ 12. (1) und (2) ... § 12. (1) und (2) ... 

(3) 1. bis 33.  ... (3) 1. bis 33. ... 

  34. § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ist auf 
bestehende Versicherungsverhältnisse, soweit Zahlungen von 
Versicherungsentgelten nach dem 31. Dezember 2023 fällig 
werden, sowie auf neu begründete Versicherungsverhältnisse 
anzuwenden. Davon abweichend gilt die 
Informationsverpflichtung an das Finanzamt Österreich für 
jene Versicherungsverhältnisse, die ab dem 1. Jänner 2024 
begründet werden. 

(4) … (4) … 

Artikel 8 

Änderung des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 3. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck § 3. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „Energieträger“ alle fossilen Mineralöle, Kraft- und  1. „Energieträger“ alle fossilen Mineralöle, Kraft- und 
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Heizstoffe, Erdgase und Kohle, die in Anlage 1 zu diesem 
Gesetz festgelegt werden; 

Heizstoffe, Erdgase und Kohle, die in Anlage 1 zu diesem 
Gesetz festgelegt werden, wobei für Angaben in Liter § 3 
Abs. 4 MinStG 2022 und für Angaben in Kubikmeter § 5 Abs. 3 
des Erdgasabgabegesetzes sinngemäß gelten; 

 2. bis 9. …  2. bis 9. … 

  10. „Entlastungsmaßnahmenteilnehmer“, die natürliche oder 
juristische Person oder Personengesellschaft, die dem 
Anwendungsbereich einer Entlastungsmaßnahme gemäß dem 
8. Abschnitt unterliegt und diese in Anspruch nehmen möchte; 

  11. „Befreiungsmaßnahmenteilnehmer“, die natürliche oder 
juristische Person oder Personengesellschaft, die dem 
Anwendungsbereich einer Befreiung gemäß dem 7. Abschnitt 
unterliegt und diese in Anspruch nehmen möchte. 

(2) ... (2) ... 

Registrierung Registrierung 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) Der Antrag auf Registrierung hat folgende Angaben zu 
enthalten: 

(2) Im Antrag auf Registrierung 

 – Name und Anschrift des Handelsteilnehmers und ist der Name und die Anschrift des Handelsteilnehmers 

 – die Benennung eines Verantwortlichen. bekannt zu geben. Außerdem ist ein Verantwortlicher bekannt zu 
geben. Sofern die Bekanntgabe eines Verantwortlichen im Antrag nicht 
erfolgt, ist dieser innerhalb eines Monats ab Antragstellung bekannt zu 
geben. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Änderung der Registrierung Änderung der Registrierung 

§ 5. (1) Jeder Handelsteilnehmer ist verpflichtet, der zuständigen 
Behörde alle geplanten Änderungen der Angaben gemäß § 4 
unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 31. Dezember des Jahres, in 
dem die Änderung erfolgt, zu melden. Die Behörde hat diese Meldung 
zur Kenntnis zu nehmen und den Registrierungsbescheid, 
erforderlichenfalls unter Auflagen, zu ändern. Ein Wechsel in der 
Person des Handelsteilnehmers ist ebenfalls anzuzeigen. 

§ 5. (1) Jeder Handelsteilnehmer ist verpflichtet, der zuständigen 
Behörde alle Änderungen der Angaben gemäß § 4 unverzüglich, jedoch 
spätestens bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem die Änderung 
erfolgt, zu melden. Die Behörde hat diese Meldung zur Kenntnis zu 
nehmen und den Registrierungsbescheid erforderlichenfalls zu ändern. 
Ein Wechsel in der Person des Verantwortlichen ist ebenfalls 
anzuzeigen. 

(2) ... (2) ... 
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Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten in der 
Fixpreisphase 

Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten in der 
Fixpreisphase 

§ 10. (1) und (2) ... § 10. (1) und (2) ... 

(3) Der Verein Österreichische Energieagentur – Austrian Energy 
Agency (AEA) hat dem Bundesminister für Finanzen jene Daten für 
fossile Energieträger, die in dem von der AEA veröffentlichten 
Energiepreisindex enthalten sind und diesem Bundesgesetz unterliegen, 
bis zum 30. November des jeweils laufenden Kalenderjahres zur 
Verfügung zu stellen. Der Bundesminister für Finanzen hat aus den zur 
Verfügung gestellten Daten die durchschnittliche Veränderung gemäß 
Abs. 2 festzustellen und bei Anwendbarkeit des 
Preisstabilitätsmechanismus dies bis zum 15. Dezember des jeweils 
laufenden Kalenderjahres im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(3) Der Verein Österreichische Energieagentur – Austrian Energy 
Agency (AEA) hat dem Bundesminister für Finanzen jährlich jene 
annualisierten Daten für fossile Energieträger, die in dem von der AEA 
veröffentlichten Energiepreisindex enthalten sind und diesem 
Bundesgesetz unterliegen, bis zum 30. November des jeweils laufenden 
Kalenderjahres in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Für die 
Datenbereitstellung und -aufbereitung hat die AEA ihrem tatsächlichen 
Aufwand nach Anspruch auf Kostenersatz. Der Bundesminister für 
Finanzen hat aus den zur Verfügung gestellten Daten die 
Anwendbarkeit des Preisstabilitätsmechanismus festzustellen und dies 
bis zum 15. Dezember des jeweils laufenden Kalenderjahres im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Erwerb und Rückgabe von nationalen Emissionszertifikaten Erwerb und Rückgabe von nationalen Emissionszertifikaten 

§ 12. (1) Handelsteilnehmer können nationale Emissionszertifikate 
für das Kalenderjahr 

§ 12. (1) Handelsteilnehmer können nationale Emissionszertifikate 
für das Kalenderjahr 

 – 2022 ab dem 1. Dezember 2022 bis zum 31. Juli 2023 
und 

 – 2022 ab dem 1. Dezember 2022 bis zum 31. Dezember 
2023 und 

 – 2023 ab dem 1. Mai 2023 bis zum 31. Juli 2024  – 2023 ab dem 1. Mai 2023 bis zum 31. Dezember 2024 

bei der zuständigen Behörde erwerben oder im Falle der 
Nichtverwendung zurückgeben. 

bei der zuständigen Behörde erwerben oder im Falle der 
Nichtverwendung zurückgeben. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Unterjährige Treibhausgasemissionsmeldung und Abgabe von 
nationalen Emissionszertifikaten 

Unterjährige Treibhausgasemissionsmeldung und Abgabe von 
nationalen Emissionszertifikaten 

§ 14. (1) … § 14. (1) … 

(2) Die anhand der vereinfachten Emissionsmeldung ermittelte 
Menge an Emissionszertifikaten für das Kalendervierteljahr ist jeweils 
bis zum 30. des auf das Kalendervierteljahr drittfolgenden Monates 
abzugeben. 

(2) Die anhand der vereinfachten Emissionsmeldung ermittelte 
Menge an nationalen Emissionszertifikaten für das Kalendervierteljahr 
ist bis zum Ablauf eines Monats ab Zurverfügungstellung der Daten 
gemäß Abs. 1 durch die zuständige Behörde durch den 
Handelsteilnehmer abzugeben. Die Zurverfügungstellung der Daten 
durch die zuständige Behörde hat bis zum 15. des auf das 
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Kalendervierteljahr drittfolgenden Monates zu erfolgen. 

 (2a) Erweist sich die Menge an nationalen Emissionzertifikaten 
als nicht richtig, kann gemäß § 201 BAO von Amts wegen oder auf 
Antrag des Handelsteilnehmers die Menge an nationalen 
Emissionzertifikaten durch Bescheid festgesetzt werden. Der Antrag 
kann längstens bis zur Abgabe des vereinfachten 
Treibhausgasemissionsberichts (§ 15) gestellt werden. 

(3) … (3) … 

Vereinfachter Treibhausgasemissionsbericht und Abgabe von 
nationalen Emissionszertifikaten 

Vereinfachter Treibhausgasemissionsbericht und Abgabe von 
nationalen Emissionszertifikaten 

§ 15. (1) In der Einführungsphase hat der Handelsteilnehmer 
abweichend von den §§ 6 und 11 bis zum 30. Juni des Folgejahres 
einen vereinfachten Treibhausgasemissionsbericht und eine Meldung 
über die sich daraus ergebende Anzahl an abzugebenden nationalen 
Emissionszertifikaten des vorangegangenen Kalenderjahres bei der 
zuständigen Behörde einzureichen. Im Rahmen des vereinfachten 
Treibhausgasemissionsberichtes sind Befreiungen nach dem 
7. Abschnitt geltend zu machen oder die Inanspruchnahme bekannt zu 
geben. 

§ 15. (1) In der Einführungsphase hat der Handelsteilnehmer 
abweichend von den §§ 6 und 11 bis zum 31. Juli des Folgejahres einen 
vereinfachten Treibhausgasemissionsbericht und eine Meldung über die 
sich daraus ergebende Anzahl an abzugebenden nationalen 
Emissionszertifikaten des vorangegangenen Kalenderjahres bei der 
zuständigen Behörde einzureichen. Im Rahmen des vereinfachten 
Treibhausgasemissionsberichtes sind Befreiungen nach dem 
7. Abschnitt geltend zu machen oder die Inanspruchnahme bekannt zu 
geben. 

(2) Sofern vorhanden, hat die zuständige Behörde die Daten aus 
den Energieabgaben für den vereinfachten 
Treibhausgasemissionsbericht zu übernehmen und dem 
Handelsteilnehmer mitzuteilen. Stellt sich heraus, dass die 
übernommenen Daten unrichtig sind, hat der Handelsteilnehmer diese 
bis zum 30. Juni des Folgejahres zu korrigieren. 

(2) Sofern vorhanden, hat die zuständige Behörde die Daten aus 
den Energieabgaben für den vereinfachten 
Treibhausgasemissionsbericht zu übernehmen und dem 
Handelsteilnehmer mitzuteilen. Stellt sich heraus, dass die 
übernommenen Daten unrichtig sind, hat der Handelsteilnehmer diese 
bis zum 31. Juli des Folgejahres zu korrigieren. 

(3) Weicht der vereinfachte Treibhausgasemissionsbericht von den 
unterjährigen Meldungen gemäß § 14 ab, hat der Handelsteilnehmer bis 
zum 31. Juli des Folgejahres die fehlenden nationalen 
Emissionszertifikate abzugeben oder kann überschüssige nationale 
Emissionszertifikate bei der zuständigen Behörde zurückgeben. 

(3) Der vereinfachte Treibhausgasemissionsbericht ist, nach einer 
allfälligen Bekanntgabe gemäß Abs. 1 oder Berichtigung gemäß Abs. 2, 
durch die zuständige Behörde mit Bescheid abzuschließen. Weicht die 
Anzahl an abzugebenden nationalen Emissionszertifikaten des 
vorangegangenen Kalenderjahres aus dem vereinfachten 
Treibhausgasemissionsbericht von den unterjährigen Meldungen ab, 
hat der Handelsteilnehmer die fehlenden nationalen 
Emissionszertifikate bis zum Ablauf eines Monates ab Bekanntgabe des 
Bescheides (Fälligkeitszeitpunkt) abzugeben oder kann überschüssige 
nationale Emissionszertifikate bei der zuständigen Behörde 
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zurückgeben. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Befreiungen nach den Energieabgaben Befreiungen nach den Energieabgaben 

§ 22. (1) … § 22. (1) … 

(2) (2) Für die Inanspruchnahme der Befreiung für Energieträger für 
diplomatische oder konsularische Zwecke gemäß Abs. 1 Z 5 und Z 19 
ist für ein Kalenderjahr im darauffolgendem Kalenderjahr ein 
gesammelter Antrag bei der zuständigen Behörde einzubringen. 
Abweichend davon ist für den Zeitraum vom Oktober 2022 bis 
Dezember 2023 ein gesammelter Antrag im Kalenderjahr 2024 
einzubringen. Der gesammelte Antrag ist durch die jeweilige 
anspruchsberechtigte diplomatische oder konsularische 
Vertretungsbehörde sowie die begünstigte internationale Einrichtung 
gemeinsam für sich und die ihr zurechenbaren diplomatischen oder 
konsularischen Vertreter einzubringen. Eine Antragstellung durch 
einzelne diplomatische oder konsularische Vertreter ist nicht möglich. 
Im Antrag ist die beantragte Menge an Energieträgern anzugeben, 
welche für die diplomatischen und konsularischen Zwecke im 
Antragszeitraum bezogen worden sind, sofern keine pauschale 
Vergütung vorgesehen ist. Für Erdgas hat eine Aufschlüsselung 
zwischen der vom Antragsteller selbst bezogenen Menge an Erdgas und 
Erdgas, welches von den zurechenbaren diplomatischen oder 
konsularischen Vertretern bezogen worden ist, zu erfolgen. Die 
Berechnung der Höhe der Befreiung gemäß Abs. 1 Z 5 und Z 19 und 
die Auszahlung erfolgt durch die zuständige Behörde. Die zuständige 
Behörde kann Antragsteller dazu auffordern, die zweckmäßige 
Verwendung der beantragten Energieträger gemäß Abs. 1 Z 5 und Z 19 
nachzuweisen. Dabei sind von der belangten Behörde selbstständig 
jene Nachweise einzubeziehen, die im Rahmen der Energieabgaben von 
den Antragstellern für den beantragten Zeitraum erbracht wurden. Der 
Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung für die 
Ermittlung der Höhe der Befreiung pauschale Vergütungssätze 
vorsehen, die sich an den durchschnittlichen zusätzlichen Kosten der 
Anspruchsberechtigten für Energieträger durch dieses Bundesgesetz 
orientieren. 
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Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie die technische Ausgestaltung und die 
organisatorische Durchführung des Vollzuges der Befreiungen durch 
Verordnung näher zu regeln. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie die technische Ausgestaltung und die 
organisatorische Durchführung des Vollzuges der Befreiungen durch 
Verordnung näher zu regeln. 

Maßnahmen zur Erhaltung der grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsfähigkeit, Vermeidung von Carbon Leakage und 

Abmilderung von besonderen Mehrbelastungen 

Maßnahmen zur Erhaltung der grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsfähigkeit, Vermeidung von Carbon Leakage und 

Abmilderung von besonderen Mehrbelastungen 

§ 24. (1) bis (3) … § 24. (1) bis (3) … 

(4) Handelsteilnehmer im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 4 sind von den 
Entlastungsmaßnahmen gemäß §§ 25 bis 27 ausgeschlossen. Sofern ein 
Unternehmer für mehr als eine Maßnahme gemäß §§ 25 bis 27 
anspruchsberechtigt ist, kann er die Entlastung ausschließlich aufgrund 
einer der Maßnahmen beantragen. 

(4) Handelsteilnehmer im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 4 sind für 
Energieträger, die nicht selbst verwendet werden, von den 
Entlastungsmaßnahmen gemäß §§ 25 bis 27 ausgeschlossen. Sofern ein 
Unternehmer für mehr als eine Maßnahme gemäß §§ 25 bis 27 
anspruchsberechtigt ist, kann er die Entlastung ausschließlich aufgrund 
einer der Maßnahmen beantragen. 

(5) ... (5) ... 

Carbon Leakage – Regelung Energie und Industrie außerhalb des 
EU-Emissionshandels 

Carbon Leakage – Regelung Energie und Industrie außerhalb des 
EU-Emissionshandels 

§ 26. (1) bis (4) … § 26. (1) bis (4) … 

(5) Die gewährte Entlastung ist zu mindestens 80 Prozent in 
Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des betreffenden Unternehmens, 
etwa zur Umsetzung von Maßnahmen gemäß Bundes-
Energieeffizienzgesetz – EEffG, BGBl. I Nr. 72/2014 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 68/2020, zu investieren. Das betreffende Unternehmen hat 
der zuständigen Behörde die Umsetzung der getroffenen 
Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig nachzuweisen. Kann dieser 
Nachweis nicht erbracht werden, hat der Antragsteller die gewährte 
Entlastung zu refundieren. 

(5) Die gewährte Entlastung ist zu mindestens 80 Prozent in 
Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des betreffenden Unternehmens, 
etwa zur Umsetzung von Maßnahmen im Sinne des Bundes-
Energieeffizienzgesetzes – EEffG, BGBl. I Nr. 72/2014, in der 
geltenden Fassung zu investieren. Mittlere und große Unternehmen im 
Sinne des EEffG sowie Unternehmen mit einem durchschnittlichen 
jährlichen Energieverbrauch von mehr als 10 Terajoule, die eine 
Entlastung erhalten, sind zur Durchführung eines Energieaudits oder 
zur Einrichtung eines anerkannten Managementsystems jeweils im 
Sinne des 3. Abschnittes des 3. Teiles des EEffG, verpflichtet. Das 
Unternehmen hat der zuständigen Behörde die Umsetzung der 
getroffenen Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig nachzuweisen. Als 
Mindestanforderung für die umzusetzenden Klimaschutzmaßnahmen 
sind jene Empfehlungen aus einem Energieaudit- oder 
Managementsystem-Berichtes umzusetzen, die sich innerhalb einer 
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Frist von drei Jahren amortisieren, wobei die Umsetzungskosten 
insgesamt nicht höher sein müssen als die gewährte Entlastung. Kann 
der Nachweis nicht erbracht werden, hat es die gewährte Entlastung zu 
refundieren. 

(6) … (6) … 

(7) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie die nähere Ausgestaltung der Entlastung, 
insbesondere zur Festlegung der Kriterien zur Beurteilung einer 
nachträglichen Anerkennung als beihilfeberechtigten Wirtschaftszweig, 
der Ermittlung der Emissionsmenge sowie die Investition der 
finanziellen Entlastung in Klimaschutzmaßnahmen, Kriterien für die 
Anerkennung von Klimaschutzmaßnahmen und deren Berichtslegung 
durch Verordnung zu regeln. Die Festlegung der Kriterien für eine 
nachträgliche Anerkennung gemäß Abs. 3 hat unter Maßgabe der 
unionsrechtlichen Vorgaben für die Zuteilung von Gratiszertifikaten, 
insbesondere nach Art. 10b der Richtlinie 2003/87/EG, zu erfolgen. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie die nähere Ausgestaltung der Entlastung, 
insbesondere zur Festlegung der Kriterien zur Beurteilung einer 
nachträglichen Anerkennung als beihilfeberechtigten Wirtschaftszweig, 
der Ermittlung der Emissionsmenge sowie die Berücksichtigung der 
Maßnahmen nach dem EEffG und die Investition der finanziellen 
Entlastung in Klimaschutzmaßnahmen, Kriterien für die Anerkennung 
von Klimaschutzmaßnahmen und deren Berichtslegung durch 
Verordnung zu regeln. Die Festlegung der Kriterien für eine 
nachträgliche Anerkennung gemäß Abs. 3 hat unter Maßgabe der 
unionsrechtlichen Vorgaben für die Zuteilung von Gratiszertifikaten, 
insbesondere nach Art. 10b der Richtlinie 2003/87/EG, zu erfolgen. 

Härtefälle Härtefälle 

§ 27. (1) bis (4) … § 27. (1) bis (4) … 

(5) Unternehmen, die eine Entlastung erhalten, sind verpflichtet, 
ein Energieaudit im Sinne des Art. 8 der Richtlinie 2012/27/EU zur 
Energieeffizienz, ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, durchzuführen. 
Die entlasteten Härtefallkosten sind überwiegend in 
Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des betreffenden Unternehmens, 
etwa zur Umsetzung von Maßnahmen gemäß EEffG in der Fassung 
BGBl. I Nr. 68/2020, zu investieren. Als Mindestanforderung sind jene 
Empfehlungen aus einem Energieaudit-Bericht umzusetzen, die sich 
innerhalb einer Frist von drei Jahren amortisieren. Das betreffende 
Unternehmen hat der zuständigen Behörde die Umsetzung der 
getroffenen Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig nachzuweisen. Kann 
dieser Nachweis nicht erbracht werden, hat es die gewährte Entlastung 
zu refundieren. 

(5) Die gewährte Entlastung ist zu mindestens 50 Prozent in 
Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des betreffenden Unternehmens, 
etwa zur Umsetzung von Maßnahmen im Sinne des EEffG, zu 
investieren. Mittlere und große Unternehmen im Sinne des EEffG sowie 
Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen 
Energieverbrauch von mehr als 10 Terajoule, die eine Entlastung 
erhalten, sind zur Durchführung eines Energieaudits oder zur 
Einrichtung eines anerkannten Managementsystems jeweils im Sinne 
des 3. Abschnittes des 3. Teiles des EEffG, verpflichtet. Das 
Unternehmen hat der zuständigen Behörde die Umsetzung der 
getroffenen Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig nachzuweisen. Als 
Mindestanforderung für die umzusetzenden Klimaschutzmaßnahmen 
sind jene Empfehlungen aus einem Energieaudit- oder 
Managementsystem-Berichtes umzusetzen, die sich innerhalb einer 
Frist von drei Jahren amortisieren, wobei die Umsetzungskosten 



  72 von 150 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
insgesamt nicht höher sein müssen als die gewährte Entlastung. Kann 
der Nachweis nicht erbracht werden, hat es die gewährte Entlastung zu 
refundieren. 

(6) … (6) … 

(7) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluierung gemäß 
Abs. 6 hat der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie bis zum 30. Juni 2022 eine Verordnung zu 
erlassen, die die Ausgestaltung der Härtefallregelung insbesondere in 
Bezug auf 

(7) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluierung gemäß 
Abs. 6 hat der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie bis zum 30. Juni 2022 eine Verordnung zu 
erlassen, die die Ausgestaltung der Härtefallregelung insbesondere in 
Bezug auf 

 – die Definition von zusätzlichen Schwellenwerten unterhalb der 
in Abs. 2 definierten Schwellenwerte, wobei diese jeweils 
nicht unter 10 Prozent liegen dürfen; 

 – die Definition von zusätzlichen Schwellenwerten unterhalb der 
in Abs. 2 definierten Schwellenwerte, wobei diese jeweils 
nicht unter 10 Prozent liegen dürfen; 

 – das Ausmaß der anteiligen Entlastung der Mehrbelastung für 
den Bereich unterhalb des in Abs. 3 genannten 
Schwellenwerts; 

 – das Ausmaß der anteiligen Entlastung der Mehrbelastung für 
den Bereich unterhalb des in Abs. 3 genannten 
Schwellenwerts; 

 – die näheren Details der zu erbringenden Nachweise für die 
Geltendmachung eines Härtefalls und 

 – die näheren Details der zu erbringenden Nachweise für die 
Geltendmachung eines Härtefalls und 

 – die Ausgestaltung des Energieaudits, die näheren 
Anforderungen zur Investition der finanziellen Entlastung in 
Klimaschutzmaßnahmen und deren Berichtslegung 

 – die Ausgestaltung des Energieaudits und des anerkannten 
Managementsystems, die näheren Anforderungen zur 
Investition der finanziellen Entlastung in 
Klimaschutzmaßnahmen und deren Berichtslegung 

festlegt. festlegt. 

Mitwirkung anderer Behörden Verfahrensbestimmungen 

§ 29. Das Finanzamt Österreich, das Finanzamt für Großbetriebe 
und das Amt für Betrugsbekämpfung sind zur Mitteilung (§ 114 Abs. 1 
BAO) über für den nationalen Emissionszertifikatehandel bedeutsame 
Vorgänge an die zuständige Behörde verpflichtet. 

§ 29. (1) Das Finanzamt Österreich, das Finanzamt für 
Großbetriebe und das Amt für Betrugsbekämpfung sind zur Mitteilung 
(§ 114 Abs. 1 BAO) über für den nationalen Emissionszertifikatehandel 
bedeutsame Vorgänge an die zuständige Behörde verpflichtet. 

 (2) Zustellungen von Erledigungen nach diesem Bundesgesetz an 
Handelsteilnehmer, Befreiungsmaßnahmenteilnehmer und 
Entlastungsmaßnahmenteilnehmer, haben unter Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten elektronisch gemäß § 28 Abs. 3 
Zustellgesetz – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der jeweils geltenden 
Fassung, zu erfolgen. 
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 (3) Ist eine elektronische Zustellung nach Abs. 2 nicht möglich, 
hat eine Zustellung gemäß ZustG, in der jeweils geltenden Fassung, zu 
erfolgen. 

 (4) Eine bescheidmäßige Erledigung hat, mit Ausnahme der in 
diesem Gesetz normierten Bestimmungen und den Bestimmungen der 
dazugehörigen Verordnungen, nur zu erfolgen, als dem Antrag nicht 
voll inhaltlich stattgegeben wird. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 31. (1) … § 31. (1) … 

(2) Einer Finanzordnungswidrigkeit macht sich schuldig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(2) Einer Finanzordnungswidrigkeit macht sich schuldig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 a) im Zuge der Registrierung als Handelsteilnehmer unrichtige 
oder unvollständige Daten (§ 4 Abs. 2) übermittelt oder eine 
fristgerechte Mitteilung über Änderungen dieser Daten (§ 5) 
unterlässt oder diese Daten nach Registrierung verfälscht; 

 a) im Zuge der Registrierung als Handelsteilnehmer unrichtige 
oder unvollständige Daten (§ 4 Abs. 2) übermittelt oder eine 
fristgerechte Mitteilung über Änderungen dieser Daten (§ 5) 
unterlässt oder diese Daten nach Registrierung verfälscht, 
ausgenommen ist die Bekanntgabe eines Verantwortlichen; 

 b) bis d) …  b) bis d) … 

 e) den Treibhausgasemissionsbericht (§ 6 Abs. 1) oder eine 
vereinfachte Treibhausgasemissionsmeldung (§ 14 Abs. 1 
Z 1) nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
fristgerecht übermittelt; 

 e) den Treibhausgasemissionsbericht (§ 6 Abs. 1) oder einen 
vereinfachten Treibhausgasemissionsbericht (§ 15 Abs. 1) 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht fristgerecht 
übermittelt oder eine nach § 15 Abs. 2 erforderliche 
Korrektur der Daten unterlässt; 

und ist mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen. und ist mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen. 

(3) … (3) … 

Erhöhter Zertifikatspreis Erhöhter Zertifikatspreis 

§ 32. (1) Ein Handelsteilnehmer, der nicht bis zum 31. Juli eines 
jeden Jahres eine ausreichende Anzahl von nationalen 
Emissionszertifikaten zur Abdeckung seiner Emissionen im Vorjahr 
abgibt, hat einen erhöhten Zertifikatspreis in der Phase gemäß § 9 Z 1 
in Höhe des doppelten Zertifikatspreises und in der Marktphase gemäß 
§ 9 Z 2 in Höhe von 125 Euro für jede Tonne 
Kohlenstoffdioxidäquivalent, für die der Handelsteilnehmer kein 
nationales Emissionszertifikat abgegeben hat, zu entrichten. Die 

§ 32. (1) Ein Handelsteilnehmer, der nicht bis zu dem gemäß § 15 
Abs. 3 festgelegten Fälligkeitszeitpunkt eine ausreichende Anzahl von 
nationalen Emissionszertifikaten zur Abdeckung seiner Emissionen im 
Vorjahr abgibt, hat einen erhöhten Zertifikatspreis in der Phase gemäß 
§ 9 Z 1 in Höhe des doppelten Zertifikatspreises und in der Marktphase 
gemäß § 9 Z 2 in Höhe von 125 Euro für jede Tonne 
Kohlenstoffdioxidäquivalent, für die der Handelsteilnehmer kein 
nationales Emissionszertifikat abgegeben hat, zu entrichten. Die 
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Leistung dieser Erhöhung entbindet den Handelsteilnehmer nicht von 
der Verpflichtung, nationale Emissionszertifikate in Höhe dieser 
Emissionsüberschreitung abzugeben, wenn er die nationalen 
Emissionszertifikate für das folgende Kalenderjahr abgibt. 

Leistung dieser Erhöhung entbindet den Handelsteilnehmer nicht von 
der Verpflichtung, nationale Emissionszertifikate in Höhe dieser 
Emissionsüberschreitung abzugeben, wenn er die nationalen 
Emissionszertifikate für das folgende Kalenderjahr abgibt. In diesen 
Fällen ist § 217 BAO nicht anwendbar. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 34. (1) … § 34. (1) … 

(2) Die §§ 20 und 25 bis 27 treten mit Ablauf des Tages, an dem 
die Europäische Kommission die erforderliche beihilfenrechtliche 
Genehmigung erteilt hat, frühestens jedoch mit 1. April 2022 in Kraft. 
Wird die Genehmigung nach dem 1. Oktober 2022 erteilt, treten die 
§§ 20 und 25 bis 27 rückwirkend mit Ablauf des 30. September 2022 in 
Kraft. § 22 Abs. 1 Z 15 tritt gemäß § 8 Abs. 5 Erdgasabgabegesetz am 
ersten Tag des zweitfolgenden Monats nach der Erfüllung EU-
rechtlicher Verpflichtungen in Kraft. 

(2) Die §§ 20 und 25 bis 27 sowie Anlage 2 treten mit Ablauf des 
Tages, an dem die Europäische Kommission die erforderliche 
beihilfenrechtliche Genehmigung erteilt hat, frühestens jedoch mit 
1. April 2022 in Kraft. Wird die Genehmigung nach dem 1. Oktober 
2022 erteilt, treten die §§ 20 und 25 bis 27 rückwirkend mit Ablauf des 
30. September 2022 in Kraft. § 22 Abs. 1 Z 15 tritt gemäß § 8 Abs. 5 
Erdgasabgabegesetz am ersten Tag des zweitfolgenden Monats nach 
der Erfüllung EU-rechtlicher Verpflichtungen in Kraft. 

(3) und (4) … (3) und (4) ... 

 (5) § 10 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. April 2022 in Kraft. § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, 2 
und 3 sowie § 32 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Juni 2023 in Kraft. § 3 Abs. 1 Z 1, 10 
und 11, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 22 Abs. 2 und 3, § 29, § 31 Abs. 2 lit. e 
sowie Anlage 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, treten mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
folgenden Tag in Kraft. § 26 Abs. 5 und 7, § 27 Abs. 5 und 7 jeweils in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten 
gemeinsam mit den übrigen Regelungen der §§ 26 und 27 nach 
Maßgabe des Abs. 2 in Kraft. 

Anlage 1 Anlage 1 

Energieträger Energieträger 

Folgende Stoffe gelten als Energieträger im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1: Folgende Stoffe gelten als Energieträger im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1: 

Stoff Waren der (Unter- Treibhausgasemissionen Stoff Waren der (Unter- Treibhausgasemissionen 



  75 von 150 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

)Positionen der 
Kombinierten 
Nomenklatur 

je Einheit 

Benzin (ohne 
Beimischung) 

2710 12 31, 2710 12 41, 
2710 12 45, 2710 12 49, 
2710 12 51 und 2710 12 
59 

2,38 kg/Liter 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 4,6 Prozent 

2,27 kg/Liter 

Gasöl (ohne 
Beimischung) 

2710 19 43 bis 2710 19 
48 und 
2710 20 11 bis 2710 20 
19 

2,67 kg/Liter 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 6,6 Prozent 

2,50 kg/Liter 

Heizöl 2710 19 62 bis 2710 19 
68 und 
2710 20 31 bis 2710 20 
39 

3,24 kg/kg 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 6,6 Prozent 

3,04 kg/kg 

– bei Verwendung als Treibstoff 2,98 kg/Liter 

Erdgas 2711 21 00 2,04 kg/m³ 

Verflüssigtes 
Erdgas 

2711 11 2,72 kg/kg 

Flüssiggas 2711 12 bis 2711 19 00 2,96 kg/kg 

Kohle 2701,2702, 2704, 2713 
und 2714 

2,78 kg/kg 

Kerosin 2710 19 21 und 2710 19 
25 

2,57 kg/Liter 

 

)Positionen der 
Kombinierten 
Nomenklatur 

je Einheit 

Benzin (ohne 
Beimischung) 

2710 12 31, 2710 12 
41, 2710 12 45, 
2710 12 49, 2710 12 
51 und 2710 12 59 

2,38 kg/Liter 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 4,6 Prozent 

2,27 kg/Liter 

Gasöl (ohne 
Beimischung) 

2710 19 43 bis 2710 19 
48 
 

2,67 kg/Liter 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 6,6 Prozent 

2,50 kg/Liter 

Gasöl (mit 
Beimischung 
von Biodiesel 
von mehr als 
6,6 Prozent) 

2710 20 11 bis 2710 20 
19 

2,50 kg/Liter 

Heizöl 2710 19 62 bis 2710 19 
68 und 
2710 20 31 bis 2710 20 
39 

3,24 kg/kg 

– mit Beimischung biogener Stoffe von 
mehr als 6,6 Prozent 

3,04 kg/kg 

– bei Verwendung als Treibstoff 2,98 kg/Liter 

Erdgas 2711 21 00 2,04 kg/m³ 

Verflüssigtes 
Erdgas 

2711 11 2,72 kg/kg 

Flüssiggas 2711 12 bis 2711 19 00 
und 2901 10 

2,96 kg/kg 

Kohle 2701,2702, 2704, 2713 
und 2714 

2,78 kg/kg 

Kerosin 2710 19 21 und 
2710 19 25 

2,57 kg/Liter 
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Artikel 9 

Änderung des Alkoholsteuergesetzes 2022 

Entstehen der Steuerschuld Entstehen der Steuerschuld 

§ 8. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 
entsteht die Steuerschuld durch Überführung des Alkohols in den 
steuerrechtlich freien Verkehr. Alkohol wird in den steuerrechtlich 
freien Verkehr übergeführt durch: 

§ 8. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 
entsteht die Steuerschuld durch Überführung des Alkohols in den 
steuerrechtlich freien Verkehr. Alkohol wird in den steuerrechtlich 
freien Verkehr übergeführt durch: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. die Wegbringung von Alkohol aus einem Verwendungsbetrieb,  3. a) die Wegbringung von Alkohol aus einem Verwendungsbetrieb, 

  b) die Nichtaufnahme aufgrund eines Freischeins unversteuert 
bezogenen Alkohols in den Verwendungsbetrieb, 

  c) die Überschreitung der in § 11 Abs. 5 genannten Menge, 

 4. bis 11. ...  4. bis 11. ... 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die Steuerschuld entsteht (4) Die Steuerschuld entsteht 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. in den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 8 im Zeitpunkt der 
Wegbringung, der Verwendung oder der Feststellung von 
Fehlmengen; 

 3. in den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 8 im Zeitpunkt der 
Wegbringung, des Bezuges, der Verwendung oder der 
Feststellung von Fehlmengen; 

 4. bis 8. ...  4. bis 8. ... 

Freischein, Verwendungsbetrieb Freischein, Verwendungsbetrieb 

§ 11. (1) bis (4) … § 11. (1) bis (4) … 

(5) Abweichend von Abs. 1 bis 4 ist für die Inanspruchnahme der 
Begünstigung nach § 4 Abs. 1 Z 1 kein Freischein erforderlich, wenn 
die erstmalige Aufnahme der Herstellung von Arzneimitteln dem 
Zollamt Österreich vorweg angezeigt wird und solange innerhalb eines 
Kalenderjahres eine für diesen Zweck unversteuert bezogene Menge 
von 150 l A nicht überschritten wird. 

(5) Abweichend von Abs. 1 bis 4 ist für die Inanspruchnahme der 
Begünstigung nach § 4 Abs. 1 Z 1 kein Freischein erforderlich, wenn 
die erstmalige Aufnahme der Herstellung von Arzneimitteln dem 
Zollamt Österreich vorweg angezeigt wird und solange innerhalb eines 
Kalenderjahres eine für diesen Zweck unversteuert bezogene Menge 
von 150 l A nicht überschritten wird. § 25 gilt sinngemäß. Eine 
unversteuerte Abgabe von Alkohol durch den Lieferanten ist 
abweichend von § 14 Abs. 1 zulässig, solange die Voraussetzungen für 
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die Ausnahme erfüllt werden. 

(6) Die Anzeige nach Abs. 5 muss Name (Firma) und Anschrift 
des Beziehers, die Bezeichnung und Anschrift des Betriebes, eine 
Beschreibung der beabsichtigten Verwendung des Alkohols für die 
Herstellung von Arzneimitteln und die voraussichtlich verwendete 
Menge enthalten. Der Bezieher ist verpflichtet, dem Zollamt Österreich 
jede Änderung der in der Anzeige angegebenen Verhältnisse ohne 
ungerechtfertigten Aufschub mitzuteilen. Der Alkohol ist unverzüglich 
in den Betrieb aufzunehmen. Betriebe, die diese Begünstigung in 
Anspruch nehmen, gelten für die Anwendung von § 38 Abs. 1 Z 2 und 
§ 90 als Verwendungsbetriebe. Sie haben Aufzeichnungen nach §§ 71 
Abs. 1 bis 4, 72 und 73 zu führen, wobei das Zollamt Österreich zur 
Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands auf einzelne der dort 
vorgesehenen Angaben verzichten kann. In Fällen, in denen Alkohol zu 
anderen Zwecken als zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet 
wird, gelten § 8 Abs. 1 Z 3 und § 14 Abs. 5 Z 3 und Z 4 sinngemäß. 

(6) Die Anzeige nach Abs. 5 muss Name (Firma) und Anschrift 
des Beziehers, die Bezeichnung und Anschrift des Betriebes, eine 
Beschreibung der beabsichtigten Verwendung des Alkohols für die 
Herstellung von Arzneimitteln und die voraussichtlich verwendete 
Menge enthalten. Der Bezieher ist verpflichtet, dem Zollamt Österreich 
jede Änderung der in der Anzeige angegebenen Verhältnisse ohne 
ungerechtfertigten Aufschub mitzuteilen. Der Alkohol ist unverzüglich 
in den Betrieb aufzunehmen. Betriebe, die diese Begünstigung in 
Anspruch nehmen, gelten für die Anwendung von § 38 Abs. 1 Z 2 und 
§ 90 als Verwendungsbetriebe. Sie haben Aufzeichnungen nach §§ 71 
Abs. 1 bis 4, 72 und 73 zu führen, wobei das Zollamt Österreich zur 
Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands auf einzelne der dort 
vorgesehenen Angaben verzichten kann. In Fällen, in denen Alkohol 

  1. nicht unverzüglich in den Betrieb aufgenommen wird, 

  2. zu anderen Zwecken als zur Herstellung von Arzneimitteln 
verwendet wird, 

  3. aus dem Betrieb weggebracht wird, ohne dass daraus ein 
Arzneimittel hergestellt wurde, oder 

  4. der Verbleib von unversteuert bezogenem Alkohol nicht 
feststellt werden kann, 

 gilt § 8 Abs. 1 Z 3 sinngemäß, wobei in den Fällen der Z 2 und 3 auch 
§ 14 Abs. 5 Z 3 und Z 4 Anwendung finden kann. 

Freischein, Verpflichtungen Freischein, Verpflichtungen 

§ 14. (1) bis (4) ... § 14. (1) bis (4) ... 

(5) Wird auf Grund eines Freischeins bezogener Alkohol zu einem 
im Freischein nicht angegebenen Zweck verwendet, liegt ein 
Wegbringen aus dem Verwendungsbetrieb vor. Dies gilt nicht für 
Alkohol, der 

(5) Kann der Verbleib von aufgrund eines Freischeins 
unversteuert bezogenem Alkohol nicht festgestellt werden oder wird auf 
Grund eines Freischeins unversteuert bezogener Alkohol zu einem im 
Freischein nicht angegebenen Zweck verwendet, liegt ein Wegbringen 
aus dem Verwendungsbetrieb vor. Dies gilt nicht für Alkohol, der 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
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Alkoholmengenmessgeräte, Probenmesshähne Alkoholmengenmessgeräte, Probenmesshähne 

(1) Alkoholmengenmessgeräte sind Messgeräte zur Bestimmung 
von Alkoholmengen. Sie sind so auszustatten, dass der Eintritt einer 
Störung angezeigt wird. Die Funktionalität und 
Manipulationssicherheit von Alkoholmengenmessgeräten ist mittels 
eines technischen Gutachtens nachzuweisen. 
Spirituskontrollmessapparate gelten auch ohne derartige Nachweise als 
geeignete Alkoholmengenmessgeräte. 

§ 29. (1) Alkoholmengenmessgeräte sind Messgeräte zur 
Bestimmung von Alkoholmengen. Sie sind so auszustatten, dass der 
Eintritt einer Störung angezeigt wird. Die Funktionalität und 
Manipulationssicherheit von Alkoholmengenmessgeräten ist mittels 
eines technischen Gutachtens nachzuweisen. 
Spirituskontrollmessapparate gelten auch ohne derartige Nachweise als 
geeignete Alkoholmengenmessgeräte. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Selbstgewonnene alkoholbildende Stoffe Selbstgewonnene alkoholbildende Stoffe 

§ 58. (1) Selbstgewonnene Stoffe sind: § 58. (1) Selbstgewonnene Stoffe sind: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Produkte, die bei der Verarbeitung von in Z 1 bezeichneten 
Früchten durch den Verfügungsberechtigten angefallen sind, 
soweit sie den Bestimmungen des Weingesetzes 1985, BGBl. 
Nr. 444, entsprechen, 

 4. Produkte, die bei der Verarbeitung von in Z 1 bezeichneten 
Früchten durch den Verfügungsberechtigten angefallen sind, 
soweit sie den Bestimmungen des Weingesetzes 2009, BGBl. I 
Nr. 111/2009, entsprechen, 

 5. Wein im Sinne des Weingesetzes 1985, der bei der 
Verarbeitung von Weintrauben der Z 1 durch den 
Verfügungsberechtigten angefallen ist. 

 5. Wein im Sinne des Weingesetzes 2009, der bei der 
Verarbeitung von Weintrauben der Z 1 durch den 
Verfügungsberechtigten angefallen ist. 

(2) Die Herstellung von Alkohol unter Abfindung aus Getreide 
oder Halmrüben ist nur zulässig, wenn diese vom 
Verfügungsberechtigten, dessen Betriebssitz im Berggebiet gemäß 
Art. 32 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, ABl. 
Nr. L 347 vom 20.12.2013, S. 487, gelegen ist, geerntet worden sind 
und ihm nicht genügend andere alkoholbildende Stoffe zur Verfügung 
stehen. 

(2) Die Herstellung von Alkohol unter Abfindung aus Getreide 
oder Halmrüben ist nur zulässig, wenn diese vom 
Verfügungsberechtigten, dessen Betriebssitz im Berggebiet gemäß § 23 
Abs. 2 Z 2 lit. a der GAP-Strategieplan-Anwendungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 403/2022, gelegen ist, geerntet worden sind und ihm nicht 
genügend andere alkoholbildende Stoffe zur Verfügung stehen. 

§ 93. (1) Wer am Tag vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
berechtigt war, Branntwein unter Abfindung herzustellen und 
Eigentümer eines einfachen Brenngerätes gemäß § 110 ist, auf 
welchem er vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Branntwein unter 
Abfindung mit einer Erzeugungsgrenze von drei Hektoliter Weingeist 

§ 93. (1) Wer am Tag vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
berechtigt war, Branntwein unter Abfindung herzustellen und 
Eigentümer eines einfachen Brenngerätes gemäß § 110 in der vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 227/2021 geltenden Fassung ist, auf 
welchem er vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Branntwein unter 
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hergestellt hat, kann, wenn er die Voraussetzungen für die Herstellung 
von Alkohol unter Abfindung erfüllt, mit Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes, abweichend von der Regelung des § 65 Abs. 1, eine 
Erzeugungsmenge von 300 l A herstellen, wenn das einfache 
Brenngerät, 

Abfindung mit einer Erzeugungsgrenze von drei Hektoliter Weingeist 
hergestellt hat, kann, wenn er die Voraussetzungen für die Herstellung 
von Alkohol unter Abfindung erfüllt, mit Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes, abweichend von der Regelung des § 65 Abs. 1, eine 
Erzeugungsmenge von 300 l A herstellen, wenn das einfache 
Brenngerät, 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

 (4) Wer nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und vor 
dem 1. Jänner 2022 nach § 58 Abs. 2 in der vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 227/2021 geltenden Fassung, zulässigerweise Alkohol 
unter Abfindung aus Getreide oder Halmrüben hergestellt hat oder 
dazu berechtigt war, gilt auch nach dem 1. Jänner 2022 weiterhin als 
zur Herstellung von Alkohol unter Abfindung aus Getreide oder 
Halmrüben berechtigt, solange er die Voraussetzungen nach § 58 
Abs. 2 in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 227/2021 geltenden 
Fassung erfüllt. 

§ 94. (1) bis (5) … § 94. (1) bis (5) … 

(6) Der Titel, einschließlich der Abschnittsüberschrift vor § 1, § 1 
Abs. 8 einschließlich der Überschrift, § 2 Abs. 4 und 5, § 4 Abs. 1 Z 1 
und Abs. 2 Z 5, der Entfall von § 4 Abs. 4 Z 3, § 4 Abs. 4 Z 4, § 8 
Abs. 1 Z 4 und Z 4a und Abs. 4 Z 1 bis 6 samt der 
Abschnittsüberschrift, § 9 Abs. 1 Z 2, § 10 Abs. 1 erster und zweiter 
Satz, § 11 Abs. 5 und 6 samt der Abschnittsüberschrift, § 17 Abs. 9, 
§ 19 Abs. 2 samt der Abschnittsüberschrift, § 19 Abs. 3, § 20 Abs. 2, 
§ 23 Abs. 3, § 25 Abs. 1 Z 6, § 25 Abs. 4, § 28 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 
§ 29, § 30 Abs. 2, § 31 Abs. 1 Z 4 und 5, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 5 
erster Satz, § 32 Abs. 1 Z 5 und 6, § 33 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 3 
Z 6, § 34 Abs. 1 Z 4 und 5 und Abs. 2, § 35 Abs. 3, § 38 Abs. 4 erster 
Satz, § 39 Abs. 1 zweiter Satz, § 40 Abs. 3 letzter Satz, § 40 Abs. 4 
zweiter Satz, § 45 Abs. 2 samt der Abschnittsüberschrift, § 46 Abs. 7 
samt der Abschnittsüberschrift, § 51 Abs. 1, § 52 Abs. 1 erster Satz, 
Abs. 2, Abs. 7, Abs. 9 erster Satz und Abs. 10, § 54 Abs. 2 samt der 
Überschrift, die Überschrift vor § 55, § 58 Abs. 2, § 61 Abs. 1 zweiter 
und dritter Satz sowie Abs. 5 erster Satz, § 62 Abs. 1, § 69 Abs. 2, § 70 

(6) Der Titel, einschließlich der Abschnittsüberschrift vor § 1, § 1 
Abs. 8 einschließlich der Überschrift, § 2 Abs. 4 und 5, § 4 Abs. 1 Z 1 
und Abs. 2 Z 5, der Entfall von § 4 Abs. 4 Z 3, § 4 Abs. 4 Z 4, § 8 
Abs. 1 Z 4 und Z 4a und Abs. 4 Z 1 bis 6 samt der 
Abschnittsüberschrift, § 9 Abs. 1 Z 2, § 10 Abs. 1 erster und zweiter 
Satz, § 11 Abs. 5 und 6 samt der Abschnittsüberschrift, § 17 Abs. 9, 
§ 19 Abs. 2 samt der Abschnittsüberschrift, § 19 Abs. 3, § 20 Abs. 2, 
§ 23 Abs. 3, § 25 Abs. 1 Z 6, § 25 Abs. 4, § 28 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 
§ 29, § 30 Abs. 2, § 31 Abs. 1 Z 4 und 5, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 5 
erster Satz, § 32 Abs. 1 Z 5 und 6, § 33 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 3 
Z 6, § 34 Abs. 1 Z 4 und 5 und Abs. 2, § 35 Abs. 3, § 38 Abs. 4 erster 
Satz, § 39 Abs. 1 zweiter Satz, § 40 Abs. 3 letzter Satz, § 40 Abs. 4 
zweiter Satz, § 45 Abs. 2 samt der Abschnittsüberschrift, § 46 Abs. 7 
samt der Abschnittsüberschrift, § 51 Abs. 1, § 52 Abs. 1 erster Satz, 
Abs. 2, Abs. 7, Abs. 9 erster Satz und Abs. 10, § 54 Abs. 2 samt der 
Überschrift, die Überschrift vor § 55, § 58 Abs. 2, § 61 Abs. 1 zweiter 
und dritter Satz sowie Abs. 5 erster Satz, § 62 Abs. 1, § 69 Abs. 2, § 70 
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Abs. 1 Z 1, § 72 Z 1 lit. e, § 74 Abs. 1, § 77 Abs. 1 Z 3 und 4 und 
Abs. 2 lit. e, § 79 Abs. 2 Z 1, Abs. 3a und 6, § 83, die Überschrift vor 
§ 86, § 92 samt Abschnittsüberschrift und die Neubezeichnung des 
§ 111 als § 93 sowie § 116n Abs. 5, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 227/2021, sind ab 1. Jänner 2022 
anzuwenden. 

Abs. 1 Z 1, § 72 Z 1 lit. e, § 74 Abs. 1, § 77 Abs. 1 Z 2 lit. e, Z 3 und 4, 
§ 79 Abs. 2 Z 1, Abs. 3a und 6, § 83, die Überschrift vor § 86, § 92 
samt Abschnittsüberschrift und die Neubezeichnung des § 111 als § 93 
sowie § 116n Abs. 5, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 227/2021, sind ab 1. Jänner 2022 anzuwenden. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

 § 95. (1) § 8 Abs. 1 Z 3, § 8 Abs. 4 Z 3, § 11 Abs. 5 und 6, § 14 
Abs. 5, die Bezeichnung von § 29, § 58 Abs. 1 und 2, § 93 Abs. 1 und 4, 
sowie § 94 Abs. 6, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, treten mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
folgenden Tag in Kraft. 

 (2) § 93 Abs. 1 und 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2023, sind auf Alkohol anwendbar, der ab dem 
1. Jänner 2022 unter Abfindung hergestellt wurde. 

Artikel 10 

Änderung des Tabakmonopolgesetzes 1996 

Gegenstände des Tabakmonopols Gegenstände des Tabakmonopols 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 

(2) Tabakerzeugnisse im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: (2) Tabakerzeugnisse im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. Tabakwaren im Sinne des § 2 des Tabaksteuergesetzes 1995, 
BGBl. Nr. 704/1994; 

 1. Tabakwaren im Sinne des § 2 des Tabaksteuergesetzes 2022, 
BGBl. Nr. 704/1994; 

 2. Schnupftabake, auch wenn sie nur zum Teil aus Tabak 
bestehen. 

 2. Schnupftabake, auch wenn sie nur zum Teil aus Tabak 
bestehen. 

(3) Monopolgebiet im Begriffsbestimmungen 

Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder sind 

das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der Ortsgemeinden 
Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg). 

 1. Monopolgebiet: das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet 
der Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg 
(Vorarlberg); 

(4) Drittstaat im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Gebiet  2. Großhandel: der gewerbliche Vertrieb von Tabakerzeugnissen 
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außerhalb des Gebietes der Europäischen Gemeinschaft. im Monopolgebiet, der nicht auf Grund eines 

Konzessionsvertrages (§ 28) betrieben wird oder nicht gemäß 
§ 5 Abs. 5 oder § 40 Abs. 1 erlaubt ist; 

  3. Großhändler: derjenige, dem die Bewilligung zum Großhandel 
(§ 6) erteilt wurde; 

  4. Kleinhandel: die entgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen 
an Verbraucher im Monopolgebiet, die auf Grund eines 
Konzessionsvertrages erfolgt; 

  5. Tabaktrafiken: Geschäfte, in denen der Kleinhandel mit 
Tabakerzeugnissen betrieben wird, mit Ausnahme der in § 40 
Abs. 1 genannten Fälle; 

  6. Tabaktrafikanten: die Inhaber von Tabaktrafiken; 

  7. Menschen mit Behinderungen: begünstigte Behinderte im 
Sinne des § 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1970; diesen gleichgestellt sind 

  a) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 
Nr. 183/1947; 

  b) Empfänger einer Beschädigtenrente nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, oder 
einer Versehrtenrente nach dem 
Heeresentschädigungsgesetz (HEG), BGBl. I Nr. 162/2015, 
wenn ihre Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vH 
gemindert ist; 

  c) Empfänger einer Witwen- oder Witwerrente nach dem 
Opferfürsorgegesetz, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder dem 
Heeresentschädigungsgesetz; 

  8. Gesetzliches Pensionsalter: jenes Alter, ab dem bei Erfüllen 
der allgemeinen Voraussetzungen Anspruch auf eine 
Alterspension (§ 253 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in 
Verbindung mit dem Bundesverfassungsgesetz über 
unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen und weiblichen 
Sozialversicherten, BGBl. Nr. 832/1992) besteht. 
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 Anwendbare Verfahren und zuständige Behörde 

 § 4. Soweit Abgabenbehörden des Bundes aufgrund dieses 
Bundesgesetzes behördliche Aufgaben zu besorgen haben, findet die 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, Anwendung. 

Handel mit Tabakerzeugnissen Handel mit Tabakerzeugnissen 

§ 5. (1) § 5. (1) Der Handel mit Tabakerzeugnissen ist verboten, soweit er 
nicht auf Grund einer Konzession als Tabaktrafikant (§ 24) oder einer 
Bewilligung als Großhändler (§ 6) betrieben wird oder nicht gemäß 
Abs. 5 oder § 40 Abs. 1 erlaubt ist. 

 (2) Handel im Sinne des Abs. 1 ist das gewerbsmäßige 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen im Monopolgebiet. 

Der Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist den nach § 6 
berechtigten Personen oder Personenvereinigungen vorbehalten. 
Großhandel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der gewerbliche 
Vertrieb von Tabakerzeugnissen im Monopolgebiet, der nicht auf 
Grund eines Bestellungsvertrages (§ 34 Abs. 1) betrieben wird oder 
nicht gemäß Abs. 5 oder § 40 Abs. 1 erlaubt ist. 

(3) Der Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist den nach § 6 
berechtigten Personen oder Personenvereinigungen vorbehalten. 

(2) Der Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen ist, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, den Tabaktrafikanten 
vorbehalten. Kleinhandel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die 
entgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen an Verbraucher im 
Monopolgebiet, die auf Grund eines Bestellungsvertrages erfolgt. 

(4) Der Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen ist, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, den Tabaktrafikanten 
vorbehalten. 

(3) Der Handel mit Tabakerzeugnissen ist verboten, soweit er 
nicht auf Grund einer Bestellung zum Tabaktrafikanten oder einer 
Bewilligung als Großhändler (§ 6) betrieben wird oder nicht gemäß 
Abs. 5 oder § 40 Abs. 1 erlaubt ist. 

 

(4) Handel im Sinne des Abs. 3 ist das gewerbsmäßige 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen im Monopolgebiet. 

 

(5) … (5) … 

Bewilligung zum Großhandel Bewilligung zum Großhandel 

§ 6. (1) Großhändler im Sinne dieses Bundesgesetzes ist derjenige, 
dem die Bewilligung zum Großhandel erteilt wurde. 

§ 6. 
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(2) Die Bewilligung zum Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist 
nur Personen oder Personenvereinigungen zu erteilen, die 

(1) Die Bewilligung zum Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist 
nur Personen oder Personenvereinigungen zu erteilen, die 

 1. ihren Sitz oder Hauptwohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat 
haben, 

 1. ihren Sitz oder Hauptwohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat 
haben, 

 2. gemäß § 13 Abs. 2 oder § 19 des Tabaksteuergesetzes 1995 
berechtigt sind, Tabakerzeugnisse unter Steueraussetzung zu 
lagern oder zu beziehen, es sei denn, es werden ausschließlich 
Schnupftabake gehandelt, 

 2. gemäß § 13 Abs. 2 oder § 19 des Tabaksteuergesetzes 2022 
berechtigt sind, Tabakerzeugnisse unter Steueraussetzung zu 
lagern oder zu beziehen, es sei denn, es werden ausschließlich 
Schnupftabake gehandelt, 

 3. eine Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 
Handelsgewerbes gemäß § 5 der Gewerbeordnung 1994, 
besitzen, 

 3. eine Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 
Handelsgewerbes gemäß § 5 der Gewerbeordnung 1994, 
besitzen, 

 4. nicht Tabaktrafikanten sind und weder rechtlich noch faktisch 
kontrollierend an einem Unternehmen beteiligt sind, das eine 
Tabaktrafik führt, 

 4. nicht Tabaktrafikanten sind und weder rechtlich noch faktisch 
kontrollierend an einem Unternehmen beteiligt sind, das eine 
Tabaktrafik führt, 

 6. Geschäfts- und Lieferbedingungen gemäß § 10 Abs. 1 und 2 
festgelegt haben. 

 6. Geschäfts- und Lieferbedingungen gemäß § 10 Abs. 1 und 2 
festgelegt haben. 

(3) Die im Abs. 2 Z 1 und 4 angeführten Voraussetzungen müssen 
auch auf die zur Geschäftsführung befugten Personen zutreffen. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 und 4 angeführten Voraussetzungen müssen 
auch auf die zur Geschäftsführung befugten Personen zutreffen. 

(4) Werden ausschließlich Schnupftabake gehandelt, darf die 
Bewilligung zum Großhandel außerdem nur erteilt werden, wenn der 
Bewerber ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führt, rechtzeitig 
Jahresabschlüsse aufstellt und gegen seine steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen. 

(3) Werden ausschließlich Schnupftabake gehandelt, darf die 
Bewilligung zum Großhandel außerdem nur erteilt werden, wenn der 
Bewerber ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führt, rechtzeitig 
Jahresabschlüsse aufstellt und gegen seine steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen. 

Geschäfts- und Lieferbedingungen Geschäfts- und Lieferbedingungen 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(2) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen dürfen 
keine Regelung enthalten, die zu den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes im Widerspruch steht. 

(2) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen dürfen 
keine Regelung enthalten, die zu den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes im Widerspruch steht. Der Rückkauf gelieferter 
Tabakerzeugnisse (Abs. 1 Z 5) hat zu dem zum Zeitpunkt der Lieferung 
geltenden Lieferpreis zu erfolgen. Der Großhändler ist im Falle einer 
Geschäftsauflösung zur Rücknahme von Tabakerzeugnissen 
verpflichtet, sofern die kleinste Verkaufseinheit der Tabakerzeugnisse 
verkehrsfähig ist. 
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(3) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie jede 
Änderung sind unverzüglich dem Bundesministerium für Finanzen und 
dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten vorzulegen. 

(3) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie jede 
Änderung sind unverzüglich dem Bundesministerium für Finanzen, der 
Monopolverwaltung GmbH und dem Bundesgremium der 
Tabaktrafikanten vorzulegen. Sofern das Bundesministerium für 
Finanzen nach allfälliger Einbindung des Bundesgremiums der 
Tabaktrafikanten binnen vierzehn Tagen gegenüber dem Großhändler 
keinen Einspruch erhebt, erlangen die Änderungen ihre Gültigkeit. 

Aufgaben, Ziele und Befugnisse der Monopolverwaltung GmbH Aufgaben, Ziele und Befugnisse der Monopolverwaltung GmbH 

§ 14. (1) Zu der Monopolverwaltung, die von der 
Monopolverwaltung GmbH zu besorgen ist, gehören die 
Angelegenheiten des Kleinhandels mit Tabakerzeugnissen unter 
Verfolgung von gesundheits-, sozial- und fiskalpolitischen 
Zielsetzungen. Dazu zählen insbesondere die Bestellung einer Zahl von 
Tabaktrafikanten, die zur Nahversorgung mit Tabakerzeugnissen 
erforderlich ist, und die damit im Zusammenhang stehenden 
Angelegenheiten. 

§ 14. (1) Zu der Monopolverwaltung, die von der 
Monopolverwaltung GmbH zu besorgen ist, gehören die 
Angelegenheiten des Kleinhandels mit Tabakerzeugnissen unter 
Verfolgung von gesundheits-, sozial-, struktur- und fiskalpolitischen 
Zielen. Dazu zählen insbesondere die Festlegung der Anzahl von 
Konzessionen als Tabaktrafikant, die zur Nahversorgung mit 
Tabakerzeugnissen erforderlich ist, die Vergabe dieser Konzessionen 
nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes Konzessionen 
2018 – BVergGKonz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018, unter Beachtung 
dieses Bundesgesetzes und die damit in Zusammenhang stehenden 
Angelegenheiten, wobei bei der Ausgestaltung und Vergabe solcher 
Konzessionen der Förderung von Menschen mit Behinderungen 
besondere Berücksichtigung zu geben ist. 

Die Monopolverwaltung GmbH hat Bewerber um Tabaktrafiken zu 
beraten und 

Die Monopolverwaltung GmbH hat insbesondere Interessenten für 
Tabaktrafiken über Möglichkeiten zur Erlangung einer Konzession zu 
informieren und Tabaktrafikanten durch Information, Beratung und 
Kontrolle während der Vertragslaufzeit zu begleiten. 

auf die Einhaltung der für den Kleinhandel geltenden 
Rechtsvorschriften und Bestellungsverträge zu achten. Sie hat durch 
unterstützende Tätigkeiten zur Gewährleistung eines den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechenden Handelsverkehrs mit Tabakerzeugnissen 
beizutragen und ist Ausgabestelle nach Art. 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 der Kommission über 
technische Standards für die Errichtung und den Betrieb eines 
Rückverfolgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse, ABl. EU Nr. L 96 
vom 16.4.2018, S. 7. Sie hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu 
treffen, um diese Aufgaben erfüllen zu können. 

(2) Die Monopolverwaltung GmbH hat auf die Einhaltung der für 
den Kleinhandel geltenden Rechtsvorschriften und 
Konzessionsverträge zu achten und durch unterstützende Tätigkeiten 
zur Gewährleistung eines den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechenden Handelsverkehrs mit Tabakerzeugnissen beizutragen. 
Die Gesellschaft ist Ausgabestelle nach Art. 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 über technische Standards 
für die Errichtung und den Betrieb eines Rückverfolgbarkeitssystems 
für Tabakerzeugnisse, ABl. Nr. L 96 vom 16.04.2018 S. 7, zuletzt 
geändert durch ABl. Nr. L 252 vom 08.10.2018 S. 47. Sie hat alle 
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organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um diese Aufgaben 
erfüllen zu können. 

(2) Soweit die der Monopolverwaltung GmbH übertragenen 
Aufgaben nach dem Tabakmonopolgesetz 1968, BGBl. Nr. 38, der 
Austria Tabak Aktiengesellschaft (Monopolverwaltungsstellen) 
übertragen waren, gehen diese auf die Monopolverwaltung GmbH 
über. Die zur Durchführung der Aufgaben erforderlichen Daten und 
Unterlagen sind der Gesellschaft unentgeltlich zu übertragen. 

 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

 (7) Die Gesellschaft ist ermächtigt, die Einhaltung der 
Bestimmungen nach § 24 Abs. 4 durch Einsatz minderjähriger 
Überprüfungsorgane zu kontrollieren. Bei diesen Kontrollen vom 
Tabaktrafikanten verkaufte Waren werden ungeöffnet und unmittelbar 
an diesen Tabaktrafikanten zurückgestellt. 

§ 14a. (1) Bei der Monopolverwaltung GmbH wird ein 
Solidaritäts- und Strukturfonds zur Erbringung von Geldleistungen mit 
einer der folgenden Zweckwidmungen eingerichtet: 

§ 14a. (1) Bei der Monopolverwaltung GmbH wird ein 
Solidaritäts- und Strukturfonds zur Erbringung von Geldleistungen mit 
einer der folgenden Zweckwidmungen eingerichtet: 

 1. …  1. … 

 2. Förderung von neu bestellten behinderten Inhabern von 
Tabakfachgeschäften, 

 2. Förderung von Menschen mit Behinderungen, an die erstmalig 
eine Konzession für ein Tabakfachgeschäft vergeben wurde; 

 3. Neuanstellung von behinderten Mitarbeitern von 
Tabakfachgeschäften in einem Dauerdienstverhältnis, 

 3. Neuanstellung von Menschen mit Behinderungen als 
Mitarbeiter von Tabakfachgeschäften in einem 
Dauerdienstverhältnis; 

 4. ...  4. ... 

Behinderte Personen im Sinne der Z 2 und 3 sind begünstigte 
Behinderte im Sinne des § 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1970, und Inhaber eines Behindertenpasses nach dem 
Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50%. 

Zu den Menschen mit Behinderungen im Sinne der Z 3 zählen 
zusätzlich auch Inhaber eines Behindertenpasses nach dem 
Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50%. 

(2) Der Solidaritäts- und Strukturfonds dient der Einhebung, 
Verwaltung und Ausschüttung der gemäß § 16 Abs. 5, § 35 Abs. 6 und 
§ 38a Abs. 1 eingehobenen Gelder. Er erlangt mit der Veröffentlichung 
der Solidaritäts- und Strukturfondsordnung (§ 38a Abs. 2) im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der 

(2) Der Solidaritäts- und Strukturfonds dient der Einhebung, 
Verwaltung und Ausschüttung der nach § 16 Abs. 5 und § 35 Abs. 6 
sowie der Verwaltung und Ausschüttung der nach § 38a Abs. 1 in der 
vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2023 geltenden Fassung 
abzuführenden Gelder. Er erlangt mit der Veröffentlichung der 
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vollständigen Ausschüttung des Fondsvermögens erlischt der Fonds. 
Das Erlöschen wird von der Monopolverwaltung GmbH im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung veröffentlicht. 

Solidaritäts- und Strukturfondsordnung (Abs. 6) im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der vollständigen 
Ausschüttung des Fondsvermögens erlischt der Fonds. Das Erlöschen 
wird von der Monopolverwaltung GmbH im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung veröffentlicht. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

 (6) Die Einhebung, Verwaltung und Ausschüttung der Gelder 
nach Abs. 2 sowie die Aufgaben des Beirats gemäß Abs. 3 sind in einer 
vom Solidaritäts- und Strukturfonds mit Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen zu erlassenden Solidaritäts- und 
Strukturfondsordnung so festzulegen, dass der Fonds seine gesetzlichen 
Aufgaben erfüllen kann. Die Solidaritäts- und Strukturfondsordnung 
und jede Änderung sind vom Solidaritäts- und Strukturfonds im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. 

 (7) Auf Zuwendungen aus dem Solidaritäts- und Strukturfonds 
besteht kein Rechtsanspruch. 

 (8) Der Großhändler und der Tabaktrafikant sind verpflichtet, 
über Verlangen des Solidaritäts- und Strukturfonds die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Meldepflichten Meldepflichten 

§ 15. (1) ... § 15. (1) ... 

(2) Die Gesellschaft hat jedem Großhändler alle für seine 
Tätigkeit notwendigen Daten, insbesondere die Bestellung von 
Tabaktrafikanten und das Erlöschen einer Bestellung ehestmöglich zu 
übermitteln. 

(2) Die Gesellschaft hat jedem Großhändler alle für seine 
Tätigkeit notwendigen Daten, insbesondere die Vergabe und das 
Erlöschen von Konzessionen ehestmöglich zu übermitteln. 

Entgelte Entgelte 

§ 16. (1) und (2) ... § 16. (1) und (2) ... 

(3) Schuldner der nach Abs. 1 zu leistenden Entgelte sind der 
Tabaktrafikant und der Bewerber um eine Tabaktrafik. Die nach Abs. 1 
Z 2 zu leistenden Entgelte sind durch den Großhändler dem 
Tabaktrafikanten anläßlich der Lieferung der Tabakerzeugnisse in 
Rechnung zu stellen und spätestens bis zum 25. des Kalendermonats, 
der dem Monat der Lieferung folgt, vom Großhändler an die 

(3) Schuldner der nach Abs. 1 zu leistenden Entgelte ist der 
Tabaktrafikant. Die nach Abs. 1 Z 2 zu leistenden Entgelte sind durch 
den Großhändler dem Tabaktrafikanten anläßlich der Lieferung der 
Tabakerzeugnisse in Rechnung zu stellen und spätestens bis zum 25. 
des Kalendermonats, der dem Monat der Lieferung folgt, vom 
Großhändler an die Gesellschaft abzuführen. Das Risiko der 
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Gesellschaft abzuführen. Das Risiko der Einbringlichkeit der vom 
Großhändler in Rechnung gestellten Entgelte trägt die 
Monopolverwaltung GmbH. Der Großhändler und der Tabaktrafikant 
sind verpflichtet, über Verlangen der Gesellschaft die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Einbringlichkeit der vom Großhändler in Rechnung gestellten Entgelte 
trägt die Monopolverwaltung GmbH. Der Großhändler und der 
Tabaktrafikant sind verpflichtet, über Verlangen der Gesellschaft die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Monopolverwaltung GmbH hat für ihre Leistungen als für 
das Generieren und die Ausgabe von individuellen 
Erkennungsmerkmalen zuständige Ausgabestelle (§ 14 Abs. 1) 
Ausgabeentgelte zu verlangen. Schuldner der Ausgabeentgelte sind die 
im Art. 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 angeführten 
Hersteller und Importeure. Die Entgelte sind in der nach Abs. 2 zu 
erlassenden Entgeltordnung festzulegen und müssen 
diskriminierungsfrei und im Verhältnis zur Anzahl der generierten und 
an die Wirtschaftsteilnehmer ausgegebenen individuellen 
Erkennungsmerkmale angemessen sein und der Art der Zustellung 
Rechnung tragen. 

(4) Die Monopolverwaltung GmbH hat für ihre Leistungen als für 
das Generieren und die Ausgabe von individuellen 
Erkennungsmerkmalen zuständige Ausgabestelle (§ 14 Abs. 2) 
Ausgabeentgelte zu verlangen. Schuldner der Ausgabeentgelte sind die 
im Art. 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 angeführten 
Hersteller und Importeure. Die Entgelte sind in der nach Abs. 2 zu 
erlassenden Entgeltordnung festzulegen und müssen 
diskriminierungsfrei und im Verhältnis zur Anzahl der generierten und 
an die Wirtschaftsteilnehmer ausgegebenen individuellen 
Erkennungsmerkmale angemessen sein und der Art der Zustellung 
Rechnung tragen. 

(5) Übersteigen die nach Abs. 1 für ein Kalenderjahr geleisteten 
Entgelte den nach Abs. 2 erforderlichen Betrag, hat die 
Monopolverwaltung GmbH den übersteigenden Anteil jeweils bis zum 
Ende des zweiten Quartals des darauffolgenden Kalenderjahrs an den 
Solidaritäts- und Strukturfonds (§ 14a) abzuführen. Der anteilige 
Betrag wird von der Monopolverwaltung GmbH im Auftrag des 
Solidaritäts- und Strukturfonds für diesen eingehoben und im 
Einvernehmen mit dem Eigentümer festgelegt. Die Bestimmungen des 
§ 38a Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

(5) Übersteigen die nach Abs. 1 für ein Kalenderjahr geleisteten 
Entgelte den nach Abs. 2 erforderlichen Betrag, hat die 
Monopolverwaltung GmbH den übersteigenden Anteil jeweils bis zum 
Ende des zweiten Quartals des darauffolgenden Kalenderjahrs an den 
Solidaritäts- und Strukturfonds (§ 14a) abzuführen. Der anteilige 
Betrag wird von der Monopolverwaltung GmbH im Auftrag des 
Solidaritäts- und Strukturfonds für diesen eingehoben und im 
Einvernehmen mit dem Eigentümer festgelegt. Die Bestimmungen des 
§ 14a Abs. 6 und 7 gelten sinngemäß. 

Datenverarbeitung Datenverarbeitung 

§ 17. (1) Die Monopolverwaltung GmbH ist zur Ermittlung und 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, in dem für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang berechtigt. 

§ 17. (1) Die Monopolverwaltung GmbH ist zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 (DSGVO) und nach den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, in dem 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang ermächtigt. 

(2) Die automationsunterstützte Übermittlung der von der (2) Die automationsunterstützte Übermittlung der von der 
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Gesellschaft ermittelten und verarbeiteten Daten an das 
Bundesministerium für Finanzen, das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz, das Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen, die Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH, die gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Tabaktrafikanten und der Großhändler, die 
in der Besetzungskommission vertretene Organisation (§ 20 Abs. 2 Z 5) 
sowie an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ ist zulässig, soweit 
die Daten für die Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben 
erforderlich sind. 

Gesellschaft ermittelten und verarbeiteten Daten an das 
Bundesministerium für Finanzen, das Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, die Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, die 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Tabaktrafikanten und der 
Großhändler, die in der Vergabekommission vertretene Organisation 
(§ 22 Abs. 2 Z 4) sowie an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ ist 
zulässig, soweit die Daten für die Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 

 (3) Von der Monopolverwaltung GmbH gemäß Abs. 2 zur 
Verfügung gestellte Daten dürfen ohne Zustimmung der Gesellschaft 
nicht an Dritte weitergegeben werden, soweit dies nicht zur Erfüllung 
gesetzlich übertragener Aufgaben erforderlich ist. 

Beistandspflicht Beistandspflicht 

§ 18. (1) ... § 18. (1) ... 

(2) (2) Im Hinblick auf personenbezogene Daten ist die 
Beistandspflicht auf die Übermittlung erforderlicher Daten beschränkt. 
Personenbezogene Daten gelten nur dann als erforderlich, wenn sich 
die betreffende Person um den Abschluss eines Konzessionsvertrages 
beworben hat oder ein solcher bereits abgeschlossen wurde und die 
Daten zur Prüfung der Bewerbung oder der Einhaltung vertraglicher 
Bestimmungen erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere: 

  1. Auskunft über einen Status, der die Zugehörigkeit zum Kreis 
der Menschen mit Behinderungen gemäß § 2 Z 7 nachweist; 

  2. Auskunft über Einkünfte, Steuerdaten und 
Bemessungsgrundlagen der Sozialversicherung zur Ermittlung 
der sozialen Bedürftigkeit gemäß § 26 Abs. 3 Z 2; 

  3. Auskunft über Strafen oder andere behördliche 
Entscheidungen, die einen Ausschlussgrund nach nach § 44 
BVergGKonz 2018 betreffen. 

Werden durch einen Großhändler oder einen Tabaktrafikanten die 
nach § 16 Abs. 3 letzter Satz erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
sind diese auf Antrag der Gesellschaft durch die im § 41 Abs. 1 

(3) Werden durch einen Großhändler oder einen Tabaktrafikanten 
die nach § 16 Abs. 3 letzter Satz erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
sind diese auf Antrag der Gesellschaft durch die im § 41 Abs. 1 
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genannten Behörden im Wege einer Nachschau zu ermitteln. genannten Behörden im Wege einer Nachschau zu ermitteln. 

 Meldedatenbank 

 § 19. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Verordnung die Verfahren 

  1. zur Festsetzung von Kleinverkaufspreisen abweichend von § 9 

  2. zur Erfüllung der Meldepflichten abweichend von § 11 

 näher zu regeln, insbesondere um diese auf elektronische Verfahren 
umzustellen und vorzusehen, dass die Monopolverwaltung GmbH eine 
elektronische Datenbank mit einem Artikelstamm für Tabakerzeugnisse 
nach § 1 Abs. 2 einrichtet und betreibt, über die meldepflichtige oder 
statistisch relevante Informationen gemäß diesem Bundesgesetz erfasst 
und verarbeitet werden können. Der Artikelstamm umfasst 
beschreibende Merkmale dieser Tabakerzeugnisse. 

 (2) In der Verordnung ist insbesondere zu regeln, 

  1. dass Personen oder Einrichtungen, die zur Meldung 
verpflichtet oder zur Einsicht berechtigt sind, von der 
Monopolverwaltung GmbH entsprechende Zugriffs- und 
Einsichtsmöglichkeiten bereitgestellt bekommen; 

  2. dass die technischen Anforderungen von der 
Monopolverwaltung GmbH zu definieren und den Betroffenen 
zur Verfügung zu stellen und welche technischen 
Anforderungen von diesen zu erfüllen sind; 

  3. dass Änderungen an den Anforderungen den Betroffenen in 
einem angemessenen Zeitraum vor Umsetzung bekannt zu 
geben sind. 

 (3) In der Verordnung können zudem von § 14a Abs. 2 und 6 und 
§ 16 Abs. 2 abweichende Regelungen zur Veröffentlichung der 
Solidaritäts- und Strukturfondsordnung und der Entgeltordnung 
vorgesehen werden. 

 Beratende Gremien der Monopolverwaltung 

 § 20. (1) Zur Einbindung wesentlicher betroffener Organisationen 
hat die Monopolverwaltung GmbH die in den §§ 21 und 22 
vorgesehenen beratenden Gremien einzurichten. 
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 (2) Die Stellen, die zur Namhaftmachung von Mitgliedern dieser 
Gremien berufen sind, haben der Gesellschaft die ständigen Mitglieder 
und Ersatzmitglieder bekanntzugeben. Die Mitglieder üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ein Aufwandsersatz gebührt nur nach 
Maßgabe der Vorschriften, die das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Mitglied und der Stelle, von der es namhaft gemacht wurde, regeln. Die 
Mitglieder sind in ihrer Tätigkeit weisungsfrei. 

 (3) Die Gesellschaft hat die Arbeitsweise dieser beratenden 
Gremien in Geschäftsordnungen festzulegen und diese sowohl den 
jeweils entsendenden Stellen als auch den bereits genannten 
Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Es darf in einer solchen 
Geschäftsordnung keine Haftung oder Ersatzpflicht der Gremien oder 
deren Mitglieder vorgesehen werden. Die Gesellschaft hat 
sicherzustellen, dass die Gremien so besetzt sind, dass sie jeweils in 
ihrer Gesamtheit über die für die Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben erforderliche Fachkunde verfügen. 

 (4) Die Gesellschaft hat den Gremien alle für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Informationen zu erteilen. Die Mitglieder sind 
zur Verschwiegenheit über die Beratungen und Abstimmungen sowie 
über alle Umstände verpflichtet, die ihnen bei Ausübung ihrer Funktion 
zur Kenntnis gelangen und deren Geheimhaltung im Monopolinteresse 
oder im Interesse eines Bieters um eine Tabaktrafik oder eines 
Tabaktrafikanten gelegen ist. Der Vorsitzende kann einem Mitglied, 
das die Verschwiegenheitspflicht verletzt, das Stimmrecht aberkennen. 

 (5) Die Mitglieder der Vergabekommission (§ 22) üben 
hinsichtlich laufender Vergabeverfahren eine beratende Funktion aus, 
insbesondere für die Beurteilung von Sachverhalten, für die in der 
entsendenden Organisation besondere Fachkunde besteht. Die 
Gesellschaft hat die Mitglieder der Vergabekommission über aktuelle 
Vergabeprozesse zu informieren. Die Entscheidungskompetenz und 
Verantwortung verbleiben bei der Gesellschaft. 

Neuerrichtungsbeirat Neuerrichtungsbeirat 

§ 19. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die 
Neuerrichtung und Verlegung von Tabaktrafiken sowie die 
Neuerrichtung und Verlegung von Tabakwarenautomaten, die 

§ 21. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für jedes Bundesland 
für jeden Anlassfall einen Neuerrichtungsbeirat zu bilden. Dieser ist zu 
befassen, wenn die Neuerrichtung oder Verlegung (§ 23 Abs. 5 Z 3 und 
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außerhalb des Standortes einer Tabaktrafik betrieben werden sollen, 
einen Beirat zu bilden. 

5 eines Standortes (§ 23 Abs. 5 Z 1) oder eines Automaten (§ 36 
Abs. 8), der außerhalb des Standortes einer Tabaktrafik betrieben 
werden soll, geplant ist und das Landesgremium der Trafikanten sich 
in einer Stellungnahme (§ 25 Abs. 4) dagegen ausgesprochen hat. 

(2) Diesem Beirat gehören je ein Vertreter (2) Diesem Neuerrichtungsbeirat gehören je ein Vertreter 

 1. der Monopolverwaltung GmbH,  1. der Monopolverwaltung GmbH, 

 2. des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten und  2. des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten und 

 3. des Landesgremiums der Tabaktrafikanten  3. des betreffenden Landesgremiums der Tabaktrafikanten 

an. an. 

Besetzungskommission Vergabekommission 

§ 20. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die Mitwirkung 
bei der Bestellung von Tabaktrafikanten für jedes Bundesland eine 
Besetzungskommission zu bilden. 

§ 22. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für jedes Bundesland 
eine Vergabekommission zu bilden, um gegenüber den wichtigsten 
Interessengruppen die Transparenz der Vergabe von Tabaktrafiken 
aktiv zu verbessern. 

(2) Dieser Besetzungskommission gehören je ein Vertreter (2) Dieser Vergabekommission gehören je ein Vertreter 

 1. des Zollamts Österreich, der rechtskundig sein muss,  1. des Zollamts Österreich, der rechtskundig sein muss, 

 2. der Monopolverwaltung GmbH,  2.  

 3. des Sozialministeriumservice, des Sozialministeriumservice, 

 4. des Landesgremiums der Tabaktrafikanten  3. des Landesgremiums der Trafikanten, 

und  4. der Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung 
und 

 5. entweder der organisierten Kriegsopfer oder der organisierten 
Behinderten, 

 

  5. der Monopolverwaltung GmbH (als nicht stimmberechtigtes 
Mitglied) 

an. an. 

(3) Zur Namhaftmachung der im Abs. 2 Z 5 genannten Vertreter 
ist die gemäß § 10 Abs. 1 Z 6 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. 
Nr. 283/1990, vorschlagsberechtigte Dachorganisation berufen. 

(3) Zur Namhaftmachung der im Abs. 2 Z 4 genannten Vertreter 
ist die gemäß § 10 Abs. 1 Z 6 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. 
Nr. 283/1990, vorschlagsberechtigte Dachorganisation berufen. 

(4) Wenn sich unter den Bewerbern um eine Tabaktrafik, deren 
Anbote zu berücksichtigen sind, eine gemäß § 29 Abs. 3 Z 1 
vorzugsberechtigte Person befindet, ist die Besetzungskommission um 
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einen Vertreter dieses Personenkreises zu erweitern. Diese Vertreter 
sind vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
namhaft zu machen. 

Besetzungsoberkommission  

§ 21. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die im § 33 
geregelten Aufgaben eine Besetzungsoberkommission zu bilden. 

 

(2) Dieser Besetzungsoberkommission gehören je ein Vertreter  

 1. des Bundesministeriums für Finanzen, der rechtskundig sein 
muß, 

 

 2. der Monopolverwaltung GmbH,  

 3. des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, 

 

 4. des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten und  

 5. einer im § 20 Abs. 1 Z 5 bezeichneten Organisation an.  

Gemeinsame Bestimmungen für Neuerrichtungsbeirat, 
Besetzungskommission und Besetzungsoberkommission 

 

§ 22. (1) Die Stellen, die zur Namhaftmachung von Mitgliedern 
des Neuerrichtungsbeirates, der Besetzungskommission und der 
Besetzungsoberkommission berufen sind, haben der 
Monopolverwaltung GmbH die ständigen Mitglieder und 
Ersatzmitglieder bekanntzugeben. 

 

(2) Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über die Beratungen 
und Abstimmungen sowie über alle Umstände verpflichtet, die ihnen 
bei Ausübung ihrer Funktion zur Kenntnis gelangen und deren 
Geheimhaltung im Monopolinteresse oder im Interesse eines 
Bewerbers um eine Tabaktrafik oder eines Tabaktrafikanten gelegen 
ist. Der Vorsitzende kann einem Mitglied, das die 
Verschwiegenheitspflicht verletzt, das Stimmrecht aberkennen. 

 

(3) Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. Sie sind nicht 
öffentlich. Die Monopolverwaltung GmbH hat die Sitzungen 
anzuberaumen und die ihr namhaft gemachten, in Betracht kommenden 
ständigen Mitglieder mindestens acht Tage vor jeder Sitzung unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu verständigen. 
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(4) Den Vorsitz führt im Neuerrichtungsbeirat der Vertreter der 
Monopolverwaltung GmbH, in der Besetzungskommission das vom 
Zollamt Österreich und in der Besetzungsoberkommission das vom 
Bundesministerium für Finanzen namhaft gemachte Mitglied. 
Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens der Vorsitzende und 
ein weiteres Mitglied anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit 
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende. 

 

(5) Über jede Sitzung der Besetzungskommission und der 
Besetzungsoberkommission ist eine Niederschrift aufzunehmen. Hiezu 
kann als Schriftführer ein Mitarbeiter der Monopolverwaltung GmbH 
beigezogen werden. Für ihn gilt die Verschwiegenheitspflicht gemäß 
Abs. 2. Die Niederschrift hat jedenfalls die Namen der Teilnehmer, die 
Beratungsgegenstände, die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse 
sowie die wesentlichen Beschlußgründe zu enthalten. Sie ist vom 
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen und bei der 
Monopolverwaltung GmbH aufzubewahren. 

 

(6) Personen, die Mitglieder der Besetzungskommission sind, 
dürfen der Besetzungsoberkommission nicht angehören. Dies gilt auch 
in Fällen, in denen eine Person als Mitglied der Besetzungskommission 
an einer Entscheidung mitgewirkt hat. 

 

(7) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ein 
Aufwandsersatz gebührt nur nach Maßgabe der Vorschriften, die das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Mitglied und der Stelle, von der es 
namhaft gemacht wurde, regeln. Die Mitglieder sind in ihrer Tätigkeit 
weisungsfrei. 

 

4. Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen 4. Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen 

Tabaktrafiken Tabaktrafiken 

§ 23. (1) Tabaktrafiken sind Geschäfte, in denen der Kleinhandel 
mit Tabakerzeugnissen betrieben wird. Die Inhaber von Tabaktrafiken 
sind Tabaktrafikanten. 

§ 23. (1) Tabaktrafiken sind Tabakfachgeschäfte (Abs. 2) oder 
Tabakverkaufsstellen (Abs. 4). 

(2) Ein Tabakfachgeschäft ist eine Tabaktrafik, die ausschließlich 
Tabakerzeugnisse oder neben Tabakerzeugnissen andere im Abs. 3 

(2) Ein Tabakfachgeschäft ist eine Tabaktrafik, die ausschließlich 
Tabakerzeugnisse oder neben Tabakerzeugnissen andere nach Abs. 3 
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angeführte Waren nur in einem solchen Umfang führt, daß der 
Charakter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. 

zugelassene Waren und Dienstleistungen nur in einem solchen Umfang 
führt, dass der Charakter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. 

(3) Der Inhaber eines Tabakfachgeschäftes darf, falls er die hiezu 
erforderlichen Berechtigungen besitzt, 

(3) 

 1. Postwertzeichen und Fahrscheine für öffentliche 
Verkehrsmittel und Parkscheine verkaufen, 

 

 2. eine Lotto- und Totoannahmestelle betreiben sowie 
Spielanteile von Lotterien und Tombolaspielen vertreiben, 

 

 3. Rauchrequisiten, Papier- und Schreibwaren, Galanteriewaren, 
Lederwaren, Reiseandenken, Zeitungen und Zeitschriften, 
Ansichts- und Spielkarten (Nebenartikel) verkaufen, 

 

wenn nach Art und Umfang dieser Tätigkeiten der Charakter eines 
Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. Die Monopolverwaltung GmbH 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten 
weitere Waren als Nebenartikel und bestimmte Dienstleistungen 
zulassen. 

Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesgremium der Tabaktrafikanten neben dem Vertrieb von 
Tabakerzeugnissen weitere Waren als Nebenartikel und bestimmte 
Dienstleistungen zulassen. Dies wird in einem für alle 
Tabakfachgeschäfte gültigen Nebenartikelkatalog festgelegt und bei 
Bedarf abgeändert. Abweichend von diesem Katalog kann die 
Monopolverwaltung GmbH im Einvernehmen mit dem jeweils 
zuständigen Landesgremium der Tabaktrafikanten für einzelne 
Tabaktrafiken oder Regionen befristete Erweiterungen vorsehen, 
soweit dies mit den Bestimmungen des BVergGKonz 2018, 
insbesondere dessen § 108, vereinbar ist. 

 (4) Andere Tabaktrafiken als Tabakfachgeschäfte gelten als 
Tabakverkaufsstellen. 

 (5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

  1. ein „Standort“: ein spezifisches Geschäftslokal, an dem 
Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen betrieben wird; 

  2. eine „Nachbesetzung“: die Vergabe einer Konzession zum 
Betrieb einer Tabaktrafik für einen Standort, an dem bereits 
bisher eine Tabaktrafik betrieben wurde; 

  3. eine „Neuerrichtung“: die Vergabe einer Konzession zum 
Betrieb einer Tabaktrafik für einen Standort, an dem bisher 
keine Tabaktrafik betrieben wurde; 

  4. eine „Schließung“: das Absehen von der Vergabe einer 
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weiteren Konzession für einen Standort, für den die 
Konzession beendet ist; 

  5. eine „Verlegung“: die Ersetzung eines Standorts zum Betrieb 
einer Tabaktrafik durch einen anderen Standort in der 
Umgebung, unabhängig davon, ob dies im Rahmen einer 
neuen Konzession oder Änderung einer bestehenden 
Konzession erfolgt. Die Beendigung oder Vergabe einer 
Konzession im Rahmen einer Verlegung gilt nicht als 
Neuerrichtung oder Schließung. 

 Betrieb von Tabaktrafiken 

 § 24. (1) Tabaktrafiken dürfen nur auf Grund einer aufrechten 
Konzession der Monopolverwaltung GmbH betrieben werden. 

 (2) In einem Tabakfachgeschäft dürfen andere Personen als der 
Tabaktrafikant keine gewerblichen Tätigkeiten ausüben. Die 
Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Landesgremium der Tabaktrafikanten Abweichungen zulassen. 

(4) Pro Bundesland können jeweils ein, in Wien maximal zwei 
Tabakfachgeschäfte, die als Schulungstrafik vorgesehen sind (§ 27 
Abs. 2 Z 2), eingerichtet werden. Diese sind im Bestellungsvertrag als 
„Tabakfachgeschäft zu Schulungszwecken“ zu bezeichnen und haben 
für Trafikbewerber Ausbildungsmaßnahmen anzubieten. 

(3) Pro Bundesland können jeweils ein, in Wien maximal zwei 
Tabakfachgeschäfte, die als Schulungstrafik vorgesehen sind, 
eingerichtet werden. Diese sind in der Ausschreibung als 
„Tabakfachgeschäft zu Schulungszwecken“ zu bezeichnen. Sie sind 
berechtigt und verpflichtet, im Auftrag der Monopolverwaltung GmbH 
Ausbildungsmaßnahmen anzubieten, die Kenntnisse für den Betrieb 
einer Tabaktrafik vermitteln. 

(5) Andere Tabaktrafiken als Tabakfachgeschäfte gelten als 
Tabakverkaufsstellen. 

 

 (4) Tabaktrafikanten sind bei der Abgabe von Tabakerzeugnissen 
und anderen Waren, für die ein gesetzliches Schutzalter vorgesehen ist, 
zur Altersverifikation verpflichtet, soweit das Erreichen des 
Schutzalters nicht offenkundig ist. Sofern der Zugang von 
Minderjährigen zu Automaten (§ 36 Abs. 8) nicht ausgeschlossen ist, 
sind Tabaktrafikanten dazu verpflichtet, diese mit einer technischen 
Vorrichtung zu versehen, die den Zugang von Minderjährigen 
verhindert. 
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Neuerrichtung und Verlegung von Tabaktrafiken Gebietsschutz 

§ 24. (1) Eine Tabaktrafik darf an einem Standort, an dem bisher 
noch kein solches Geschäft bestand, nur dann errichtet werden, wenn 
hiefür ein dringender Bedarf besteht und eine nicht zumutbare 
Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken ausgeschlossen 
erscheint. 

§ 25. (1) Die Neuerrichtung einer Tabaktrafik ist nur zulässig, 
wenn hiefür ein dringender Bedarf besteht und eine nicht zumutbare 
Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken ausgeschlossen 
erscheint. 

(2) Eine Tabaktrafik darf an einen anderen Standort innerhalb 
ihres Einzugsgebietes verlegt werden, wenn eine nicht zumutbare 
Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken ausgeschlossen 
erscheint. 

(2) Die Verlegung einer Tabaktrafik innerhalb ihres 
Einzugsgebietes ist nur zulässig, wenn eine nicht zumutbare 
Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken ausgeschlossen 
erscheint. 

(3) Vor der Zulassung einer Neuerrichtung, bei einer 
Standortverlegung vor der entsprechenden Änderung des 
Bestellungsvertrages, ist von der Monopolverwaltung GmbH ein 
Gutachten des Landesgremiums der Tabaktrafikanten einzuholen. 
Spricht sich das Landesgremium gegen die 

(3) Das Bereitstellen und Betreiben eines Automaten gemäß § 36 
Abs. 8 an einem anderen Standort als der zugehörigen Trafik im 
Rahmen des Konzessionsvertrags (§ 28) ist nur mit Genehmigung der 
Monopolverwaltung GmbH zulässig, wenn ein dringender Bedarf 
besteht und eine nicht zumutbare Schmälerung des Ertrages 
benachbarter Tabaktrafiken ausgeschlossen erscheint. 

Neuerrichtung oder die Standortverlegung aus, kann die 
Monopolverwaltung GmbH ein Gutachten des Neuerrichtungsbeirates 
einholen. Vor Abgabe des Gutachtens dieses Beirates darf die 
Neuerrichtung oder die Standortverlegung nicht vorgenommen werden. 

(4) Vor der Neuerrichtung oder Verlegung einer Tabaktrafik oder 
eines Automaten, der außerhalb des Standortes einer Tabaktrafik 
betrieben werden soll, hat die Monopolverwaltung GmbH das 
Landesgremium der Tabaktrafikanten anzuhören. 

Ausschreibung von Tabaktrafiken  

§ 25. (1) Der Bestellung eines Tabaktrafikanten hat eine 
Einladung zur Stellung von Anboten (Ausschreibung) vorauszugehen, 
sofern Abs. 6 oder 7 nicht anderes bestimmt. 

 

(2) Die Ausschreibung ist von der Monopolverwaltung GmbH 
durchzuführen. 

 

(3) Die Ausschreibung ist für die Dauer der Anbotsfrist bei der 
Monopolverwaltung GmbH (ihrer Außenstelle) und bei dem für den 
Standort der Tabaktrafik zuständigen Gemeindeamt für die Dauer der 
Anbotsfrist anzuschlagen. Sie ist außerdem mindestens in einer der im 
betreffenden Bundesland am meisten verbreiteten Tageszeitungen 
bekanntzumachen. Die Monopolverwaltung GmbH hat ferner das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 
auf dessen Verlangen die von ihm namhaft gemachten 
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Behindertenorganisationen sowie das zuständige Landesgremium der 
Tabaktrafikanten zu verständigen. 

(4) Für die Stellung von Anboten ist eine Frist von mindestens 
einem Monat gerechnet vom Tag des Anschlages der Ausschreibung an 
der Ankündigungstafel der Monopolverwaltung GmbH oder deren 
Außenstelle zu setzen. 

 

(5) In der Ausschreibung ist insbesondere anzugeben, ob die 
Tabaktrafik als Tabakfachgeschäft oder als Tabakverkaufsstelle zu 
führen ist und welcher Umsatz an Tabakerzeugnissen voraussichtlich 
erzielbar ist. Als Tabakfachgeschäfte sind nur solche Trafiken 
auszuschreiben, aus deren Erträgnissen voraussichtlich der 
Lebensunterhalt eines Trafikbewerbers bestritten werden kann. 

 

(6) Die Ausschreibung hat zu entfallen, wenn  

 1. die Bestellung eines Tabaktrafikanten gemäß § 32 Abs. 3 nur 
vorläufig erfolgen soll oder 

 

 2. ein Anspruch auf die Bestellung gemäß § 31 Abs. 1 besteht.  

(7) Die Ausschreibung kann entfallen, wenn  

 1. eine Tabaktrafik nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
betrieben werden soll, 

 

 2. für eine Tabaktrafik trotz zweimaliger Ausschreibung kein 
geeignetes Anbot gestellt wurde, 

 

 3. die Weiterführung einer Tabakverkaufsstelle an einem 
bestimmten Ort im Interesse der Nahversorgung mit 
Tabakerzeugnissen für erforderlich erachtet wird und sich ein 
Geschäftsnachfolger des früheren Tabaktrafikanten um diese 
Tabakverkaufsstelle bewirbt, 

 

 4. ein neuerrichtetes Tabakfachgeschäft besetzt werden soll und 
ein vorzugsberechtigter Bewerber (§ 29 Abs. 3) das 
ausschließliche Verfügungsrecht über das Lokal hat, 

 

 5. eine neuerrichtete Tabakverkaufsstelle besetzt werden soll,  

 6. die Weiterführung eines Tabakfachgeschäftes in einem 
bestimmten Geschäftslokal im Monopolinteresse für notwendig 
erachtet wird und dieses Geschäftslokal einem 
vorzugsberechtigten Bewerber (§ 29 Abs. 3) allein zur 
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Verfügung steht, 

 7. sich um ein zu besetzendes Tabakfachgeschäft vor der 
Ausschreibung ein Inhaber eines Tabakfachgeschäftes bewirbt 
und erklärt, daß im Falle der Annahme seines Anbotes der mit 
ihm abgeschlossene Bestellungsvertrag als gekündigt 
anzusehen ist oder 

 

 8. ein von der Monopolverwaltung GmbH als Schulungstrafik 
vorgesehenes Tabakfachgeschäft vergeben werden soll, sich 
eine der in § 27 Abs. 2 Z 2 angeführten Organisationen 
bewirbt und dieser das Geschäftslokal allein zur Verfügung 
steht. 

 

(8) Vor der Entscheidung, ob  

 1.  (5) Vor der Entscheidung, ob 

eine erledigte Tabaktrafik nicht oder  1. eine erledigte Tabaktrafik nicht, 

 2. ein erledigtes Tabakfachgeschäft als Tabakverkaufsstelle oder  2. ein erledigtes Tabakfachgeschäft als Tabakverkaufsstelle, 

 3. eine erledigte Tabakverkaufsstelle als Tabakfachgeschäft  3. eine erledigte Tabakverkaufsstelle als Tabakfachgeschäft 

nachbesetzt werden soll, hat die Monopolverwaltung GmbH das 
Landesgremium der Tabaktrafikanten anzuhören. 

ausgeschrieben und nachbesetzt werden soll, hat die 
Monopolverwaltung GmbH das Landesgremium der Tabaktrafikanten 
anzuhören. 

(9) Liegt für ein zu besetzendes Tabakfachgeschäft nach Ablauf 
der Anbotsfrist kein Anbot eines nach § 29 Abs. 3 vorzugsberechtigten 
Bewerbers vor, kann die Monopolverwaltung GmbH die erfolgte 
Ausschreibung widerrufen. 

 

Verpflichtung von Körperschaften des öffentlichen Rechts  

§ 26. Verfügt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder ein 
durch Gesetz eingerichteter Wirtschaftskörper über ein Geschäftslokal, 
in dem nach deren Willen ein Tabakfachgeschäft geführt werden soll, 
so ist dieses Geschäftslokal allen Bewerbern zu den gleichen 
Bedingungen anzubieten und dem von der Monopolverwaltung GmbH 
bestellten Bewerber zur Verfügung zu stellen, es sei denn, es sprechen 
wichtige, in der Person des Bewerbers gelegene Gründe gegen ihn. 

 

Ausschließungsgründe  

§ 27. (1) Das Anbot eines Bewerbers um eine Tabaktrafik ist nicht  
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zu berücksichtigen: 

 1. wenn der Bewerber die Staatsangehörigkeit einer 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993, samt 
Anpassungsprotokoll, BGBl. Nr. 910/1993, nicht besitzt und 
sich ein Staatsangehöriger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bewirbt, 
bei dem kein Ausschließungsgrund nach Z 2 bis 10 vorliegt; 

 

 2. wenn der Bewerber nicht voll geschäftsfähig ist;  

 3. wenn der Bewerber von einem Gericht zu einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von 
mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die 
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister (§ 6 des 
Tilgungsgesetzes 1972) unterliegt oder unterliegen würde und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der 
Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen 
Handlung oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des 
Handels mit Tabakerzeugnissen zu befürchten ist; dies gilt 
auch, wenn mit dem angeführten Ausschließungsgrund 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden; 

 

 4. wenn der Bewerber wegen Abgabenhinterziehung, 
Schmuggels, Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben, vorsätzlicher Abgabenhehlerei nach § 37 
Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, 
vorsätzlichen Eingriffs in ein staatliches Monopolrecht oder 
vorsätzlicher Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 des 
Finanzstrafgesetzes bestraft wurde, über ihn wegen eines 
solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 
800 Euro oder neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe 
verhängt wurde, die Bestrafung nicht getilgt ist und nach der 
Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit 
des Bestraften die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei der Ausübung des Handels mit Tabakerzeugnissen 
zu befürchten ist; dies gilt auch, wenn mit den angeführten 
Ausschließungsgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland 
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verwirklicht wurden; 

 5. wenn der Bewerber um ein Tabakfachgeschäft ein 
Tabaktrafikant oder eine Person ist, die mit einem 
Tabaktrafikanten im gemeinsamen Haushalt lebt, und nicht die 
Erklärung vorliegt, daß im Falle der Annahme des gestellten 
Anbotes der mit dem Tabaktrafikanten abgeschlossene 
Bestellungsvertrag als gekündigt anzusehen ist; 

 

 6. wenn der Bewerber kein zum Betrieb der Tabaktrafik 
geeignetes Lokal zur Verfügung hat; 

 

 7. wenn der Bewerber eine befriedigende Führung der 
Tabaktrafik nicht erwarten läßt; dies gilt insbesondere dann, 

 

 a) wenn über das Vermögen des Bewerbers bereits einmal der 
Konkurs eröffnet wurde oder der Antrag auf 
Konkurseröffnung mangels eines zur Deckung der Kosten 
des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden 
Vermögens abgewiesen wurde oder 

 

 b) bereits einmal ein Bestellungsvertrag dem Bewerber 
gekündigt wurde, oder 

 

 c) wenn der Bewerber nicht über die zur Aufnahme des 
Betriebes der Tabaktrafik erforderlichen Geldmittel verfügt, 
oder 

 

 d) wenn der Bewerber nicht über eine entsprechende 
Ausbildung oder berufliche Eignung verfügt; 

 

 8. wenn  

 a) der Bewerber oder  

 b) ein Angehöriger (§ 31 Abs. 2) des Bewerbers, mit welchem 
eine Haushaltsgemeinschaft besteht, oder 

 

 c) ein vom Bewerber rechtlich oder faktisch kontrolliertes 
Unternehmen 

 

den Großhandel mit Tabakerzeugnissen ausübt;  

 9. wenn der Bewerber um eine Tabakverkaufsstelle keine 
Berechtigung zur Ausübung eines der Gewerbeordnung 1994 
unterliegenden Gewerbes an dem vorgesehenen Standort der 
Tabaktrafik innehat; 
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 10. wenn die Bewerbung von den Ausschreibungsbedingungen 
abweicht. 

 

(2) Um ein Tabakfachgeschäft dürfen sich ausschließlich 
bewerben 

 

 1. natürliche Personen,  

 2. unter der Voraussetzung, dass die Führung dieses 
Tabakfachgeschäfts als Schulungstrafik für die Ausbildung von 
Tabaktrafikanten vorgesehen ist, Organisationen der 
Kriegsopfer oder Behinderten, die im Beirat gemäß § 10 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970, 
vertreten sind, sowie juristische Personen, die im 
Alleineigentum dieser Organisationen stehen. 

 

(3) Die im Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 angeführten Voraussetzungen 
dürfen auch nicht auf die zur Geschäftsführung befugten Personen 
zutreffen. 

 

(4) Ein Anbot, das von einem nicht voll geschäftsfähigen Bewerber 
(Abs. 1 Z 2) durch einen gesetzlichen Vertreter gestellt wird, kann mit 
Einverständnis der Besetzungskommission zugelassen werden, wenn 
ein Anspruch auf Bestellung nach § 31 Abs. 1 in Betracht kommt und 
der Bewerber ein leibliches Kind des bisherigen Tabaktrafikanten ist. 

 

(5) Im Fall des Abs. 1 Z 5 kann das Anbot mit Einverständnis der 
Besetzungskommission zugelassen werden. 

 

(6) Bei der Prüfung, ob der im Abs. 1 Z 6 bezeichnete Umstand 
vorliegt, ist das Landesgremium der Tabaktrafikanten anzuhören. 

 

(7) Ist ein gestelltes Anbot nicht zu berücksichtigen, hat dies die 
Monopolverwaltung GmbH dem Bewerber unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitzuteilen. 

 

Bewerbung um eine Tabaktrafik  

§ 28. (1) Der Bewerber um eine Tabaktrafik hat sein Ansuchen 
schriftlich bei der Monopolverwaltung GmbH einzubringen. 

 

(2) Der Bewerbung sind anzuschließen:  

 1. Urkunden, die dem Nachweis über Namen, Firma, Alter, 
Wohnung, Geschäftslokal, Gewerbeberechtigung, 
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Vorzugsrechte, Staatsangehörigkeit und das Vorliegen der 
sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen dienen; 

 2. eine Strafregisterbescheinigung, die nicht älter als sechs 
Monate sein darf; 

 

 3. falls eine juristische Person oder Personenvereinigung ein 
Ansuchen stellt, ein Auszug aus dem Firmenbuch, der nicht 
älter als sechs Monate sein darf. 

 

(3) Urkunden, die nicht in einer Amtssprache abgefaßt sind, sind 
in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. 

 

Vorzugsrechte  

§ 29. (1) Bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern sind die im 
Abs. 3 genannten Personen bevorzugt zu berücksichtigen. 

 

(2) Ein Vorzugsrecht besteht nicht, wenn nach dem Lebensalter 
des Bewerbers zum Zeitpunkt, in dem bestimmt wird, wer als 
Tabaktrafikant zu bestellen ist, der Zeitraum bis zur Erreichung des 
jeweils geltenden gesetzlichen Pensionsalters weniger als fünf Jahre 
beträgt. Als gesetzliches Pensionsalter gilt jenes Alter, ab dem bei 
Erfüllen der allgemeinen Voraussetzungen Anspruch auf eine 
Alterspension (§ 253 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 189/1955) besteht. 

 

(3) Vorzugsberechtigt sind:  

 1. Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises 
nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947; 

 

 2. Empfänger einer Beschädigtenrente nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, oder dem 
Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, wenn ihre 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vH gemindert ist; 

 

 3. Empfänger einer Witwen- oder Witwerrente oder Witwen- oder 
Witwerbeihilfe nach dem Opferfürsorgegesetz, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder dem 
Heeresversorgungsgesetz; 

 

 4. begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970. 
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Auswahl unter mehreren Bewerbern  

§ 30. (1) Bewerben sich um eine öffentlich ausgeschriebene 
Tabaktrafik sowohl vorzugsberechtigte aktive Inhaber eines 
Tabakfachgeschäftes, die ihre Tabaktrafik schon seit mindestens 5 
Jahren innehaben, als auch vorzugsberechtigte oder nicht 
vorzugsberechtigte Nichttrafikanten, so sind vorzugsberechtigte 
Tabakfachgeschäftsinhaber bevorzugt zu berücksichtigen. Unter 
mehreren vorzugsberechtigten Trafikanten sind die Auswahlkriterien 
der Abs. 2 bis 4 anzuwenden. 

 

(2) Für die Auswahl unter mehreren im § 29 Abs. 3 genannten 
Personen ist das Maß der Bedürftigkeit entscheidend. Dabei sind die 
besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles, insbesondere die Höhe 
der Einkommen der Bewerber und des weiteren ihre 
Familienverhältnisse, Unterhalts- und Sorgepflichten, die Art ihrer 
Behinderung und ihre Chancen zur Einkommenserzielung am freien 
Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. 

 

(3) Ist ein Tatbestand, der das Vorzugsrecht eines Bewerbers 
begründet, auf Grund gesetzlicher Vorschriften zugleich 
Anspruchsgrundlage für Geldleistungen, die von der Einkommensteuer 
befreit sind, so sind diese nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

 

(4) Unter gleich bedürftigen Vorzugsberechtigten sind Personen 
vorzuziehen, deren Erwerbsfähigkeit gemindert ist oder die eine 
Behinderung aufweisen. Unter diesen entscheidet der Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (Grad der Behinderung). Unter 
Bewerbern gleichen Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(Grad der Behinderung) gebührt blinden Personen der Vorzug. Die 
Auswahl unter Bewerbern, deren Erwerbsfähigkeit nicht oder in 
gleichem Grade gemindert ist beziehungsweise die nicht oder im 
gleichen Grade behindert sind, ist nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu treffen. 

 

(5) Die Auswahl unter nicht vorzugsberechtigten Bewerbern ist 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu treffen. 

 

(6) Bei einer Auswahl nach kaufmännischen Grundsätzen ist 
insbesondere auf die Erfordernisse der Nahversorgung, die Ausbildung 
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und berufliche Erfahrung der Bewerber und die Eignung der 
Geschäftslokale Bedacht zu nehmen. 

 Vergabe von Tabaktrafiken 

 § 26. (1) Die Auswahl von Tabaktrafikanten erfolgt nach den 
Bestimmungen des BVergGKonz 2018, wobei Auftraggeber im Sinne 
dieser Bestimmungen die Monopolverwaltung GmbH ist. 

 (2) Zur Erfüllung der sozialpolitischen Zielsetzung dürfen 
Konzessionen für den Betrieb von Tabakfachgeschäften grundsätzlich 
nur an voll geschäftsfähige Menschen mit Behinderungen gemäß § 2 
Z 7 vergeben werden, die in der Lage sind, das Tabakfachgeschäft 
während der gesamten Laufzeit persönlich, eigenverantwortlich und 
selbständig zu führen. 

 (3) Bei der Auswahl der Personen für den Betrieb von 
Tabakfachgeschäften sind jedenfalls folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

  1. Die einschlägige Berufserfahrung; 

  2. die soziale Bedürftigkeit unter angemessener Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Person, von Ehegatten 
und eingetragenen Partnern sowie von Unterhaltspflichten. 

 (4) Konzessionen für den Betrieb eines ausdrücklich als 
Schulungstrafik zu führenden Tabakfachgeschäfts dürfen abweichend 
zu Abs. 2 und 3 unter Berücksichtigung der sozialpolitischen 
Zielsetzungen auch mit anderen Wirtschaftsteilnehmern nach anderen 
Kriterien abgeschlossen werden. 

 (5) In sachlich begründeten Ausnahmefällen, insbesondere in 
Fällen, in denen eine Vergabe nur vorläufig oder für einen kurzen 
Zeitraum erfolgen soll, dürfen Konzessionsverträge abweichend von 
Abs. 2 und 3 abgeschlossen werden. 

Ansprüche der Angehörigen von Tabaktrafikanten Ausschließliche persönliche Rechte von in Tabakfachgeschäften 
mitarbeitenden Angehörigen von Tabaktrafikanten aus dem Kreis 

der Menschen mit Behinderung 

§ 31. (1) Hat der Inhaber eines Tabakfachgeschäftes den 
Bestellungsvertrag gekündigt, weil er 

§ 27. (1) Endet der Konzessionsvertrag eines Tabaktrafikanten, 
der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder danach dem Kreis der 
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Menschen mit Behinderungen gemäß § 2 Z 7 angehörte oder angehört, 
steht seinen Angehörigen bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
Abs. 2 ein persönliches, ausschließliches Recht zum Betrieb des 
Tabakfachgeschäfts dieses Tabaktrafikanten zu. In solchen Fällen darf 
die Monopolverwaltung GmbH den Standort weder schließen noch für 
diesen Standort eine Konzession an eine nicht anspruchsberechtigte 
Person vergeben, ausgenommen an betreffende Verlassenschaften. 

 (2) Der Anspruch für Angehörige besteht, sofern im Zeitpunkt der 
Beendigung des Konzessionsvertrages gemäß Abs. 1 alle folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

nach den für ihn geltenden Sozialversicherungsvorschriften die 
Voraussetzungen für einen Pensionsanspruch aus dem 
Versicherungsfall des Alters erfüllt oder infolge Krankheit oder 
Behinderung zur Führung seines Tabakfachgeschäftes unfähig 
geworden ist, oder ist der Inhaber eines Tabakfachgeschäftes 
verstorben, so ist für das frei gewordene Tabakfachgeschäft ein sich 
darum bewerbender Angehöriger des bisherigen Inhabers zum 
Tabaktrafikanten zu bestellen, wenn die in den Abs. 3 bis 10 
angeführten Voraussetzungen vorliegen und kein Ausschließungsgrund 
nach § 27 vorliegt. 

 1. der bisherige Tabaktrafikant erfüllt nach den für ihn geltenden 
Sozialversicherungsvorschriften die Voraussetzungen für einen 
Pensionsanspruch aus dem Versicherungsfall des Alters, ist 
infolge Krankheit oder Behinderung zur Führung seines 
Tabakfachgeschäftes unfähig geworden oder verstorben; 

(2) Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte, mit dem  2. es handelt sich bei dem Angehörigen 

die Haushaltsgemeinschaft besteht oder bis zum Tode des 
Tabaktrafikanten bestanden hat, Kinder und Enkelkinder. 

 a) um den Ehegatten, einen eingetragenen Partner oder einen 
Lebensgefährten, sofern jeweils die Haushaltsgemeinschaft 
mit dem bisherigen Tabaktrafikanten (im Falle von 
Lebensgefährten seit mindestens drei Jahren) besteht oder 
bis zum Tode des Tabaktrafikanten bestanden hat, 

Wahlkinder gelten nur dann als Angehörige, wenn der 
Bewilligungsbeschluß über die Wahlkindschaft bereits vor Aufnahme 
der Beschäftigung gemäß Abs. 3 vorlag. 

 b) ein Kind oder ein Enkelkind des bisherigen 
Tabaktrafikanten; Wahlkinder gelten nur dann als 
Angehörige, wenn der Bewilligungsbeschluss über die 
Wahlkindschaft bereits vor Aufnahme der Beschäftigung 
gemäß Z 4 vorlag; 

  3. der Angehörige ist voll geschäftsfähig; 

(3) Der Angehörige muß in dem Tabakfachgeschäft in den letzten 
sieben Jahren mindestens fünf Jahre zufriedenstellend vollbeschäftigt 
erwerbstätig gewesen sein. 

 4. der Angehörige muss in einem Tabakfachgeschäft des 
bisherigen Tabaktrafikanten (Abs. 2 Z 1) zufriedenstellend 
vollbeschäftigt erwerbstätig gewesen sein und entweder 
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Wird das Dienstverhältnis des Angehörigen durch einen oder mehrere 
Karenzurlaube nach der Geburt eines Kindes unterbrochen, werden 
diese Zeiten im Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten auf die 
erforderlichen Zeiten der vollbeschäftigten Erwerbstätigkeit 
angerechnet. 

 a) diese Erwerbstätigkeit in den letzten sieben Jahren 
mindestens fünf Jahre ausgeübt haben. Wird das 
Dienstverhältnis des Angehörigen durch einen oder mehrere 
Karenzurlaube nach der Geburt eines Kindes unterbrochen, 
werden diese Zeiten im Höchstausmaß von insgesamt zehn 
Monaten auf die erforderlichen Zeiten der vollbeschäftigten 
Erwerbstätigkeit angerechnet; oder 

  b) im Falle des Ablebens des Tabaktrafikanten besonders 
berücksichtigungswürdige Umstände für die Entstehung des 
Anspruchs aufweisen. Diese können in aufgrund des 
Lebensalters fehlenden alternativen Erwerbsmöglichkeiten 
oder in persönlichen Haftungen für Verbindlichkeiten aus 
der Trafikführung des verstorbenen Tabaktrafikanten 
bestehen. Die Monopolverwaltung GmbH hat von der 
Vergabekommission eine Stellungnahme zum Vorliegen 
dieses Rechtes einzuholen; 

(4) Für den Angehörigen muß eine wesentliche Erschwerung 
seiner Existenz zu besorgen sein, falls die Tabaktrafik nicht an ihn 
vergeben wird. Eine wesentliche Existenzerschwerung liegt vor, wenn 
der Angehörige, außer den Einkünften aus der Tabaktrafik, über keine 
eigenen Einkünfte oder nur über Einkünfte verfügt, die zur Bestreitung 
seines Unterhalts nicht ausreichen, und sein Unterhalt bisher ganz oder 
teilweise aus den Erträgnissen der Tabaktrafik oder seinem 
Einkommen aus der Erwerbstätigkeit in der Tabaktrafik bestritten 
wurde. 

 5. für den Angehörigen muss eine wesentliche Erschwerung 
seiner Existenz zu besorgen sein, falls die Tabaktrafik nicht an 
ihn vergeben wird. Eine wesentliche Existenzerschwerung 
liegt vor, wenn der Angehörige außer den Einkünften aus dem 
Tabakfachgeschäft über keine eigenen Einkünfte oder nur über 
Einkünfte verfügt, die zur Bestreitung seines Unterhalts nicht 
ausreichen, und sein Unterhalt bisher ganz oder teilweise aus 
den Erträgnissen des Tabakfachgeschäfts oder seinem 
Einkommen aus der Erwerbstätigkeit in dem 
Tabakfachgeschäft bestritten wurde. 

(5) Ein Anspruch auf die Bestellung besteht nicht, wenn nach dem 
Lebensalter des Angehörigen zum Zeitpunkt, in dem bestimmt wird, wer 
als Tabaktrafikant zu bestellen ist, der Zeitraum bis zur Erreichung des 
jeweils geltenden Pensionsalters weniger als fünf Jahre beträgt. Als 
gesetzliches Pensionsalter gilt jenes Alter, ab dem bei Erfüllen der 
allgemeinen Voraussetzungen Anspruch auf eine Alterspension (§ 253 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) besteht. 

(3) Die Aufnahme und allfällige Beendigung des 
Dienstverhältnisses sind der Monopolverwaltung GmbH unverzüglich 
anzuzeigen. Zeiten der Erwerbstätigkeit gemäß Abs. 2 Z 4 gelten erst 
ab Eingang der Meldung über die Aufnahme bei der Gesellschaft. 

(6) Von den Voraussetzungen des Abs. 3 kann mit Zustimmung der 
Besetzungskommission abgesehen werden, 
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 1. wenn der bisherige Inhaber Anspruch auf eine pflegebezogene 
Geldleistung nach gesetzlichen Vorschriften hat oder hatte und 
ihn der Angehörige in den letzten sieben Jahren während eines 
drei Jahre übersteigenden Zeitraumes überwiegend betreut 
hat, 

 

 2. wenn der Angehörige das 14., aber noch nicht das 24. 
Lebensjahr vollendet hat, 

 

 3. wenn auf Grund der Ertragslage des Tabakfachgeschäftes die 
Anstellung eines vollbeschäftigten Angestellten wirtschaftlich 
nicht vertretbar war; dies gilt jedoch nur hinsichtlich des 
Erfordernisses der Erwerbstätigkeit in Vollbeschäftigung, 
oder, 

 

 4. wenn im Falle des Ablebens des Trafikanten besonders 
berücksichtigungswürdige Umstände für eine Verleihung an 
einen in der Tabaktrafik bereits erwerbstätig gewesenen 
Angehörigen vorliegen. 

 

(7) Von den Voraussetzungen des Abs. 5 kann mit Zustimmung der 
Besetzungskommission abgesehen werden, wenn die Nichtverleihung 
der Tabaktrafik für den Angehörigen eine besondere soziale Härte 
wäre. 

 

(8) Zeiten der Erwerbstätigkeit gemäß Abs. 3 gelten nur dann, 
wenn die Aufnahme und allfällige Beendigung der Erwerbstätigkeit der 
Monopolverwaltung GmbH jeweils unverzüglich schriftlich angezeigt 
wurde. Diese Anzeige hat gemeinsam mit der Anmeldung 
(Änderungsmeldung bzw. Abmeldung) zur Sozialversicherung (§§ 33 ff. 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) im Wege der 
Sozialversicherungsträger und des Dachverbandes der 
Sozialversicherungsträger zu erfolgen. Der Hauptverband hat hiefür in 
den von ihm festzulegenden Datensätzen (§ 31 Abs. 4 Z 6, § 41 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) Vorsorge zu treffen und die 
bei ihm einlangenden Meldungen unverzüglich elektronisch an die 
Monopolverwaltung zu übermitteln. 

 

(9) Für die Auswahl unter mehreren anspruchsberechtigten 
Angehörigen ist das Maß der Bedürftigkeit entscheidend. Bei gleicher 
Bedürftigkeit ist der Ehegatte vor anderen Angehörigen zu 
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berücksichtigen. 

(10) Der Angehörige muß sich um das frei gewordene 
Tabakfachgeschäft binnen einem Monat nach dem Erlöschen des 
Bestellungsvertrages des bisherigen Tabaktrafikanten bei der 
Monopolverwaltung GmbH beworben haben. Die Tage des Postlaufes 
werden in diese Frist nicht eingerechnet. 

(4) Der Anspruch geht verloren, wenn der Angehörige 

  1. nicht innerhalb eines Monats nach Beendigung des 
Konzessionsvertrages gemäß Abs. 1 gegenüber der 
Monopolverwaltung GmbH schriftlich sein Interesse am 
Betrieb des Tabakfachgeschäfts erklärt – die Tage des 
Postlaufes werden in diese Frist nicht eingerechnet; 

  2. sich trotz Einladung durch die Monopolverwaltung GmbH an 
einem auf den Abschluss des Konzessionsvertrages gerichteten 
Verfahren nicht beteiligt; 

  

  

Besetzung von Tabaktrafiken  

§ 32. (1) Soweit in den Abs. 2 bis 4 sowie im § 33 Abs. 1 und 4 
nicht anderes festgelegt ist, bestimmt die Besetzungskommission (§ 20), 
wer als Tabaktrafikant zu bestellen ist. 

 

(2) Soll eine Tabaktrafik nur innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes betrieben werden, bestimmt die Monopolverwaltung GmbH 
nach Anhörung des Landesgremiums der Tabaktrafikanten, wer zum 
Tabaktrafikanten zu bestellen ist. 

 

(3) Soll eine Tabaktrafik vergeben werden, weil der mit dem 
bisherigen Inhaber abgeschlossene Bestellungsvertrag erloschen ist, 
kann die Monopolverwaltung GmbH für die Zeit bis zur endgültigen 
Bestellung eines Bewerbers, längstens jedoch für zwei Jahre, eine von 
ihr bestimmte Person vorläufig zum Tabaktrafikanten bestellen. Das 
Landesgremium der Tabaktrafikanten ist über Verlangen zu einer 
solchen Maßnahme anzuhören. 

 

(4) Ist die Besetzungskommission trotz ordnungsgemäßer 
Einberufung nicht beschlußfähig, so kann in diesen Fällen die 
Monopolverwaltung GmbH bestimmen, wer zum Tabaktrafikanten zu 
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bestellen ist. 

(5) Vom Beschluß der Besetzungskommission oder der 
Entscheidung der Monopolverwaltung GmbH, wer zum 
Tabaktrafikanten zu bestellen ist, hat die Monopolverwaltung GmbH 
alle Bewerber, deren Anbote nicht berücksichtigt wurden, unter 
Angabe der Gründe schriftlich zu verständigen. 

 

(6) Die Vergabe von Schulungstrafiken erfolgt durch die 
Besetzungskommission über Antrag der Monopolverwaltung GmbH für 
jeweils fünf Jahre. Bei zufriedenstellender Führung als Schulungstrafik 
sind Verlängerungen des Bestellungsvertrags um jeweils fünf Jahre 
zulässig. 

 

Endgültige Entscheidung durch die Monopolverwaltung GmbH  

§ 33. (1) Bewerber, deren Anbot durch die Besetzungskommission 
nicht berücksichtigt wurde, können binnen zwei Wochen nach Erhalt 
der im § 32 Abs. 5 bezeichneten Verständigung bei der 
Monopolverwaltung GmbH schriftlich beantragen, daß diese endgültig 
entscheiden solle, wer zum Tabaktrafikanten zu bestellen ist. Einen 
solchen Antrag kann auch das von der Monopolverwaltung GmbH 
namhaft gemachte Mitglied der Besetzungskommission stellen. Die 
Monopolverwaltung GmbH hat nur solche Anträge zu berücksichtigen, 
die eine Begründung enthalten, aus der hervorgeht, welche 
Einwendungen gegen den Beschluß der Besetzungskommission erhoben 
werden. 

 

(2) Wird ein begründeter Antrag nach Abs. 1 rechtzeitig gestellt, 
so hat eine Bestellung des von der Besetzungskommission bestimmten 
Bewerbers nicht zu erfolgen. Die Monopolverwaltung GmbH hat 
innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Tag des Einlangens des 
Antrages, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wurden mehrere 
Anträge gestellt, läuft die Frist vom Tag des Einlangens des letzten 
Antrages. Die Monopolverwaltung GmbH hat vor ihrer 
Beschlußfassung ein Gutachten der Besetzungsoberkommission (§ 21) 
einzuholen. 

 

(3) Die Entscheidung der Monopolverwaltung GmbH ist nach den 
Verhältnissen im Zeitpunkt ihrer Entscheidung zu treffen. 
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(4) Ist die Besetzungsoberkommission trotz ordnungsgemäßer 
Einberufung nicht beschlußfähig, so hat in diesen Fällen die 
Monopolverwaltung GmbH ohne Gutachten der 
Besetzungsoberkommission zu bestimmen, wer zum Tabaktrafikanten 
zu bestellen ist. 

 

(5) Die Monopolverwaltung GmbH hat alle Bewerber, deren 
Anbote zu behandeln waren, von der Entscheidung unter Angabe der 
Gründe schriftlich zu verständigen. 

 

Bestellungsvertrag  

§ 34. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat den gemäß § 32 oder 
§ 33 bestimmten Bewerber durch zivilrechtlichen Vertrag zum 
Tabaktrafikanten zu bestellen. 

 

(2) Der Bestellungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abzuschließen, 
es sei denn, es steht im Voraus fest, dass die Tabaktrafik nur innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes oder als Schulungstrafik (§ 27 Abs. 2 Z 2) 
betrieben werden soll. Voraussetzung für den Abschluss eines 
unbefristeten Bestellungsvertrages ist der Nachweis der erfolgreichen 
Absolvierung eines von der Monopolverwaltung GmbH und der 
Wirtschaftskammer Österreich angebotenen 
Tabakfachhändlerseminars. 

 

(3) Schließt der im Abs. 1 bezeichnete Bewerber den ihm 
angebotenen Bestellungsvertrag nicht binnen einem Monat ab, so gilt 
seine Bewerbung als zurückgenommen. Der Besetzungsfall ist der 
Besetzungskommission neuerlich zur Beschlußfassung vorzulegen. Dies 
gilt auch für den Fall, daß der Bewerber nicht fristgerecht das in der 
Entgeltordnung festgelegte Entgelt entrichtet. 

 

(4) Der Bestellungsvertrag hat jedenfalls zu enthalten:  

 1. den Standort der Tabaktrafik;  

 2. den Wirksamkeitsbeginn der Bestellung;  

 3. ob die Tabaktrafik als Tabakfachgeschäft oder als 
Tabakverkaufsstelle zu führen ist; 

 

 4. die Bewilligung des Betriebes von Tabakwarenautomaten an 
bestimmten Standorten außerhalb des Standortes der 
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Tabaktrafik; 

 5. welche Kündigungsfrist der Tabaktrafikant einzuhalten hat;  

 6. welche Öffnungszeiten ein Tabakfachgeschäft einzuhalten hat; 
die Monopolverwaltung GmbH hat die Öffnungszeiten nach 
Anhörung des Landesgremiums der Tabaktrafikanten 
festzulegen; 

 

 7. in Verbindung mit welchem Gewerbe eine Tabakverkaufsstelle 
zu führen ist. 

 

  3. schriftlich gegenüber der Gesellschaft erklärt, auf diesen 
Anspruch zu verzichten; 

  4. bereits Tabaktrafikant geworden ist, sein Konzessionsvertrag 
jedoch aufgrund einer Kündigung durch ihn oder infolge 
seines Verschuldens aufgelöst wird; oder 

  5. das gesetzliche Pensionsalter erreicht. 

 Konzessionsvertrag 

 § 28. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat der für den Betrieb 
einer Tabaktrafik ausgewählten Person eine von dieser 
gegenzuzeichnende Vertragsbestätigung auszustellen, in der die 
wesentlichen Vertragsinhalte des Konzessionsvertrages 
zusammengefasst werden. 

(5) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesgremium der Tabaktrafikanten 

(2) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten für Tabakfachgeschäfte 
Rahmenöffnungszeiten vorgeben. Vor einer von diesen 
Rahmenöffnungszeiten abweichenden Änderung der vorgegebenen 
Öffnungszeiten ist eine Stellungnahme des zuständigen 
Landesgremiums der Tabaktrafikanten einzuholen. Die Gesellschaft 
kann in sachlich begründeten Ausnahmefällen abweichende 
Regelungen für bestimmte Tabakfachgeschäfte festlegen. Die geltenden 
Öffnungszeiten sind jeweils im Konzessionsvertrag festzuhalten. 

Änderungen und Ergänzungen des Bestellungsvertrages durch 
Mitteilung an den Tabaktrafikanten verfügen, wenn diese im 
Monopolinteresse erforderlich sind und für den Tabaktrafikanten keine 
unzumutbare Belastung darstellen. 

(3) Die Monopolverwaltung GmbH kann unter Einhaltung der 
Vorgaben des § 108 BVergGKonz 2018 während der Laufzeit 
Änderungen an den Konzessionsverträgen vornehmen, soweit diese zur 
Verfolgung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und Ziele des 
Monopolwesens erforderlich sind. Soweit es sich nicht um geringfügige 
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Änderungen oder Maßnahmen im Sinne dieses Bundesgesetzes handelt 
und soweit die Änderungen nicht bereits im Konzessionsvertrag 
vorgesehen waren, ist die Zustimmung des Bundesgremiums der 
Tabaktrafikanten erforderlich. Die betroffenen Betreiber von 
Tabaktrafiken sind mindestens drei Monate vor der Wirksamkeit der 
Änderung schriftlich zu verständigen. 

Erlöschen und Kündigung des Bestellungsvertrages  

§ 35. (1) Der Bestellungsvertrag erlischt:  

 1. mit dem Tod des Tabaktrafikanten;  

 2. durch Verlust des Verfügungsrechts über das Geschäftslokal;  

 3. mit Wirksamkeit der Kündigung durch den Tabaktrafikanten; 
der Tabaktrafikant ist berechtigt, eine ausgesprochene 
Kündigung bis zur Ausschreibung oder, falls keine 
Ausschreibung stattfindet, bis zur Nachbesetzung der 
Tabaktrafik zurückzuziehen; 

 

 4. mit dem Erlöschen der Gewerbeberechtigung, in Verbindung 
mit der eine Tabakverkaufsstelle geführt wurde, oder einer 
Ruhendmeldung für eine solche Gewerbeberechtigung; 

 

 5. durch Fristablauf, wenn der Bestellungsvertrag nur auf eine 
bestimmte Zeit abgeschlossen war. 

 

(2) Der Bestellungsvertrag ist durch die Monopolverwaltung 
GmbH zu kündigen: 

 

 1. wenn nachträglich Umstände eintreten, die im Zeitpunkt der 
Bewerbung oder Bestellung des Tabaktrafikanten einen 
Ausschließungsgrund (§ 27) dargestellt hätten; 

 

 (4) Die Monopolverwaltung GmbH hat das Recht, den 
Konzessionsvertrag aufzulösen, sobald ein Tabakfachgeschäft nicht 
mehr persönlich, eigenverantwortlich oder selbständig geführt wird. 

 Sicherstellung der Einhaltung von Monopolbestimmungen 

 2. wenn der Tabaktrafikant gegen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder des Bestellungsvertrages verstößt; 

§ 29. (1) Verstößt ein Tabaktrafikant gegen die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder des Konzessionsvertrages oder setzen er 
oder die zur Geschäftsführung der Tabaktrafik berufenen Personen 
Handlungen, die gegen rechtliche Bestimmungen oder die guten Sitten 
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verstoßen oder geeignet sind, das Ansehen des Berufsstandes zu 
gefährden, ist die Monopolverwaltung GmbH berechtigt, eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen zu setzen: 

 3. wenn der Tabaktrafikant infolge schwerwiegender Verstöße 
gegen die im Zusammenhang mit der Führung der Tabaktrafik 
zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, 
insbesondere auch zur Wahrung des Ansehens des 
Berufsstandes, die für die Führung der Tabaktrafik 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt; 

 

 4. wenn der Tabaktrafikant die vorgeschriebenen Entgelte oder 
den Kaufpreis für die gelieferten Tabakerzeugnisse nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist bezahlt; 

 

 5. wenn der Tabaktrafikant seine Bestellung durch wissentlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichen hat; 

 

 6. wenn der Tabaktrafikant eine verhängte Geldbuße (Abs. 6) 
nicht innerhalb angemessener Frist bezahlt; 

 

 7. wenn die Tabaktrafik nicht als Schulungstrafik (§ 27 Abs. 2 
Z 2) geführt wird. 

 

(3) Die im Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Gründe gelten auch für die 
zur Geschäftsführung befugten Personen. 

 

(4) Der Kündigung hat eine schriftliche Verwarnung unter 
Androhung der Kündigung durch die Monopolverwaltung GmbH 
vorauszugehen. Die Monopolverwaltung GmbH kann gemeinsam mit 
dieser Verwarnung eine Geldbuße gemäß Abs. 6 verhängen. Die 
Monopolverwaltung GmbH kann weiters gemeinsam mit der 
Verwarnung eine verbindliche Nachschulung des Tabaktrafikanten auf 
dessen Kosten anordnen. Weist der Tabaktrafikant nicht innerhalb 
angemessener Zeit die erfolgreiche Absolvierung dieser Nachschulung 
nach, ist der Bestellungsvertrag zu kündigen. Inhalt und Umfang legt 
die Monopolverwaltung GmbH nach Anhörung des Landesgremiums 
der Tabaktrafikanten fest. 

 

(5) Die Monopolverwaltung GmbH hat vor der Kündigung des 
Bestellungsvertrages das Landesgremium der Tabaktrafikanten 
anzuhören. 
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  1. eine Verwarnung auszusprechen; 

  2. eine Geldbuße zu verhängen; 

  3. eine kostenpflichtige Nachschulung der Betroffenen 
anzuordnen; 

  4. den Kleinhandel oder die Verkaufstätigkeit einschränkende 
Maßnahmen zu verhängen. 

(6) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 
Landesgremium der Tabaktrafikanten anstelle einer Kündigung gemäß 
Abs. 2 Z 2, 3 oder 5 bei Vorliegen besonders 
berücksichtigungswürdiger Gründe eine Geldbuße in Höhe von 
höchstens zehn Prozent des durchschnittlichen Monatsumsatzes mit 
Tabakerzeugnissen der vorangehenden zwölf Monate verhängen. Die 
eingenommenen Bußgelder sind dem Solidaritäts- und Strukturfonds 
(§ 14a) zu überweisen. 

(2) Eine Geldbuße gemäß Abs. 1 Z 2 darf höchstens zehn Prozent 
des durchschnittlichen Monatsumsatzes mit Tabakerzeugnissen der 
vorangehenden zwölf Monate betragen. Die eingenommenen 
Bußgelder sind dem Solidaritäts- und Strukturfonds (§ 14a) zu 
überweisen. 

(7) Wenn über das Vermögen des Tabaktrafikanten der Konkurs 
eröffnet oder der Antrag auf Konkurseröffnung mangels eines zur 
Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, kann die 
Monopolverwaltung GmbH den Bestellungsvertrag kündigen. 

 

(8) Ein Bestellungsvertrag zur vorläufigen Führung einer 
Tabaktrafik (§ 32 Abs. 3) kann von der Monopolverwaltung GmbH 
ohne Angabe von Gründen und ohne Anhörung des Landesgremiums 
der Tabaktrafikanten und vom Tabaktrafikanten jederzeit gekündigt 
werden. 

 

(9) Sofern dies zur Erfüllung der der Monopolverwaltung GmbH 
übertragenen Aufgaben (§ 14) erforderlich ist, dürfen unbefristete 
Bestellungsverträge mit Inhabern von Tabakverkaufsstellen (§ 23 
Abs. 5), die nach dem 31. August 2019 abgeschlossen werden, 
zusätzlich zu den in Abs. 1 bis 4, 7 und 8 genannten Fällen durch die 
Monopolverwaltung GmbH gekündigt werden. Diese Kündigung ist 
frühestens nach Ablauf von fünf Jahren und unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zulässig. 

 

 (3) Umfang und Inhalt der gemäß Abs. 1 Z 3 zu absolvierenden 
Nachschulung sind von der Monopolverwaltung GmbH so festzulegen, 
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dass sie geeignet sind, das gesetzte Fehlverhalten zukünftig zu 
vermeiden. Dabei ist eine angemessene Frist für die Absolvierung der 
Nachschulung festzusetzen. 

 (4) Kommt es zu wiederholten Verstößen, wird eine verhängte 
Geldbuße nicht bezahlt oder die angeordnete Nachschulung nicht 
innerhalb der festgesetzten Zeit erfolgreich absolviert, so hat die 
Monopolverwaltung GmbH das Recht, den Konzessionsvertrag 
aufzulösen. 

 (5) Vor der Setzung einer Maßnahme gemäß Abs. 1 Z 2 oder 4 
oder einer Auflösung gemäß Abs. 4 hat die Monopolverwaltung GmbH 
eine Stellungnahme des Landesgremiums der Trafikanten einzuholen. 

Rechte und Pflichten des Tabaktrafikanten Rechte und Pflichten des Tabaktrafikanten 

§ 36. (1) Tabaktrafikanten haben ihre Tätigkeit so auszuüben, dass 
der durch § 24 gewährte Gebietsschutz und das Monopolinteresse an 
der Nahversorgung gewahrt bleiben. Sie haben stets das 
Standesansehen zu wahren. Bei der Sortimentsgestaltung der 
Tabakwaren ist auf ein ausgewogenes und den jeweiligen 
Erfordernissen der Nahversorgung entsprechendes Angebot an 
verschiedenen Tabakwaren zu achten. Jede Einflussnahme Dritter, die 
auf eine Nichtanwendung der angeführten Grundsätze abzielt, ist 
verboten. Insbesondere ist dem Tabaktrafikanten die Annahme von 
Geld oder geldwerten Vorteilen in diesem Zusammenhang verboten. 

§ 36. (1) Tabaktrafikanten haben ihre Tätigkeit so auszuüben, dass 
der durch § 25 gewährte Gebietsschutz und das Monopolinteresse an 
der Nahversorgung gewahrt bleiben. Sie haben stets das 
Standesansehen zu wahren. Bei der Sortimentsgestaltung der 
Tabakerzeugnisse ist auf ein ausgewogenes und den jeweiligen 
Erfordernissen der Nahversorgung entsprechendes Angebot an 
verschiedenen Tabakerzeugnissen zu achten. Jede Einflussnahme 
Dritter, die auf eine Nichtanwendung der angeführten Grundsätze 
abzielt, ist verboten. Insbesondere ist dem Tabaktrafikanten die 
Annahme von Geld oder geldwerten Vorteilen in diesem 
Zusammenhang verboten. 

(2) Tabaktrafikanten haben unter Beachtung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und des Bestellungsvertrages die Nachfrage 
nach Tabakerzeugnissen an ihrem Geschäftsstandort jeweils 
bestmöglich zu befriedigen. Der Vorrat an Tabakerzeugnissen hat stets 
zumindest der durchschnittlichen Verkaufsmenge dreier Geschäftstage 
zu entsprechen. 

(2) Tabaktrafikanten haben unter Beachtung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und des Konzessionsvertrages die Nachfrage 
nach Tabakerzeugnissen an ihrem Geschäftsstandort jeweils 
bestmöglich zu befriedigen. Der Vorrat an Tabakerzeugnissen hat stets 
zumindest der durchschnittlichen Verkaufsmenge dreier Geschäftstage 
zu entsprechen. 

(3) Die Berechtigung zum Handel mit Tabakerzeugnissen ist ein 
persönliches Recht des Tabaktrafikanten. Er hat die Tabaktrafik 
persönlich zu führen. 

(3) Die Berechtigung zum Handel mit Tabakerzeugnissen ist ein 
persönliches Recht des Tabaktrafikanten. Inhaber von 
Tabakfachgeschäften haben ihre Tabaktrafik persönlich zu führen. 

(4) Ist eine juristische Person oder eine Personenvereinigung 
Tabaktrafikant, so trifft die Pflicht zur persönlichen Führung die mit 

(4) Ist im Falle einer Tabakverkaufsstelle, einer Schulungstrafik, 
einer durch Verlassenschaften oder in Zusammenhang mit 
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der Geschäftsführung betraute natürliche Person. Diese ist der 
Monopolverwaltung GmbH als Verantwortlicher schriftlich 
anzuzeigen. Änderungen der Person des Verantwortlichen sind der 
Monopolverwaltung GmbH unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Insolvenzverfahren geführten Tabaktrafik eine juristische Person oder 
eine Personenvereinigung Tabaktrafikant, so ist die für den Standort 
verantwortliche natürliche Person für die Führung der Tabaktrafik 
verantwortlich. Diese verantwortliche Person hat die Einhaltung der 
beim Betrieb zu beachtenden Bestimmungen, insbesondere jener im 
Bereich des Jugendschutzes, sicherzustellen. Die verantwortliche 
Person ist der Monopolverwaltung GmbH schriftlich anzuzeigen. 
Änderungen dieser Person sind der Gesellschaft unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

(7) Tabaktrafikanten dürfen den Handel mit Tabakerzeugnissen 
nur in dem im Bestellungsvertrag angegebenen Geschäftslokal 
(Standort) ausüben. Das Aufsuchen zwecks Entgegennahme von 
Bestellungen außerhalb des Standortes, die Zustellung und der Versand 
von Tabakerzeugnissen sind verboten. Die Monopolverwaltung GmbH 
kann einen Verkauf von Tabakerzeugnissen außerhalb des Standortes 
für kurze Zeit bei Bedarf genehmigen. 

(7) Tabaktrafikanten dürfen den Handel mit Tabakerzeugnissen 
nur in dem im Konzessionsvertrag angegebenen Geschäftslokal 
(Standort) ausüben. Das Aufsuchen zwecks Entgegennahme von 
Bestellungen außerhalb des Standortes, die Zustellung und der Versand 
von Tabakerzeugnissen sind verboten. Die Monopolverwaltung GmbH 
kann einen Verkauf von Tabakerzeugnissen außerhalb des Standorts 
bei Bedarf unter Einhaltung der Vorgaben des § 108 BVergGKonz 
2018 genehmigen. 

(8) Tabaktrafikanten sind berechtigt, für den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen auch Automaten zu verwenden, die im 
Geschäftslokal oder an dessen Außenfront angebracht sind. Inhaber 
von Tabakfachgeschäften dürfen in diesen Automaten neben 
Tabakerzeugnissen auch andere im § 23 Abs. 3 genannte Waren oder 
Dienstleistungen verkaufen, solange nach Art und Umfang dieses 
Angebots der Charakter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt und 
insbesondere der Anteil der Tabakerzeugnisse im jeweiligen 
Automaten überwiegt. Das Bereitstellen und Betreiben von Automaten 
an anderen Standorten ist nur mit Bewilligung der Monopolverwaltung 
GmbH gestattet; § 24 gilt sinngemäß. Der Bestellungsvertrag ist auf 
den Standort des Automaten zu erweitern. Für das Bereitstellen und 
Betreiben von Automaten gilt § 36 Abs. 1 sinngemäß. 

(8) Tabaktrafikanten sind berechtigt, für den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen auch Automaten zu verwenden, die im 
Geschäftslokal oder an dessen Außenfront angebracht sind. Inhaber 
von Tabakfachgeschäften dürfen in diesen Automaten neben 
Tabakerzeugnissen auch andere im § 23 Abs. 3 genannte Waren oder 
Dienstleistungen verkaufen, solange nach Art und Umfang dieses 
Angebots der Charakter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt und 
insbesondere der Anteil der Tabakerzeugnisse im jeweiligen 
Automaten überwiegt. Für das Bereitstellen und Betreiben von 
Automaten gilt § 36 Abs. 1 sinngemäß. 

(9) Tabaktrafikanten dürfen Tabakerzeugnisse nur von 
Großhändlern zu den Lieferpreisen gemäß § 8 Abs. 5 beziehen. Dies 
gilt nicht 

(9) Tabaktrafikanten dürfen Tabakerzeugnisse nur zu den 
Lieferpreisen gemäß § 8 Abs. 5 aus den folgenden Herkunftsquellen 
beziehen: 

  1. von Großhändlern; 
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im Fall einer Geschäftsnachfolge für vom vorigen Geschäftsinhaber 
bezogene Tabakerzeugnisse 

 2. im Fall einer Geschäftsnachfolge vom vorigen 
Geschäftsinhaber; 

. Der Handel mit anderen Tabakerzeugnissen ist verboten. Der 
wissentliche Verkauf von Tabakerzeugnissen an Wiederverkäufer, 
ausgenommen in den Fällen des § 40, ist verboten. 

 3. von einem anderen Tabaktrafikanten mit gleicher Trafikart, 
anlässlich und in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 
der Aufgabe von dessen Betrieb. Der Handel mit anderen 
Tabakerzeugnissen ist verboten. Der wissentliche Verkauf von 
Tabakerzeugnissen an Wiederverkäufer, ausgenommen in den 
Fällen des § 40, ist verboten. 

(10) bis (12) ... (10) bis (12) ... 

(13) Inhaber von Tabakfachgeschäften dürfen keine direkten oder 
indirekten Vorteile gewähren. Dies gilt nicht für den Verkauf von 
Nebenartikeln (§ 23 Abs. 3 Z 3), wobei Rauchrequisiten keinesfalls 
unentgeltlich abgegeben werden dürfen. 

(13) Inhaber von Tabakfachgeschäften dürfen keine direkten oder 
indirekten Vorteile gewähren. Dies gilt nicht für den Verkauf von 
Nebenartikeln, wobei Rauchrequisiten keinesfalls unentgeltlich 
abgegeben werden dürfen. 

(14) bis (16) ... (14) bis (16) ... 

Ausstattung des Trafiklokals Ausstattung des Trafiklokals 

§ 37. (1) Das Geschäftslokal, in dem der Handel mit 
Tabakerzeugnissen ausgeübt wird, hat den Grundsätzen einer 
zeitgemäßen Kundenbedienung zu entsprechen. Es muß von einer 
öffentlichen Verkehrsfläche aus zugänglich sein. 

§ 37. (1) Das Geschäftslokal, in dem der Handel mit 
Tabakerzeugnissen ausgeübt wird, hat den Grundsätzen einer 
zeitgemäßen Kundenbedienung zu entsprechen. 

(2) Das Lokal ist von außen mit der Aufschrift „Tabak“ oder 
„Tabaktrafik“ zu versehen; ferner sind die als Kennzeichnung von 
Tabaktrafiken allgemein verwendeten und vom Bundesgremium der 
Tabaktrafikanten anerkannten Zeichen anzubringen. 

(2) Das Lokal ist von außen mit der Aufschrift „Tabak“, „Trafik“ 
oder „Tabaktrafik“ zu versehen; ferner sind die als Kennzeichnung für 
Tabaktrafiken allgemein verwendeten und vom Bundesgremium der 
Tabaktrafikanten und der Monopolverwaltung GmbH anerkannten 
Zeichen anzubringen. 

(3) Der Tabaktrafikant hat seinen Namen oder seine Firma am 
Geschäftslokal von außen ersichtlich zu machen. Auf Automaten 
außerhalb des Geschäftsstandortes sind neben dem Namen oder der 
Firma auch die Geschäftsadresse und die Fernsprechnummer des 
Tabaktrafikanten ersichtlich zu machen. 

(3) Der Tabaktrafikant hat die von der Gesellschaft vorgegebene 
und von dieser zur Verfügung gestellte Plakette mit seinem Namen, 
seiner Firma und mit einer von der Gesellschaft vergebenen 
Identifikationsnummer für den Standort von außen ersichtlich am Lokal 
anzubringen. Auf Automaten außerhalb des Geschäftsstandortes sind 
der Name oder die Firma sowie die Geschäftsadresse und die 
Telefonnummer des Tabaktrafikanten ersichtlich zu machen. 

(4) In einem Tabakfachgeschäft dürfen andere Personen als der 
Tabaktrafikant keine gewerblichen Tätigkeiten ausüben. 
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(5) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit 
dem Landesgremium der Tabaktrafikanten Abweichungen von den 
Absätzen 1 bis 4 zulassen. 

(4) Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit 
dem Landesgremium der Tabaktrafikanten Abweichungen von den 
Absätzen 1 bis 3 zulassen. 

Handelsspanne Handelsspanne 

§ 38. (1) bis (4) … § 38. (1) bis (4) … 

(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als 
95% jener Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis 
nach § 4 Abs. 4 des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. Die 
Handelsspanne bei Feinschnitt darf nicht niedriger sein als 95% jener 
Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 
Abs. 5 des Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. Die Handelsspanne bei 
Tabak zum Erhitzen darf nicht niedriger sein als 95 % jener Spanne, 
die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 6 des 
Tabaksteuergesetzes 1995 ergibt. 

(5) Die Handelsspanne bei Zigaretten darf nicht niedriger sein als 
95% jener Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis 
nach § 4 Abs. 4 des Tabaksteuergesetzes 2022 ergibt. Die 
Handelsspanne bei Feinschnitt darf nicht niedriger sein als 95% jener 
Spanne, die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 
Abs. 5 des Tabaksteuergesetzes 2022 ergibt. Die Handelsspanne bei 
Tabak zum Erhitzen darf nicht niedriger sein als 95 % jener Spanne, 
die sich bei dem gewichteten Durchschnittspreis nach § 4 Abs. 6 des 
Tabaksteuergesetzes 2022 ergibt. 

(6) Folgt aus der erstmaligen Ermittlung oder einer Änderung des 
gewichteten Durchschnittspreises nach § 4 Abs. 7 des 
Tabaksteuergesetzes 1995 eine Änderung der Mindesthandelsspanne, 
so gilt die neue Mindesthandelsspanne jeweils ab dem 1. April des 
laufenden Kalenderjahres. 

(6) Folgt aus der erstmaligen Ermittlung oder einer Änderung des 
gewichteten Durchschnittspreises nach § 4 Abs. 7 des 
Tabaksteuergesetzes 2022 eine Änderung der Mindesthandelsspanne, 
so gilt die neue Mindesthandelsspanne jeweils ab dem 1. April des 
laufenden Kalenderjahres. 

(7) ... (7) ... 

Werbung durch Tabaktrafikanten Werbung durch Tabaktrafikanten 

§ 39. (1) Tabaktrafikanten ist die Werbung für Tabakerzeugnisse, 
soweit in anderen Bundesgesetzen nicht anderes bestimmt ist, an der 
Außenseite des Trafiklokales und im Trafiklokal gestattet. 

§ 39. (1) Tabaktrafikanten ist die Werbung für Tabakerzeugnisse, 
soweit in anderen Bundesgesetzen nicht anderes bestimmt ist, 
ausschließlich an der Außenseite des Trafiklokals, im Trafiklokal und 
an Tabakwarenautomaten gestattet. 

(2) ... (2) ... 

(3) Inhabern von Tabakverkaufsstellen ist jede andere Form der 
Werbung für Tabakerzeugnisse und für ihr Unternehmen, soweit sie 
den Verkauf von Tabakerzeugnissen betrifft, untersagt. 

(3) Inhabern von Tabakverkaufsstellen ist jede andere Form der 
Werbung für ihr Unternehmen, soweit sie den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen betrifft, untersagt. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 42. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
des § 5 Abs. 3, soweit sie nicht Finanzvergehen nach §§ 44 oder 46 des 

§ 42. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
des § 5 Abs. 1, soweit sie nicht Finanzvergehen nach §§ 44 oder 46 des 
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Finanzstrafgesetzes darstellen, und vorsätzliche Zuwiderhandlungen 
gegen die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 7, 11, 36 Abs. 11 und 14 und 
§ 40 sind Finanzordnungswidrigkeiten und nach § 51 Abs. 2 des 
Finanzstrafgesetzes zu bestrafen. 

Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958 darstellen, und vorsätzliche 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 7, 11, 36 
Abs. 11 und 14 und § 40 sind Finanzordnungswidrigkeiten und nach 
§ 51 Abs. 2 des Finanzstrafgesetzes zu bestrafen. 

5. Übergangs- und Schlußbestimmungen 5. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 43. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 43. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen 
anderer Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, 
sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

 (2) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische 
Bedeutung. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der 
jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden. 

§ 44. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. § 44. 

§ 45. (1) Das Tabakmonopolgesetz 1968, BGBl. Nr. 38, zuletzt 
geändert durch BGBl. Nr. 517/1995, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1995 außer Kraft. Auf vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
begangene Zuwiderhandlungen nach § 38 des 
Tabakmonopolgesetzes 1968 ist diese Strafbestimmung weiterhin 
anzuwenden. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

§ 46.  1. hinsichtlich des § 6 Abs. 1 Z 3 der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Wirtschaft; 

  2. hinsichtlich des § 12 der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Justiz; 

  3. hinsichtlich des § 13 Abs. 1 letzter Satz die Bundesministerin 
für Justiz; 

  4. hinsichtlich des § 2 Z 7, § 14 Abs. 1 letzter Halbsatz, § 18 
Abs. 2 Z 1, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2 und 3, § 26 Abs. 2 und § 27 
Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, soweit dessen Wirkungsbereich betroffen 
ist; 

  5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 
Finanzen. 
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(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zwischen 
Tabaktrafikanten und der Austria Tabakwerke AG 
(Monopolverwaltungsstelle) abgeschlossenen Bestellungsverträge 
einschließlich allfälliger Ergänzungen, ferner Verfügungen der 
Monopolverwaltungsstellen, insbesondere über die Öffnungszeiten, 
sowie die Bewilligung der Verwendung von Automaten außerhalb des 
Geschäftslokales behalten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
ihre Gültigkeit. An die Stelle der Austria Tabakwerke AG 
(Monopolverwaltungsstelle) tritt die Monopolverwaltung GmbH. In 
diesen Bestellungsverträgen oder in den allgemeinen 
Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmungen, die mit diesem 
Bundesgesetz im Widerspruch stehen, sind nicht mehr anzuwenden. 

§ 45. (1) Die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 830/1995 zwischen Tabaktrafikanten und der Austria Tabakwerke 
AG (Monopolverwaltungsstelle) abgeschlossenen Bestellungsverträge 
einschließlich allfälliger Ergänzungen, ferner Verfügungen der 
Monopolverwaltungsstellen, insbesondere über die Öffnungszeiten, 
sowie die Bewilligung der Verwendung von Automaten außerhalb des 
Geschäftslokales behalten ihre Gültigkeit. An die Stelle der Austria 
Tabakwerke AG (Monopolverwaltungsstelle) tritt die 
Monopolverwaltung GmbH. In diesen Bestellungsverträgen oder in den 
allgemeinen Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmungen, die mit 
diesem Bundesgesetz im Widerspruch stehen, sind nicht mehr 
anzuwenden. 

(2) Bis zur Aufnahme der Tätigkeit der Monopolverwaltung 
GmbH sind ihre Aufgaben vorläufig von der Austria Tabakwerke AG 
wahrzunehmen. 

(2) Verträge nach Abs. 1 und die von der Monopolverwaltung 
GmbH 

(3) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes einer Besetzungskommission gemäß § 28 
Tabakmonopolgesetz 1968 angehören, sind Mitglieder der 
Besetzungskommission (§ 20) für jenes Bundesland, für welches sie 
bisher tätig waren, solange an ihrer Stelle kein anderer Vertreter 
namhaft gemacht wird. Dies gilt sinngemäß für Personen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes dem 
Besetzungsbeirat gemäß § 32 Abs. 3 Tabakmonopolgesetz 1968 
angehören, sie gelten als Mitglieder der Besetzungsoberkommission 
(§ 21). 

nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes vor der Fassung BGBl. I Nr. xx/2023 abgeschlossenen 
Bestellungsverträge gelten als Konzessionsverträge nach § 28. In 
diesen Bestellungsverträgen oder in den allgemeinen 
Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmungen, die mit diesem 
Bundesgesetz im Widerspruch stehen, sind nicht mehr anzuwenden. 

(4) Juristische Personen, die zum Tabakwarenkleinhandel auf 
Grundlage des § 4 Abs. 3 des Tabakmonopolgesetzes 1968 berechtigt 
waren, dürfen den Kleinhandel in Form von Tabakfachgeschäften mit 
der bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gegebenen Anzahl von 
Standorten bis zum 31. Dezember 1997 weiter führen. Für den Betrieb 
solcher Geschäfte gilt § 36 sinngemäß. 

 

(5) § 46. (1) Der Entfall von § 1 Abs. 3 und 4, der §§ 30 bis 35 und 
38a sowie der §§ 47 bis 47l, § 1 Abs. 2 Z 1, die §§ 2 und 4, jeweils samt 
Überschrift, § 5 Abs. 1 bis 4, § 6, § 10 Abs. 2 und 3, § 14 Abs. 1, 2 und 
7, § 14a Abs. 1, 2 und 6 bis 8, § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 3 bis 5, § 17, § 18 
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Abs. 2 und 3, §§ 19 bis 29, jeweils samt Überschrift, § 36 Abs. 1 bis 4 
und Abs. 7 bis 9 sowie 13, § 37, § 38 Abs. 5 und 6, § 39 Abs. 1 und 3, 
§§ 42 bis 45, sowie die Neubezeichnung des § 47, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit dem der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft. 

 (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes dürfen auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

Angehörige im Sinne des § 26 des Tabakmonopolgesetzes 1968, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der 
Tabaktrafik des Tabaktrafikanten als Beschäftigte angemeldet sind, 
erfüllen die Voraussetzungen des § 31 dieses Bundesgesetzes bis zum 
31. Dezember 1996. 

(3) Für Angehörige nach § 27 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 (ausgenommen Lebensgefährten) 
von Tabaktrafikanten, die die Anforderungen nach 

(6) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Sie dürfen jedoch frühestens zu dem im § 44 bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

 

Vollziehung  

§ 47. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:  

 1. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 Z 3 der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten; 

 

 2. hinsichtlich des § 12 der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz; 

 

 3. hinsichtlich des § 13 Abs. 1 letzter Satz der Bundesminister für 
Justiz; 

 

 4. hinsichtlich des § 20 Abs. 2 bis 4, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 1 und 
§ 29 Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, soweit dessen Wirkungsbereich betroffen 
ist; 

 

 5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 
Finanzen. 

 

§ 47a. (1) § 40 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 142/2000 tritt am 1. Jänner 2001 in Kraft. § 8 Abs. 4 und § 27 
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Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 
treten am 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 8 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 142/2000 ist auf Fälle anzuwenden, in denen die Zustellung nach 
dem 31. Dezember 2001 erfolgt. § 27 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 ist auf Fälle anzuwenden, in 
denen die Verhängung der Geldstrafe nach dem 31. Dezember 2001 
erfolgt. 

§ 27 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 erfüllt haben, gilt die Anforderung nach § 27 Abs. 1 erster 
Satz auch dann erfüllt, wenn der Angehörige die Voraussetzungen nach 
§ 27 Abs. 2 Z 3 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 erfüllt und 

§ 47b. Die §§ 6 Abs. 2 Z 3, 24 Abs. 3, 38 Abs. 5 und 40 Abs. 1 in 
der Fasssung des BGBl. I Nr. 71/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in 
Kraft. 

 

§ 47c. § 8 Abs. 5, zweiter Satz, § 14a, § 36 Abs. 10 und § 38a, 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2007, 
treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

 

§ 47d. § 38 Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in 
Kraft. 

 

§ 47e. § 9 Abs. 1 erster Satz sowie § 38 Abs. 5 und 6 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

 

§ 47f. § 38 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 112/2012, tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 

§ 47g. (1) § 1 Abs. 1, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 105/2014, treten mit 1. Oktober 2015 in Kraft. § 7 Abs. 5, § 8 
Abs. 1, 4 und 8, § 9 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1, 3 und 4, sowie § 14a 
Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 105/2014, treten mit 1. April 2015 in Kraft. § 38a Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014, tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2014 in Kraft. 

 

(2) § 8 Abs. 1 und 8, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 105/2014, sind auf Fälle anzuwenden, in denen der 
Bestellungseingang nach dem 31. März 2015 erfolgt. § 8 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014 ist auf Fälle 
anzuwenden, in denen die Zustellung nach dem 31. März 2015 erfolgt. 
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§ 47h. (1) § 1 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 117/2016, tritt mit 20. Mai 2017 in Kraft. 

 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz die Bezeichnung 
„Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ oder „Bundesminister 
für Arbeit und Soziales“ in der jeweiligen Endungsform enthalten ist, 
tritt an deren Stelle die Bezeichnung „Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz“ bzw. „Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz“ in der jeweils grammatikalisch 
richtigen Form. 

 

§ 47i. § 38 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 90/2017 tritt mit 1. August 2017 in Kraft. 

 

§ 47j. § 9 Abs. 1 zweiter Satz, § 11 Abs. 1, § 38 Abs. 3 Z 4a und 
Abs. 4 Z 4a und § 38 Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2019, treten mit 1. April 
2019 in Kraft. 

 

§ 47k. § 20 Abs. 2 Z 1, § 22 Abs. 4 und § 41 Abs. 1, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, treten mit 
1. Juli 2020 in Kraft. 

 1. in den 42 Monaten vor dem 24. August 2021 mindestens 30 
Monate als mittätig gemeldet war (§ 31 Abs. 8 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, wobei im Falle des 
Vorliegens einer Anmeldung zur Sozialversicherung nach 
dieser Bestimmung auf eine Anzeige an die 
Monopolverwaltung GmbH verzichtet werden kann) und 
seitdem weiter mittätig war, oder 

  2. vor dem 24. August 1971 geboren wurde und am 24. August 
2021 als mittätig gemeldet war (§ 31 Abs. 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, wobei im Falle des 
Vorliegens einer Anmeldung zur Sozialversicherung nach 
dieser Bestimmung auf eine Anzeige an die 
Monopolverwaltung GmbH verzichtet werden kann) und 
seitdem weiter mittätig war. 

§ 47l. (1) § 14a Abs. 2, § 16 Abs. 5, § 30, § 35 Abs. 6 und 9, 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2019, 
treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

 

(2) § 38 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 103/2019 tritt mit 1. April 2020 in Kraft. 
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§ 47m. Der Titel und § 38 Abs. 7 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2023, BGBl. I Nr. 185/2022, treten mit 
1. April 2023 in Kraft. 

§ 47. Der Titel und § 38 Abs. 7 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2023, BGBl. I Nr. 185/2022, treten mit 
1. April 2023 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Erdgasabgabegesetzes 

Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet 

§ 1. (1) Der Erdgasabgabe unterliegen § 1. (1) Der Erdgasabgabe unterliegen 

 1. Die Lieferung von Erdgas im Steuergebiet, ausgenommen an 
Erdgasunternehmen im Sinne des § 6 Z 13 des 
Gaswirtschaftsgesetzes (GWG) und an sonstige 
Wiederverkäufer, soweit das Erdgas zur Weiterlieferung 
bestimmt ist. 

 1. Die Lieferung von Erdgas im Steuergebiet, ausgenommen an 
Erdgasunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 16 des 
Gaswirtschaftsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 107/2011 
(GWG 2011), und an sonstige Wiederverkäufer, soweit das 
Erdgas zur Weiterlieferung bestimmt ist. 

 2. …  2. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Steuergegenstand Steuergegenstand 

§ 2. (1) Erdgas im Sinne dieses Bundesgesetzes sind § 2. (1) Erdgas im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. …  1. … 

 2. Biogas (ausgenommen Waren der Unterposition 2711 19 00 
der Kombinierten Nomenklatur), 

 

 3.   2. „erneuerbares Gas“ nach § 7 Abs. 1 Z 16b GWG 2011, 

  3. „gasförmige erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen 
Ursprungs“ nach § 2 Z 17 der Kraftstoffverordnung 2012, 
BGBl. II Nr. 398/2012 in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 452/2022 (Kraftstoffverordnung 2012), 

Wasserstoff.  4. Wasserstoff, soweit nicht in Z 2 und 3 erfasst. 

(2) Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
die Warennomenklatur nach Art. 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 (ABl. EG Nr. L 256 S 1) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(2) Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
die Warennomenklatur nach Art. 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie 
den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. Nr. L 256 vom 07.09.1987 S. 1, in der 
Fassung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925 
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zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87, ABl. 
Nr. L 282 vom 31.10.2017 S. 1 und die dazu erlassenen 
Rechtsvorschriften. 

 (3) Werden den Steuergegenstand bestimmende 
Untergliederungen der Kombinierten Nomenklatur geändert, ohne dass 
dies Auswirkungen auf den Steuergegenstand hat, beispielsweise durch 
Einführung zusätzlicher Untergliederungen, oder im Falle einer 
Entscheidung über Aktualisierungen von Positionen der Kombinierten 
Nomenklatur nach Artikel 2 Abs. 5 der Richtlinie 2003/96/EG zur 
Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. 
Nr. L 283 vom 31.10.2003 S. 51), so hat der Bundesminister für 
Finanzen die dadurch bewirkten Änderungen der Bezeichnung des 
Steuergegenstandes durch Aufnahme in den Gebrauchszolltarif (§ 51 
Abs. 1 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994) in 
Wirksamkeit zu setzen. Der Gebrauchszolltarif ist insoweit verbindlich. 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 

(2) Die Steuerbefreiung erfolgt im Wege einer Vergütung an 
denjenigen, der das Erdgas verwendet für 

(2) Eine Steuerbefreiung im Wege einer Vergütung kann in 
Anspruch nehmen, wer 

 1. Erdgas, das nicht als Treibstoff oder zur Herstellung von 
Treibstoffen und nicht zum Verheizen oder zur Herstellung 
einer Ware zum Verheizen verwendet wird, 

 1. nachweislich versteuertes Erdgas zu anderen Zwecken als zur 
Verwendung als Treibstoff oder zur Herstellung von 
Treibstoffen oder zum Verheizen oder zur Herstellung einer 
Ware zum Verheizen verwendet, 

 2. Erdgas, soweit es zur Erzeugung von elektrischer Energie 
verwendet wird, 

 2. nachweislich versteuertes Erdgas zur Erzeugung von 
elektrischer Energie verwendet, 

 3. nachweislich die Nachhaltigkeitskriterien der 
Kraftstoffverordnung 2012, BGBl. II Nr. 398/2012 oder 
sonstiger Normen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, ABl. Nr. L 328 vom 21.12.2018, S. 82 

 3. nachweislich versteuerten 

 a) erfüllendes Biogas nach § 2 Abs. 1 Z 2,  

 b) erfüllender, ausschließlich aus erneuerbaren 
Energieträgern hergestellter Wasserstoff, 
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 c) erfüllendes synthetisches Gas, das aus erneuerbarem 
Wasserstoff hergestellt wurde, 

 

unvermischt oder soweit diese Erdgas beigemischt werden,  

 4. Wasserstoff, der weder als Treibstoff noch zur Herstellung von 
Treibstoffen verwendet wird. 

Wasserstoff zu anderen Zwecken als zur Verwendung als 
Treibstoff oder zur Herstellung von Treibstoffen verwendet. 

Für das Vergütungsverfahren sind die Regelungen des 
Energieabgabenvergütungsgesetzes sinngemäß anzuwenden, wobei die 
Vergütung auch monatlich erfolgen kann. Der Bundesminister für 
Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus das Verfahren zum 
Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien nach Abs. 2 Z 3 
näher zu regeln und erforderlichenfalls einen Gleichklang mit 
Umweltvorschriften, insbesondere Normen zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2018/2001, herzustellen. 

 

 (3) Eine Steuerbefreiung im Wege einer Erstattung oder 
Vergütung kann weiters in Anspruch genommen werden für die 
Lieferung nach § 1 Abs. 1 Z 1 oder in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 2 den 
Verbrauch von 

  1. erneuerbarem Gas nach § 2 Abs. 1 Z 2, einschließlich 
erneuerbarem Wasserstoff nach § 7 Abs. 1 Z 16a GWG, 

  2. gasförmigen erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen 
Ursprungs nach § 2 Abs. 1 Z 3 

 unvermischt oder soweit diese Erdgas nach § 2 Abs. 1 Z 1 beigemischt 
werden, vorausgesetzt diese erfüllen nachweislich Nachhaltigkeits- 
oder Treibhausgaseinsparungskriterien wie nach § 6 des 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), BGBl. I Nr. 150/2021, nach 
§ 12 der Kraftstoffverordnung 2012 oder den Bestimmungen für 
erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs nach § 8 Abs. 8 der 
Kraftstoffverordnung 2012. Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist 
der Abgabenschuldner. 

Abgabenschuldner Abgabenschuldner 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) Wird bei der Lieferung von Erdgas im Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 
Z 1) oder der Verbringung von Erdgas in das Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 

(2) Wird bei der Lieferung von Erdgas im Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 
Z 1) oder der Verbringung von Erdgas in das Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 
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Z 2) das Leitungsnetz eines oder mehrerer Netzbetreiber im Sinne des 
§ 6 Z 33 des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG) gegen Entgelt verwendet, 
so hat jener Netzbetreiber, aus dessen Leitungsnetz das Erdgas vom 
Empfänger der Lieferung oder vom Verbraucher entnommen wird, die 
auf diese Lieferung bzw. den Verbrauch entfallende Erdgasabgabe als 
Haftender für Rechnung des Abgabenschuldners zu entrichten. 

Z 2) das Leitungsnetz eines oder mehrerer Netzbetreiber im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 Z 43 GWG 2011 gegen Entgelt verwendet, so hat jener 
Netzbetreiber, aus dessen Leitungsnetz das Erdgas vom Empfänger der 
Lieferung oder vom Verbraucher entnommen wird, die auf diese 
Lieferung bzw. den Verbrauch entfallende Erdgasabgabe als Haftender 
für Rechnung des Abgabenschuldners zu entrichten. 

Erhebung der Abgabe Erhebung der Abgabe 

§ 6. (1) bis (4) … § 6. (1) bis (4) … 

(5) Die Erhebung der Abgabe obliegt dem für die Erhebung der 
Umsatzsteuer des Abgabenschuldners sowie des Netzbetreibers 
zuständigen Finanzamt. 

(5) Die Erhebung der Abgabe obliegt dem für die Erhebung der 
Umsatzsteuer des Abgabenschuldners zuständigen Finanzamt. 
Abweichend davon obliegt sie 

  1. in jenen Fällen, in denen der Netzbetreiber die Abgabe 
entrichtet, dem für die Erhebung der Umsatzsteuer des 
Netzbetreibers zuständigen Finanzamt; 

  2. in den Fällen des § 3 Abs. 2 dem für die Erhebung der 
Umsatzsteuer des Verwenders des Erdgases zuständigen 
Finanzamt. 

 (6) Anträge auf Vergütung oder Erstattung nach § 3 Abs. 2 und 3 
sind nur für volle Kalendermonate zulässig und bei sonstigem Verlust 
des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwendung folgenden 
Kalenderjahrs bei dem nach Abs. 5 zuständigen Finanzamt zu stellen. 

 (7) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Verordnung das Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Steuerbegünstigungen nach § 3 Abs. 1 und 2 insbesondere betreffend 
Antragstellung und Nachweise näher zu regeln. 

 (8) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Verordnung im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

  1. das Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Steuerbegünstigungen nach § 3 Abs. 3 insbesondere betreffend 
Antragstellung und Nachweis des Vorliegens der 
Begünstigungsvoraussetzungen näher zu regeln; 

  2. in Fällen, in denen das Vorliegen der 
Begünstigungsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 3 leicht 
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nachvollziehbar ist und derartige Verfahrenserleichterungen 
eine Beeinträchtigung von Abgabeninteressen nicht erwarten 
lassen, zuzulassen, dass die Steuerbegünstigung im Wege einer 
Steuerbefreiung gewährt wird; 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 8. (1) bis (6) … § 8. (1) bis (6) … 

  

 (7) § 1 Abs. 1 Z 1, § 2 Abs. 2 und 3, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 6 
Abs. 5 bis 7 sowie § 9 samt der Überschrift, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit dem der Kundmachung 
im Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft. 

 (8) § 2 Abs. 1 Z 2 bis 4, § 3 Abs. 3 und § 6 Abs. 8, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten am ersten Tag 
des zweitfolgenden Monats nach der Erfüllung EU-rechtlicher, 
insbesondere beihilfenrechtlicher Verpflichtungen in Kraft. Der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens ist durch den Bundesminister für Finanzen 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

 Schlussbestimmungen 

 § 9. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Vollziehung (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes dürfen auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 7 Abs. 2 und 3 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz betraut. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 7 Abs. 2 und 3 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Justiz betraut. 
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Artikel 12 

Änderung des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz – GSBG 

§ 1a. Zusätzlich zur Beihilfe nach § 1 ist eine pauschalierte 
Beihilfe 

§ 1a. Zusätzlich zur Beihilfe nach § 1 ist eine pauschalierte 
Beihilfe 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

zu gewähren. Der Betrag ist monatlich bis zum 25. des Folgemonates 
vom Bundesminister für Finanzen an die in den Z 1 und 2 genannten 
Versicherungsträger zu überweisen. 

zu gewähren. Der Betrag ist monatlich bis zum 25. des Folgemonates 
vom Finanzamt für Großbetriebe an die in den Z 1 und 2 genannten 
Versicherungsträger zu überweisen. 

§ 2. (1) Kranken- und Kuranstalten einschließlich der eigenen 
Kranken- und Kuranstalten der Sozialversicherungsträger und der 
Krankenfürsorgeeinrichtungen, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 
UStG 1994 befreite Umsätze bewirken, haben einen Anspruch auf eine 
Beihilfe in Höhe der im Zusammenhang mit den befreiten Umsätzen 
stehenden, nach § 12 Abs. 3 UStG 1994 nicht abziehbaren Vorsteuern, 
abzüglich 10% der Entgelte für nach § 6 Abs. 1 Z 18 oder 25 
UStG 1994 befreite Umsätze, soweit sie nicht aus öffentlichen Mitteln 
stammen (Klassegelder, Entgelte für Privatpatienten). Eine Kürzung 
der Beihilfe im Ausmaß von 10% der nicht aus öffentlichen Mitteln 
stammenden Entgelte ist auch bei anderen befreiten Umsätzen 
vorzunehmen, für die zuvor nicht abzugsfähige Vorsteuern als Beihilfe 
in Anspruch genommen worden sind. Das Ausmaß der Kürzung wird 
bei steuerfreien Grundstücksumsätzen durch die Höhe der in den 
vorangegangenen 20 Jahren anteilig in Anspruch genommenen 
Beihilfen begrenzt. Die Beihilfe gilt in Fällen, in denen die 
Sachleistungskosten mit einem Landesfonds oder mit einem 
inländischen Sozialversicherungsträger verrechnet werden, als Teil der 
Mittel des jeweiligen Landesfonds oder inländischen 
Sozialversicherungsträgers. 

§ 2. (1) Unternehmer, die nach § 6 Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 1994 
befreite Umsätze mit ihren Kranken- und Kuranstalten bewirken, 
haben einen Anspruch auf eine Beihilfe in Höhe der im Zusammenhang 
mit diesen befreiten Umsätzen stehenden, nach § 12 Abs. 3 UStG 1994 
nicht abziehbaren Vorsteuern, abzüglich 10% der Entgelte für nach § 6 
Abs. 1 Z 18 und 25 UStG 1994 befreite Umsätze, soweit sie nicht aus 
öffentlichen Mitteln stammen (beispielsweise Klassegelder, Entgelte 
für Privatpatienten). Eine Kürzung der Beihilfe im Ausmaß von 10% 
der nicht aus öffentlichen Mitteln stammenden Entgelte ist auch bei 
anderen befreiten Umsätzen vorzunehmen, für die zuvor nicht 
abzugsfähige Vorsteuern als Beihilfe in Anspruch genommen worden 
sind. Das Ausmaß der Kürzung wird bei steuerfreien 
Grundstücksumsätzen durch die Höhe der in den vorangegangenen 20 
Jahren anteilig in Anspruch genommenen Beihilfen begrenzt. Die 
Beihilfe gilt in Fällen, in denen die Sachleistungskosten mit einem 
Landesfonds oder mit einem inländischen Sozialversicherungsträger 
verrechnet werden, als Teil der Mittel des jeweiligen Landesfonds oder 
inländischen Sozialversicherungsträgers. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales mit Verordnung die 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
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Ausgleichssätze auf Grund von Erfahrungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe von Unternehmern 
festzusetzen. 

Konsumentenschutz mit Verordnung die Ausgleichssätze auf Grund 
von Erfahrungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der 
jeweiligen Gruppe von Unternehmern festzusetzen. 

§ 4. Mit Ausnahme der im letzten Satz geregelten sinngemäßen 
Anwendung des ASVG finden die Bestimmungen der BAO Anwendung; 
die Beihilfen und Ausgleichszahlungen gemäß §§ 1 bis 3 und die 
Beträge gemäß § 9 

§ 4. (1) Auf die Beihilfe nach diesem Bundesgesetz sind die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, 
anzuwenden. 

gelten als selbst zu berechnende Abgaben. Für die 
Ausgleichszahlungen des § 3 Abs. 1 gelten bezüglich der Beziehungen 
zwischen anspruchsberechtigten Vertragspartnern (Ärzte, Dentisten 
und sonstige Vertragspartner) einerseits und 
Sozialversicherungsträgern, Krankenfürsorgeeinrichtungen und 
Trägern des öffentlichen Fürsorgewesens andererseits sinngemäß die 
Verfahrensbestimmungen der §§ 352 ff ASVG. 

(2) Abweichend davon gelten für die Ausgleichszahlungen des § 3 
Abs. 1 bezüglich der Beziehungen zwischen anspruchsberechtigten 
Vertragspartnern (Ärzte, Dentisten und sonstige Vertragspartner) 
einerseits und Sozialversicherungsträgern, 
Krankenfürsorgeeinrichtungen und Trägern des öffentlichen 
Fürsorgewesens andererseits sinngemäß die Verfahrensbestimmungen 
der §§ 352 ff ASVG. 

 (3) Die Beihilfen und Ausgleichszahlungen gemäß §§ 1 bis 3 und 
die Beiträge gemäß § 9 sind selbst zu berechnende Abgaben. 

§ 5. Ändert sich nachträglich die Bemessungsgrundlage für die 
Beihilfe, so ist die Beihilfe entsprechend zu berichtigen. Die 
Berichtigung ist vor Abgabe 

§ 5. (1) Ändert sich nachträglich die Bemessungsgrundlage im 
Sinne des § 1, § 2 oder § 11 für die Beihilfe, ist die Beihilfe 
entsprechend zu berichtigen. Auf die Berichtigung sind § 16 Abs. 1, 
Abs. 3 und Abs. 4 UStG 1994 sinngemäß anzuwenden. 

der Jahreserklärung für jenen Kalendermonat vorzunehmen, in dem 
sich die Verhältnisse geändert haben, dann mit einer Jahreserklärung 
für das Kalenderjahr. 

(2) Erweist sich die Erklärung der Beihilfe als unvollständig oder 
nicht richtig, hat eine Berichtigung der Erklärung der Beihilfe zu 
erfolgen. Das zuständige Finanzamt hat die Beihilfe festzusetzen, 
solange nicht ein das Kalendermonat beinhaltender 
Festsetzungsbescheid aufgrund einer Jahreserklärung erlassen wurde. 

§ 6. (1) Die Geltendmachung der Beihilfe nach §§ 1 und 2 hat von 
den in §§ 1 und 2 genannten Unternehmern bzw. ihren Rechtsträgern 
für jeden Monat mit Erklärung zu erfolgen. Die Erklärungen sind bei 
der gemäß § 4 für die Einhebung und zwangsweise Einbringung 
zuständigen Stelle im Wege der Länder, des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger oder - soweit sie Beihilfen gemäß § 2 Abs. 2 
betreffen und nicht Krankenbeförderungseinrichtungen der Länder und 
Gemeinden zuordenbar sind - des Österreichischen Roten Kreuzes 
einzureichen. 

§ 6. (1) Die Geltendmachung der Beihilfe nach §§ 1 und 2 hat von 
den in §§ 1 und 2 genannten Unternehmern für jeden Kalendermonat 
mit einer elektronischen Erklärung im Wege von FinanzOnline zu 
erfolgen. 
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(2) In gleichem Wege ist, beginnend für das Jahr 2014, eine 
zusammenfassende Jahreserklärung bis zum Ende des Monats Juni des 
Folgejahres abzugeben. 

(2) Bis zum 30. Juni jeden Kalenderjahres ist eine elektronische 
Jahreserklärung für das vorangegangene Kalenderjahr im Wege von 
FinanzOnline zu übermitteln. Das zuständige Finanzamt hat die 
Beihilfe nach Ablauf des Kalenderjahres mit Bescheid festzusetzen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

§ 7. Die Beihilfe nach § 1a wird in zwölf Teilbeträgen, jeweils am 
Ersten eines Kalendermonats, an den Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger ausbezahlt. Der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger hat die erhaltenen Beträge entsprechend 
weiter zu verteilen. 

§ 7. Die Beihilfe nach § 1a wird in zwölf Teilbeträgen, jeweils am 
Ersten eines Kalendermonats, an den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger ausbezahlt. Der Dachverband der 
Sozialversicherungsträger hat die erhaltenen Beträge entsprechend 
weiter zu verteilen. 

§ 8. (1) Die Auszahlung der Beihilfen nach § 1 Abs. 2 für die 
Träger der Sozialversicherung erfolgt im Wege des Hauptverbandes 
der Sozialversicherungsträger. Die Auszahlung der Beihilfen nach § 1 
Abs. 2 an die Krankenfürsorgeeinrichtungen und Träger des 
öffentlichen Fürsorgewesens und nach § 1 Abs. 3 hat im Wege der 
Länder zu erfolgen. 

 

 § 8. (1) Für die Erhebung der Beihilfe mit Ausnahme des § 1a ist 
jenes Finanzamt zuständig, das für die Erhebung der Umsatzsteuer 
zuständig ist. 

(2) Die Auszahlung der Beihilfen nach § 2 Abs. 1 hat, wenn eine 
Leistungserbringung auf Grund von Verträgen mit österreichischen 
Sozialversicherungsträgern erfolgt und für eigene Kranken- und 
Kuranstalten der Sozialversicherungsträger im Wege des 
Hauptverbandes, für Krankenanstalten, die Sachleistungen mit 
Landesfonds verrechnen, im Wege der Landesfonds, in allen anderen 
Fällen im Wege der Länder zu erfolgen. 

(2) Beihilfen, die 

(3) Die Auszahlung der Beihilfen nach § 2 Abs. 2 hat – soweit sie 
sich auf Krankenbeförderungseinrichtungen der Länder und 
Gemeinden beziehen – im Wege der Länder, die Auszahlung der 
anderen Beihilfen nach § 2 Abs. 2 im Wege des Österreichischen Roten 
Kreuzes zu erfolgen. 

 

(4) Die Beihilfen sind spätestens am 25. Tag des auf die 
Einreichung der gesammelten Erklärungen folgenden Kalendermonats 
den Ländern, dem Hauptverband bzw. dem Österreichischen Roten 

nicht aufgrund einer Festsetzung auszuzahlen sind, sind in voller Höhe 
spätestens am 25. Tag des auf die Einreichung der Monatserklärung 
folgenden Kalendermonats auf das vom Unternehmer bekanntgegebene 
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Kreuz anzuweisen. Die ausgezahlten Beträge sind unverzüglich an die 
Anspruchsberechtigten weiterzuleiten. 

Bankkonto zu überweisen. Eine Rückforderung, die sich nicht aufgrund 
einer Festsetzung ergibt, ist am 25. Tag des auf die Einreichung der 
Monatserklärung folgenden Kalendermonats fällig. 

§ 10. Die Auszahlung des Ausgleichs nach § 3 Abs. 1 durch die 
Sozialversicherungsträger, die Krankenfürsorgeeinrichtungen oder die 
Träger des öffentlichen Fürsorgewesens und die Auszahlung des 
Ausgleichs nach § 3 Abs. 2 durch die Träger des öffentlichen 
Fürsorgewesens hat zugleich mit der Auszahlung des Entgelts zu 
erfolgen. Die zu Recht ausgezahlten Ausgleichsbeträge sind diesen 
Institutionen im Wege der Länder und des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger zu ersetzen. Diese Beträge sind vom Bund 
bis zum 25. Tage des der Geltendmachung folgenden Kalendermonats 
dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger und den Ländern zu 
überweisen und von diesen unverzüglich weiterzuleiten. 

§ 10. Die Auszahlung des Ausgleichs nach § 3 Abs. 1 durch die 
Sozialversicherungsträger, die Krankenfürsorgeeinrichtungen oder die 
Träger des öffentlichen Fürsorgewesens und die Auszahlung des 
Ausgleichs nach § 3 Abs. 2 durch die Träger des öffentlichen 
Fürsorgewesens hat zugleich mit der Auszahlung des Entgelts zu 
erfolgen. Die zu Recht ausgezahlten Ausgleichsbeträge können von 
diesen Institutionen im Wege der Erklärung gemäß § 6 geltend 
gemacht werden. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen, soweit die Sozialversicherungsträger und 
ihr Verband betroffen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales betraut. 

§ 15. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen, soweit die Sozialversicherungsträger 
oder der Dachverband der Sozialversicherungsträger betroffen sind, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz betraut. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 16. (1) bis (7) ... § 16. (1) bis (7) ... 

 (8) § 1a, § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 3, § 4, § 5, § 6 Abs. 1 und 2, § 7, § 8, 
§ 10 und § 15, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. § 6 Abs. 1 und § 10, 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, sind 
erstmals auf Erklärungen anzuwenden, die den Jänner 2024 betreffen; 
auf Erklärungen die ein Kalendermonat vor dem Jänner 2024 
betreffen, ist dieses Bundesgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 104/2019 
anzuwenden. § 6 Abs. 2 und § 10, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, sind erstmals auf Erklärungen 
anzuwenden, die das Kalenderjahr 2024 betreffen; auf Erklärungen die 
ein Kalenderjahr vor dem Jahr 2024 betreffen, ist dieses Bundesgesetz 
in der Fassung BGBl. I Nr. 104/2019 anzuwenden. 
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Artikel 13 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

Unterstützungsleistungen innerhalb der Bundesfinanzverwaltung Unterstützungsleistungen innerhalb der Bundesfinanzverwaltung 

§ 54a. (1) und (2) … § 54a. (1) und (2) … 

(3) Ist das Finanzamt Österreich für die Erhebung der 
Umsatzsteuer eines Abgabepflichtigen, der eine Beihilfe nach dem 
Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz – GSBG, BGBl. 
Nr. 746/1996, geltend gemacht hat, zuständig, gilt Folgendes: 

 

 1. Das Finanzamt Österreich hat das Finanzamt für 
Großbetriebe rechtzeitig vor der Durchführung einer 
Außenprüfung oder einer die Umsatzsteuer betreffende 
Nachschau zu informieren. 

 

 2. Organe des Finanzamtes Österreich haben im Auftrag des 
Finanzamtes für Großbetriebe eine Außenprüfung oder eine 
Nachschau betreffend die Beihilfe nach dem GSBG 
durchzuführen. 

 

Nach Beendigung der Außenprüfung ist dem Finanzamt für 
Großbetriebe eine Abschrift des Prüfungsberichts, nach Beendigung 
der Nachschau eine Abschrift der Niederschrift zu übermitteln. 

 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe 

§ 61. (1) bis (3) ... § 61. (1) bis (3) ... 

(4) Das Finanzamt für Großbetriebe ist jedenfalls zuständig für (4) Das Finanzamt für Großbetriebe ist jedenfalls zuständig für 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Angelegenheiten betreffend das GSBG;  

 7. …  7. … 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 63. (1) Das Zollamt Österreich ist – unbeschadet der 
Zuständigkeit anderer Behörden und der dem Zollamt Österreich durch 

§ 63. (1) Das Zollamt Österreich ist – unbeschadet der 
Zuständigkeit anderer Behörden und der dem Zollamt Österreich durch 
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sonstige Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben – zuständig für: sonstige Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben – zuständig für: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

 9. die Erhebung des Altlastenbeitrages im Sinn des 
Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989. 

 9. die Erhebung des Altlastenbeitrages im Sinn des 
Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989, 

  10. die Vollziehung des Nationalen 
Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 – NEHG 2022, 
BGBl. I Nr. 10/2022, im Zeitraum der Fixpreisphase gemäß 
§ 9 Z 1 NEHG 2022, durch das Amt für den nationalen 
Emissionszertifikatehandel (§ 28 NEHG 2022), 

  11. die Vollziehung der Verordnung (EU) 2023/956 zur Schaffung 
eines CO2-Grenzausgleichssystems, ABl. Nr. L 130 vom 
16.05.2023 S. 52 und die Wahrnehmung der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten als zuständige Behörde gemäß Art. 11 
der Verordnung (EU) 2023/956 durch das Amt für den 
nationalen Emissionszertifikatehandel (§ 28 NEHG 2022). 

(2) … (2) … 

§ 86a. (1) und (2) … § 86a. (1) und (2) … 

 (3) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung im 
Sinn des Abs. 1 erster Satz bestimmen, dass zum Zweck der erstmaligen 
Aufnahme einer Person in den Datenbestand der 
Bundesfinanzverwaltung oder der Ausstellung von Zugangsdaten zu 
FinanzOnline oder deren Rücksetzung ein videogestütztes 
elektronisches Verfahren zur Feststellung der Identität einer 
betroffenen Person (Online-Identifikation) eingesetzt werden darf. Die 
Online-Identifikation darf nur auf Antrag der betroffenen Person 
erfolgen. Zum Zweck der Identitätsfeststellung dürfen folgende Daten 
verarbeitet werden: 

  1. in Zusammenhang mit der Online-Identifikation übermittelte 
Dokumente und Unterlagen, 

  2. im Rahmen der Online-Identifikation angefertigte 
Videoaufnahmen, 

  3. im Rahmen der Online-Identifikation angefertigte 
Bildschirmkopien. 

§ 101. (1) … § 101. (1) … 
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(3) Schriftliche Ausfertigungen, die in einem 
Feststellungsverfahren an eine Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit gerichtet 
sind (§ 191 Abs. 1 lit. a und c), sind einer nach § 81 
vertretungsbefugten Person zuzustellen. Mit der Zustellung einer 
einzigen Ausfertigung an diese Person gilt die Zustellung an alle 
Mitglieder der Personenvereinigung oder Personengemeinschaft als 
vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung 
hingewiesen wird. 

(3) Schriftliche Ausfertigungen, die in einem 
Feststellungsverfahren an eine Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit gerichtet 
sind (§ 191 Abs. 1 lit. a und c), können einer nach § 81 
vertretungsbefugten Person oder abweichend von § 81 Abs. 2 auch 
einem Zustellungsbevollmächtigten nach § 9 Abs. 1 ZustG zugestellt 
werden. Mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an diese 
Person gilt die Zustellung an alle Mitglieder der Personenvereinigung 
oder Personengemeinschaft als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge 
in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

(4) Schriftliche Ausfertigungen, die nach Beendigung einer 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit in einem Feststellungsverfahren (§ 188) an 
diejenigen ergehen, denen gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen 
sind (§ 191 Abs. 1 lit. c), sind einer nach § 81 vertretungsbefugten 
Person zuzustellen. Mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an 
diese Person gilt die Zustellung an alle, denen der Bescheid 
gemeinschaftliche Einkünfte zurechnet, als vollzogen, wenn auf diese 
Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

(4) Schriftliche Ausfertigungen, die nach Beendigung einer 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit in einem Feststellungsverfahren (§ 188) an 
diejenigen ergehen, denen gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen 
sind (§ 191 Abs. 1 lit. c), können einer nach § 81 vertretungsbefugten 
Person oder abweichend von § 81 Abs. 2 auch einem 
Zustellungsbevollmächtigten nach § 9 Abs. 1 ZustG zugestellt werden. 
Mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an diese Person gilt die 
Zustellung an alle, denen der Bescheid gemeinschaftliche Einkünfte 
zurechnet, als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der 
Ausfertigung hingewiesen wird. 

Auskunftsbescheid Auskunftsbescheid 

§ 118. (1) bis (3) … § 118. (1) bis (3) … 

(4) Der Antrag hat zu enthalten: (4) Der Antrag hat zu enthalten: 

 a) eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des 
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten 
Sachverhaltes; 

 a) eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des 
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten 
Sachverhaltes; 

 b) die Darlegung des besonderen Interesses des Antragstellers;  b) die Darlegung des besonderen Interesses des Antragstellers; 

 c) die Darlegung des Rechtsproblems;  c) die Darlegung des Rechtsproblems; 

 d) die Formulierung konkreter Rechtsfragen;  d) die Formulierung konkreter Rechtsfragen; 

 e) die Darlegung einer eingehend begründeten Rechtsansicht zu 
den formulierten Rechtsfragen; 

 e) die Darlegung einer eingehend begründeten Rechtsansicht zu 
den formulierten Rechtsfragen; 

 f) die für die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages (Abs. 10) 
maßgebenden Angaben. 

 f) die für die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages (Abs. 10) 
maßgebenden Angaben. 
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 Der Antrag ist elektronisch im Verfahren FinanzOnline einzubringen, 
sofern der Antragsteller im Zeitpunkt der Antragstellung eine 
inländische Steuernummer hat. 

(5) bis (11) … (5) bis (11) … 

§ 134. (1) Die Abgabenerklärungen für die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der 
Einkünfte (§ 188) sind bis zum Ende des Monates April jeden 
Folgejahres einzureichen. Diese Abgabenerklärungen sind bis Ende des 
Monates Juni einzureichen, wenn die Übermittlung elektronisch 
erfolgt. Diese Fristen können vom Bundesminister für Finanzen 
allgemein erstreckt werden. 

§ 134. (1) Die Abgabenerklärungen für die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der 
Einkünfte (§ 188) sind bis zum Ende des Monates April jeden 
Folgejahres einzureichen. Diese Abgabenerklärungen sind bis Ende des 
Monates Juni einzureichen, wenn die Übermittlung elektronisch 
erfolgt. Der Bundesminister für Finanzen kann diese Fristen bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die eine längere Frist 
rechtfertigen, mit Verordnung erstrecken. 

(2) ... (2) ... 

 § 134a. (1) Abgabenerklärungen im Sinne des § 134 Abs. 1 von 
Abgabepflichtigen, die einen berufsmäßigen Parteienvertreter mit 
aufrechter Vertretungsvollmacht mit der Einreichung von 
Abgabenerklärungen beauftragt haben, können im Rahmen einer 
automationsunterstützten Quotenregelung spätestens bis zum 31. März 
des auf den Veranlagungszeitraum zweitfolgenden Kalenderjahres 
eingereicht werden. An die Stelle eines berufsmäßigen 
Parteienvertreters kann auch ein berechtigter Revisionsverband gemäß 
§ 19 des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997 – GenRevG 1997, 
BGBl. I Nr. 127/1997, treten. Wird diese Frist in Anspruch genommen, 
sind § 134 und § 135 nicht anzuwenden. 

 (2) Abs. 1 ist auf Einkommensteuererklärungen, mit denen 
ausschließlich Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 4 EStG 1988 erklärt 
werden, für die die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn 
(Lohnsteuer) erhoben wurde oder zu erheben gewesen wäre, nicht 
anzuwenden. 

 (3) Die Frist bis zum 31. März des auf den Veranlagungszeitraum 
zweitfolgenden Kalenderjahres kann vom zuständigen Finanzamt 
einheitlich für alle bei diesem von einem berufsmäßigen 
Parteienvertreter oder berechtigten Revisionsverband im Rahmen der 
automationsunterstützten Quotenregelung noch einzureichenden 
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Abgabenerklärungen bis zum 30. Juni des auf den 
Veranlagungszeitraum zweitfolgenden Kalenderjahres verlängert 
werden. In diesem Fall sind § 134 und § 135 nicht anzuwenden. 

 (4) Der Bundesminister für Finanzen kann die in Abs. 1 und Abs. 3 
genannten Fristen bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die 
eine längere Frist rechtfertigen, mit Verordnung erstrecken. 

 (5) Der Bundesminister für Finanzen hat mit Verordnung 
festzulegen: 

  1. wer als berufsmäßiger Parteienvertreter im Sinne des Abs. 1 
gilt, 

  2. die elektronische Anmeldung von Steuernummern zur 
Quotenregelung und die Abmeldung von Steuernummern von 
der Quotenregelung, 

  3. die prozentuelle Einreichung der Abgabenerklärungen zu 
bestimmten Abgabeterminen vor Ablauf der in Abs. 1 
festgelegten Frist, 

  4. die anlassbezogene Abberufung von Abgabenerklärungen im 
Rahmen der Quotenregelung und 

  5. geeignete Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Abgabetermine 
im Rahmen der Quotenregelung durch den berufsmäßigen 
Parteienvertreter oder berechtigten Revisionsverband. 

§ 158. (1) bis (4) … § 158. (1) bis (4) … 

(4a) Der Bundesminister für Inneres ist verpflichtet, dem 
Bundesminister für Finanzen zum Zweck der Erhebung von Abgaben 
in geeigneter elektronischer Form aus dem Zentralen Melderegister 
einmal die Identitätsdaten sowie die personenbezogenen Daten zur 
Unterkunft aller im Bundesgebiet Angemeldeten und danach periodisch 
die Änderungen dieser personenbezogenen Daten zu übermitteln. Die 
Stammzahlenregisterbehörde ist verpflichtet, dem Bundesminister für 
Finanzen zum Zweck der Erhebung von Abgaben in geeigneter 
elektronischer Form 

(4a) Der Bundesminister für Inneres ist verpflichtet, dem 
Bundesminister für Finanzen zum Zweck der Erhebung von Abgaben 
in geeigneter elektronischer Form aus dem Zentralen Melderegister 
einmal die Identitätsdaten sowie die personenbezogenen Daten zur 
Unterkunft aller im Bundesgebiet Angemeldeten und danach periodisch 
die Änderungen dieser personenbezogenen Daten zu übermitteln. 

 a) unverzüglich die Löschung einer Person aus dem 
Ergänzungsregister für natürliche Personen gemäß § 1 der 
Ergänzungsregisterverordnung 2009 – ERegV 2009, 
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BGBl. II Nr. 331/2009, oder die Übernahme einer Person in 
das Melderegister gemäß § 14 des Meldegesetzes 1991, 
BGBl. Nr. 9/1992, sowie 

 b) vierteljährlich die geänderten personenbezogenen Daten 
gemäß § 3 der ERegV 2009, betreffend Personen, für die ein 
bereichsspezifisches Personenkennzeichen für Steuern und 
Abgaben (bPK SA) gespeichert ist, 

 

zu übermitteln.  

Personenbezogene Daten, die nicht mehr die aktuelle Wohnsitzsituation 
eines Menschen wiedergeben oder für die Vollziehung der 
Abgabengesetze nicht mehr benötigt werden, sind im Datenbestand des 
Bundesministers für Finanzen sofort zu löschen. 

Personenbezogene Daten, die für die Vollziehung der Abgabengesetze 
nicht mehr benötigt werden, sind im Datenbestand des Bundesministers 
für Finanzen sofort zu löschen. 

(4b) bis (4d) … (4b) bis (4d) … 

(4e) (4e) Die Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 E-Government-Gesetz) 
ist verpflichtet, dem Bundesminister für Finanzen zum Zweck der 
Erhebung von Abgaben über eine elektronische Schnittstelle 

  1. auf dessen Anfrage zu bestimmten, nicht zuordenbaren, 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen Steuern und 
Abgaben (bPK-SA) die dazugehörigen im Ergänzungsregister 
gemäß Ergänzungsregisterverordnung 2022 – ERegV 2022, 
BGBl. I Nr. 241/2022, für natürliche Personen gespeicherten 
personenbezogenen Daten gemäß § 2 Z 1 lit. a und b 
ERegV 2022 sowie 

  2. periodisch Änderungen der im Ergänzungsregister für 
natürliche Personen eingetragenen personenbezogenen Daten 
gemäß § 2 Z 1 lit. a und b ERegV 2022 (einschließlich der 
Neuanlage oder Löschung einer Person oder der Übernahme 
einer Person in das Melderegister gemäß § 16 des 
Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992) 

Der Bundesminister für Finanzen ist zur Eintragung, Abfrage und 
Speicherung von personenbezogenen Daten gemäß § 3 ERegV 2009 im 
Ergänzungsregister für natürliche Personen berechtigt. 

zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen ist zur Eintragung von 
personenbezogenen Daten gemäß § 2 ERegV 2022 im 
Ergänzungsregister für natürliche Personen berechtigt. 

(4f) und (4g) … (4f) und (4g) … 

(5) ... (5) ... 
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 § 198a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

 Die Festsetzung einer Abgabe im Ausmaß von höchstens 300 Euro 
kann durch eine formlose Zahlungsaufforderung erfolgen. In diesem 
Fall ist ein Abgabenbescheid nur zu erlassen, wenn 

  1. die festgesetzte Abgabe nicht zur Gänze fristgerecht entrichtet 
wird oder 

  2. der Abgabepflichtige die Erlassung eines Bescheides innerhalb 
von drei Monaten ab Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung 
beantragt. 

 Von der Erlassung eines Bescheides gemäß Z 1 kann abgesehen 
werden, wenn der Abgabepflichtige innerhalb von drei Monaten ab 
Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung die Abgabe entrichtet. Die 
Bestreitung der Zahlungsaufforderung gilt als Antrag auf Erlassung 
eines Bescheides gemäß Z 2. Die mit Bescheid festgesetzte Abgabe hat 
den sich aus der Zahlungsaufforderung ergebenden Fälligkeitstag. 

 § 203a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

 Die Festsetzung einer Abgabe im Ausmaß von höchstens 300 Euro, die 
nicht vorschriftsmäßig in Wertzeichen entrichtet worden ist, kann 
durch eine formlose Zahlungsaufforderung erfolgen. In diesem Fall ist 
ein Abgabenbescheid nur zu erlassen, wenn 

  1. die festgesetzte Abgabe nicht zur Gänze fristgerecht entrichtet 
wird oder 

  2. der Abgabepflichtige die Erlassung eines Bescheides innerhalb 
von drei Monaten ab Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung 
beantragt. 

 Von der Erlassung eines Bescheides gemäß Z 1 kann abgesehen 
werden, wenn der Abgabepflichtige innerhalb von drei Monaten ab 
Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung die Abgabe entrichtet. Die 
Bestreitung der Zahlungsaufforderung gilt als Antrag auf Erlassung 
eines Bescheides gemäß Z 2. Die mit Bescheid festgesetzte Abgabe hat 
den sich aus der Zahlungsaufforderung ergebenden Fälligkeitstag. 

§ 212. (1) Auf Ansuchen des Abgabepflichtigen kann die 
Abgabenbehörde für Abgaben, hinsichtlich derer ihm gegenüber auf 
Grund eines Rückstandsausweises (§ 229) Einbringungsmaßnahmen 

§ 212. (1) Auf Ansuchen des Abgabepflichtigen kann die 
Abgabenbehörde für Abgaben, hinsichtlich derer ihm gegenüber auf 
Grund eines Rückstandsausweises (§ 229) Einbringungsmaßnahmen 
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für den Fall des bereits erfolgten oder späteren Eintrittes aller 
Voraussetzungen hiezu in Betracht kommen, den Zeitpunkt der 
Entrichtung der Abgaben hinausschieben (Stundung) oder die 
Entrichtung in Raten bewilligen, wenn die sofortige oder die sofortige 
volle Entrichtung der Abgaben für den Abgabepflichtigen mit 
erheblichen Härten verbunden wäre und die Einbringlichkeit der 
Abgaben durch den Aufschub nicht gefährdet wird. Eine vom Ansuchen 
abweichende Bewilligung von Zahlungserleichterungen kann sich auch 
auf Abgaben, deren Gebarung mit jener der den Gegenstand des 
Ansuchens bildenden Abgaben zusammengefaßt verbucht wird (§ 213), 
erstrecken. 

für den Fall des bereits erfolgten oder späteren Eintrittes aller 
Voraussetzungen hiezu in Betracht kommen, den Zeitpunkt der 
Entrichtung der Abgaben hinausschieben (Stundung) oder die 
Entrichtung in Raten bewilligen, wenn die sofortige oder die sofortige 
volle Entrichtung der Abgaben für den Abgabepflichtigen mit 
erheblichen Härten verbunden wäre und die Einbringlichkeit der 
Abgaben durch den Aufschub nicht gefährdet wird. Eine Gefährdung 
der Einbringlichkeit ist nicht anzunehmen, wenn der Abgabepflichtige 
glaubhaft macht, dass er durch die Gewährung der 
Zahlungserleichterung in die Lage versetzt wird, die vom 
Zahlungserleichterungsansuchen umfassten Abgabenschuldigkeiten 
innerhalb einer angemessenen Frist entrichten zu können. Die 
Bewilligung der Entrichtung in Raten kann nur für die Gesamtsumme 
der in der Gebarungsverrechnung (§ 213) enthaltenen Abgaben oder 
bei Gesamtschuldverhältnissen für alle Abgaben des 
Gesamtschuldverhältnisses erfolgen. Bei Ratenbewilligungen sind der 
Höhe nach bescheidmäßig festgesetzte Abgabenschuldigkeiten 
einzubeziehen, wenn deren Zahlungstermine in die Laufzeit der 
Ratenbewilligung fallen. 

(2) Für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag von insgesamt 
750 Euro übersteigen, sind, 

(2) Für Abgabenschuldigkeiten sind, 

 a) solange auf Grund eines Ansuchens um 
Zahlungserleichterungen, über das noch nicht entschieden 
wurde, Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch 
fortgesetzt werden dürfen (§ 230 Abs. 3) oder 

 a) solange auf Grund eines Ansuchens um 
Zahlungserleichterungen, über das noch nicht entschieden 
wurde, Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch 
fortgesetzt werden dürfen (§ 230 Abs. 3) oder 

 b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von 
Zahlungserleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt, 

 b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von 
Zahlungserleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt, 

Stundungszinsen in Höhe von viereinhalb Prozent über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu entrichten; Stundungszinsen, die 
den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Im Fall 
eines Terminverlustes gilt der Zahlungsaufschub im Sinn dieser 
Bestimmung erst im Zeitpunkt der Ausstellung des 
Rückstandsausweises (§ 229) als beendet. Im Fall der nachträglichen 
Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der 
Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des 
Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. 

Stundungszinsen in Höhe von viereinhalb Prozent über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu entrichten. Im Fall der 
nachträglichen Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung 
der Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des 
Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. Im Fall eines Terminverlustes gilt 
der Zahlungsaufschub im Sinn dieser Bestimmung erst im Zeitpunkt 
der Ausstellung des Rückstandsausweises (§ 229) als beendet. 
Stundungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind 
nicht festzusetzen. 
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(3) Wird die Bewilligung einer Zahlungserleichterung durch 
Abänderung oder Zurücknahme des Bescheides widerrufen (§ 294), so 
steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung des noch aushaftenden 
Abgabenbetrages eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des 
Widerrufsbescheides zu. Soweit einem vor Ablauf der für die 
Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während 
der Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im 
Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz eingebrachten Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen nicht stattgegeben wird, steht dem 
Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat 
ab Bekanntgabe des das Ansuchen erledigenden Bescheides zu. Dies 
gilt - abgesehen von Fällen des Abs. 4 - nicht für innerhalb der 
Nachfristen des ersten oder zweiten Satzes eingebrachte Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen. 

(3) Wird die Bewilligung einer Zahlungserleichterung durch 
Abänderung oder Zurücknahme des Bescheides widerrufen (§ 294), so 
steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung des noch aushaftenden 
Abgabenbetrages eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des 
Widerrufsbescheides zu. Soweit einem vor Ablauf der für die 
Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während 
der Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungsaufschubes im 
Sinn des § 212 Abs. 2 dritter Satz eingebrachten Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen nicht stattgegeben wird, steht dem 
Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat 
ab Bekanntgabe des das Ansuchen erledigenden Bescheides zu. Dies 
gilt - abgesehen von Fällen des Abs. 4 - nicht für innerhalb der 
Nachfristen des ersten oder zweiten Satzes eingebrachte Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen. 

(4) ... (4) ... 

§ 227a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: § 227a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 

 1. Im Falle einer Mahnung nach § 227 ist eine Mahngebühr von 
einem halben Prozent des eingemahnten Abgabenbetrages, 
mindestens jedoch drei Euro und höchstens 30 Euro, zu 
entrichten. Die Mahngebühr wird bei Zustellung des 
Mahnschreibens mit der Zustellung fällig. 

 1. Im Falle einer Mahnung nach § 227 ist eine Mahngebühr von 
einem halben Prozent des eingemahnten Abgabenbetrages, 
mindestens jedoch drei Euro und höchstens 30 Euro, zu 
entrichten. Die Mahngebühr wird binnen zwei Wochen ab 
Zustellung des Mahnschreibens fällig. 

 2. ...  2. ... 

§ 323. (1) bis (75) ... § 323. (1) bis (75) ... 

 (76) § 54a Abs. 3 und § 61 Abs. 4 Z 6 treten jeweils mit Ablauf des 
31. Dezember 2023 außer Kraft. § 61 Abs. 4 Z 6 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 3/2021 ist allerdings auf Anbringen und Erledigungen, die 
einen Zeitraum vor dem 1. Jänner 2024 betreffen, weiterhin 
anzuwenden. § 118 Abs. 4, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. § 158 Abs. 4a und 4e, 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und sind auf 
Abfragen gemäß § 158 Abs. 4e Z 1 erstmals acht Wochen nach 
Kundmachung anzuwenden. § 198a und § 203a, jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Jänner 2024 in 
Kraft. § 212 Abs. 1, 2 und 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
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BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft und sind 
erstmals auf Anträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 
gestellt werden. § 227a Z 1, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023, tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ist erstmals auf 
Mahnschreiben, die nach dem 31. Dezember 2023 bekannt gegeben 
werden, anzuwenden. 

 (77) § 134a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ist erstmalig auf 
Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum 
betreffen, der nach dem 31. Dezember 2022 beginnt. Verordnungen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem seiner 
Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens zum 1. Jänner 2024 in Kraft gesetzt werden. Das Finanzamt 
Österreich und das Finanzamt für Großbetriebe haben die Anwendung 
der Quotenregelung vor allem hinsichtlich der Einhaltung der 
Abgabetermine vor Ablauf der in § 134a Abs. 1 festgelegten Frist sowie 
hinsichtlich der Fristverlängerung gemäß § 134a Abs. 3 laufend zu 
evaluieren. 

Sonderregelungen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung von 
COVID-19 

Sonderregelungen aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung von 
COVID-19 

§ 323c. (1) bis (13) … § 323c. (1) bis (13) … 

(14) Hinsichtlich (14) Hinsichtlich 

 1. vor dem 15. März 2020 bewilligter Zahlungserleichterungen, 
für die gemäß § 212 Abs. 2 nach dem 15. März 2020 bis zum 
30. Juni 2021 Stundungszinsen festzusetzen wären sowie 

 1. vor dem 15. März 2020 bewilligter Zahlungserleichterungen, 
für die gemäß § 212 Abs. 2 nach dem 15. März 2020 bis zum 
30. Juni 2021 Stundungszinsen festzusetzen wären sowie 

 2. Anspruchszinsen betreffend Nachforderungen (§ 205), die für 
den Veranlagungszeitraum 2019 oder 2020 festzusetzen wären, 

 2. Anspruchszinsen betreffend Nachforderungen (§ 205), die für 
den Veranlagungszeitraum 2019 oder 2020 festzusetzen wären, 

ist von der Vorschreibung abzusehen. ist von der Vorschreibung abzusehen. Insoweit Nachforderungszinsen 
nach Z 2 nicht vorgeschrieben wurden, sind Anspruchszinsen 
betreffend Gutschriften (§ 205) nicht festzusetzen. 

(15) und (16) … (15) und (16) … 

Unterbrechung von Verfahren  

§ 323d. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Hört 
infolge des Auftretens und der Verbreitung von COVID-19 die Tätigkeit 
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einer Behörde auf, hat die sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde auf Antrag eines Beteiligten eine andere sachlich 
zuständige Behörde desselben Landes zur Entscheidung der Sache zu 
bestimmen, wenn während der Unterbrechung gemäß § 323c 
Verfahrenshandlungen vorzunehmen sind, die zur Abwehr eines 
erheblichen und unwiederbringlichen Schadens eines Beteiligten 
dringend geboten sind. 

Artikel 14 

Änderung des Bundesfinanzgerichtsgesetzes 

Geschäftsführung, Geschäftsordnung Geschäftsführung, Geschäftsordnung 

§ 6. (1) und (2) … § 6. (1) und (2) … 

(3) Die näheren Regelungen über die Geschäftsführung und den 
Geschäftsgang des Bundesfinanzgerichtes sowie den Ablauf der 
Sitzungen der Vollversammlung, des Geschäftsverteilungsausschusses, 
des Personalsenates und des Disziplinarsenates sind in der 
Geschäftsordnung vorzusehen. Die Geschäftsordnung ist von der 
Vollversammlung auf Vorschlag des Geschäftsverteilungsausschusses 
zu beschließen. Sie ist von der Präsidentin oder vom Präsidenten durch 
Anschlag an der Amtstafel zu veröffentlichen und auf geeignete Weise 
elektronisch bereitzustellen. 

(3) Die näheren Regelungen über die Geschäftsführung und den 
Geschäftsgang des Bundesfinanzgerichtes sowie den Ablauf der 
Sitzungen der Vollversammlung, des Geschäftsverteilungsausschusses, 
des Personalsenates und des Disziplinarsenates sind in der 
Geschäftsordnung vorzusehen. Die Geschäftsordnung ist von der 
Vollversammlung auf Vorschlag des Geschäftsverteilungsausschusses 
zu beschließen. Sie ist von der Präsidentin oder vom Präsidenten auf 
geeignete Weise elektronisch bereitzustellen. 

(4) … (4) … 

Verfahren Verfahren 

§ 24. (1) bis (4) ... § 24. (1) bis (4) ... 

(5) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen sind die Akten in elektronischer 
Form vorzulegen. 

(5) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen hat die Vorlage von Akten sowie 
die Einbringung von behördlichen Schriftsätzen samt Beilagen in 
elektronischer Form zu erfolgen. Ausfertigungen behördlicher 
Schriftsätze in elektronischer Form sind mit einer Amtssignatur gemäß 
§ 19 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, zu versehen. 

(6) ... (6) ... 

(7) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen und (7) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen und 
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organisatorischen Voraussetzungen können Zustellungen elektronisch 
vorgenommen werden. Für elektronische Zustellungen an den 
Bundesminister für Finanzen, die Finanzämter, das Zollamt Österreich 
und das Amt für Betrugsbekämpfung sind die Bestimmungen der BAO 
anzuwenden. Andere elektronische Zustellungen sind nach dem 
3. Abschnitt des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, über ein 
Zustellsystem gemäß § 28 Abs. 3 ZustG vorzunehmen. 

organisatorischen Voraussetzungen können Zustellungen elektronisch 
vorgenommen werden. Elektronische Zustellungen an den 
Bundesminister für Finanzen, die Finanzämter, das Zollamt Österreich 
und das Amt für Betrugsbekämpfung haben über das IT-Verfahren 
„BFG-Schnittstelle Abgabenbehörde“ nach den Bestimmungen der 
BAO zu erfolgen. Andere elektronische Zustellungen sind nach dem 
3. Abschnitt des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, über ein 
Zustellsystem gemäß § 28 Abs. 3 ZustG vorzunehmen. 

(8) ... (8) ... 

Artikel 15 

Änderung des Finanzstrafgesetzes 

Zurechnungsunfähigkeit. Zurechnungsunfähigkeit. 

§ 7. (1) Wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen 
Schwachsinns, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder 
wegen einer anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen 
seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuldhaft. 

§ 7. (1) Wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen 
einer geistigen Behinderung, wegen einer tiefgreifenden 
Bewußtseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem dieser 
Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht 
seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt 
nicht schuldhaft. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Verjährung der Strafbarkeit. Verjährung der Strafbarkeit. 

§ 31. (1) ... § 31. (1) ... 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt für Finanzordnungswidrigkeiten 
nach §§ 49 bis 49d drei Jahre, für andere Finanzordnungswidrigkeiten 
ein Jahr und für die übrigen Finanzvergehen fünf Jahre. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt für den Abgabenbetrug (§ 39) mit 
einem 500 000 Euro übersteigenden strafbestimmenden Wertbetrag 
und für den grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug (§ 40) zehn 
Jahre, für Finanzordnungswidrigkeiten nach §§ 49 bis 49e drei Jahre, 
für andere Finanzordnungswidrigkeiten ein Jahr und für die übrigen 
Finanzvergehen fünf Jahre. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Abgrenzung der gerichtlichen von der finanzstrafbehördlichen 
Zuständigkeit. 

Abgrenzung der gerichtlichen von der finanzstrafbehördlichen 
Zuständigkeit. 

§ 53. (1) Das Gericht ist zur Ahndung von Finanzvergehen § 53. (1) Das Gericht ist zur Ahndung von Finanzvergehen 
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zuständig, wenn das Finanzvergehen vorsätzlich begangen wurde und 
der maßgebliche Wertbetrag, nach dem sich die Strafdrohung richtet 
(strafbestimmender Wertbetrag) 100 000 Euro übersteigt oder wenn die 
Summe der maßgeblichen strafbestimmenden Wertbeträge aus 
mehreren zusammentreffenden vorsätzlich begangenen Finanzvergehen 
100 000 Euro übersteigt und alle diese Vergehen in die sachliche 
Zuständigkeit derselben Finanzstrafbehörde fielen. Zusammentreffen 
können nur Finanzvergehen, über die noch nicht rechtskräftig 
entschieden wurde. 

zuständig, wenn das Finanzvergehen vorsätzlich begangen wurde und 
der maßgebliche Wertbetrag, nach dem sich die Strafdrohung richtet 
(strafbestimmender Wertbetrag) 150 000 Euro übersteigt oder wenn die 
Summe der maßgeblichen strafbestimmenden Wertbeträge aus 
mehreren zusammentreffenden vorsätzlich begangenen Finanzvergehen 
150 000 Euro übersteigt und alle diese Vergehen in die sachliche 
Zuständigkeit derselben Finanzstrafbehörde fielen. Zusammentreffen 
können nur Finanzvergehen, über die noch nicht rechtskräftig 
entschieden wurde. 

(1a) … (1a) … 

(2) Im Abs. 1 tritt an die Stelle des Wertbetrages von 
100 000 Euro der Wertbetrag von 50 000 Euro in den Fällen 

(2) Im Abs. 1 tritt an die Stelle des Wertbetrages von 
150 000 Euro der Wertbetrag von 75 000 Euro in den Fällen 

 a) des Schmuggels und der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben (§ 35), 

 a) des Schmuggels und der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben (§ 35), 

 b) der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 mit Sachen oder mit 
Erzeugnissen aus Sachen, hinsichtlich derer ein Schmuggel, 
eine Verzollungsumgehung oder eine Verkürzung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben begangen wurde. 

 b) der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 mit Sachen oder mit 
Erzeugnissen aus Sachen, hinsichtlich derer ein Schmuggel, 
eine Verzollungsumgehung oder eine Verkürzung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben begangen wurde. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 

§ 100. Den Organen der in den §§ 80 und 81 bezeichneten 
Dienststellen ist es untersagt, auf die Gewinnung von 
Verdachtsgründen gegen eine Person oder auf deren Überführung 
dadurch hinzuwirken, daß diese zur Begehung, Fortsetzung oder 
Vollendung eines Finanzvergehens verleitet oder durch insgeheim 
bestellte Personen zu Geständnissen verlockt wird, die sodann der 
Finanzstrafbehörde hinterbracht werden. 

§ 100. Den Organen der in den §§ 80 und 81 bezeichneten 
Dienststellen ist es untersagt, auf die Gewinnung von 
Verdachtsgründen gegen eine Person oder auf deren Überführung 
dadurch hinzuwirken, daß diese zur Begehung, Fortsetzung oder 
Vollendung eines Finanzvergehens verleitet oder durch insgeheim 
bestellte Personen zu Geständnissen verlockt wird, die sodann der 
Finanzstrafbehörde hinterbracht werden. Von der Verfolgung einer 
Person wegen des Finanzvergehens, zu deren Begehung sie entgegen 
dieser Bestimmung verleitet wurde, hat die Finanzstrafbehörde 
abzusehen. 
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Artikel 16 

Änderung des Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes 

Übermittlung von Informationen und Ergebnissen einer 
Ermittlung 

Übermittlung von Informationen und Ergebnissen einer 
Ermittlung 

§ 5. (1) Die Finanzstrafbehörden sind berechtigt, auf Ersuchen 
einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union vorhandene Informationen ohne 
Vorliegen eines Rechtshilfeersuchens zu übermitteln oder um diese zu 
ersuchen, wenn sich das Ersuchen auf vorsätzlich begangene 
Finanzvergehen, ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten, bezieht. 

§ 5. (1) Die Finanzstrafbehörden sind berechtigt, auf Ersuchen 
einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union vorhandene Informationen ohne 
Vorliegen eines Rechtshilfeersuchens zu übermitteln oder um diese zu 
ersuchen, wenn sich das Ersuchen auf Finanzvergehen bezieht und dies 
erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) … 

Artikel 17 

Änderung des Zollrechts-Durchführungsgesetzes 

Datenverarbeitung und Übermittlungspflichten Datenverarbeitung und Übermittlungspflichten 

§ 7. (1) bis (5) ... § 7. (1) bis (5) ... 

 (5a) Das Zollamt Österreich und dessen Organe sind ermächtigt, 
zur Echtzeitüberwachung Bildübertragungsgeräte einzusetzen, sofern 
sie zum Einsatz von Bildaufzeichnungsgeräten befugt sind oder wenn 
dies für Zwecke der Betrugsbekämpfung (§ 4 Abs. 2 Z 15 ZollR-DG) 
angemessen und erforderlich ist. 

(6) ... (6) ... 

Artikel 18 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

§ 49. (1) und (2) … § 49. (1) und (2) … 

(3) 1. bis 26a. … (3) 1. bis 26a. … 

  26b. Entgelte für die ärztliche Behandlung von Insassen und 
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Insassinnen von Justizanstalten nach den §§ 66 ff. des 
Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, sofern diese 
Tätigkeit weder den Hauptberuf noch die Hauptquelle der 
Einnahmen bildet; 

 27. bis 32. …  27. bis 32. … 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 

 Datenübermittlung an das Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz; Datenverarbeitung 

 § 460f. (1) Die Versicherungsträger und der Dachverband haben 
dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 
personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 2 pseudonymisiert zu 
übermitteln. Dabei ist die Sozialversicherungsnummer als Pseudonym 
zu verwenden. 

 (2) Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, insoweit 
ermächtigt, als diese zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung sind. Die in Frage kommenden Datenarten 
sind: 

  1. Stammdaten: 

  a) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum, 

  b) Geschlecht, 

  c) Wohnsitz (Bundesland oder Staat), 

  d) Staatsbürgerschaft; 

  2. Daten über Versicherungsverhältnisse: 

  a) Qualifikation (mit Von und Bis Datum), 

  b) Beitragsgrundlage, 

  c) anspruchsberechtigte Angehörige (Angehörigentyp, 
Geschlecht, Geburtsdatum), 

  d) Betriebsinformation (Ö-NACE, Versicherungsträger, 
Bundesland); 
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  3. Daten betreffend Rehabilitationsgeld: 

  a) Versicherungsträger, 

  b) medizinische Absprachen, 

  c) Krankheitsgruppe, 

  d) Weitergewährung nach befristeter Invaliditäts-
/Berufsunfähigkeitspension, 

  e) Höhe des Rehabilitationsgeldes, 

  f) Qualifikation vor Rehabilitationsgeld; 

  4. Daten über Pensionsanwartschaften der Aktiven: 

  a) Versicherungsträger, 

  b) Kontoerstgutschrift samt Berechnungsgrundlagen, 

  c) Gesamtgutschrift; 

  5. Daten über Anträge auf Pensionsversicherungsleistungen: 

  a) Versicherungsträger, 

  b) Pensionsart, 

  c) Erledigungsart, 

  d) Krankheitsgruppe (bei abgelehnten Pensionen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit), 

  e) Art des Antrags, 

  f) Dauer der Erledigung (Datum von Antrag und Erledigung); 

  6. Daten über Versicherungsverläufe für die 
Pensionsberechnung: 

  a) Versicherungsträger, 

  b) Art der Pensionsleistung, 

  c) Qualifikation/Versicherungszeiten für die gesamte 
Versicherungskarriere (kalendermäßig), 

  d) jährliche Beitragsgrundlagen, 

  e) Pensionshöhe, 
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  f) Frühstarterbonus; 

  7. Leistungsdaten Pensionen: 

  a) Bestandskennzeichen (insbesondere Stand sowie Ab- und 
Zugänge), 

  b) Versicherungsträger bzw. meldende Stelle, 

  c) Stichtag und Pensionsbeginn, 

  d) Daten zu weggefallenen Pensionsleistungen (insbesondere 
Abgangsursache und Sterbedatum), 

  e) Daten zu zugegangenen Pensionsleistungen (insbesondere 
Zugangsursachen, Rechtslage und Berechnungsart), 

  f) Pensionsart bzw. Leistungsart, 

  g) Höhe der Pensionsleistung und dafür maßgebliche 
Parameter (insbesondere Abschläge, Bonifikation und 
Hinzurechnung) bzw. Gesamtpensionseinkommen, 

  h) Zulagen und Zuschüsse (insbesondere Ausgleichszulage, 
Kinderzuschuss, Ausgleichszulagenbonus und 
Pensionsbonus) und Pflegegeld, 

  i) Versicherungsmonate, 

  j) Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen (insbesondere 
Vertragsstaat), 

  k) Krankheitsgruppe (bei Pensionen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit), 

  l) Lohnsteuer (insbesondere abgeführte Lohnsteuer und 
Absetzbeträge), 

  m) Krankenversicherungsabzug für ausländische Rente, 

  n) Anwendung der Begünstigungsbestimmung, 

  o) Sozialversicherungsnummer von Verstorbenen (bei 
Hinterbliebenenleistungen), 

  p) Sozialversicherungsnummer von Ehepartner/innen (bei 
Ausgleichszulagen), 

  q) Leistungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind. 
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 (3) Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Vollziehung der 
Gesetze, in denen ausdrücklich eine Mitarbeit des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vorgesehen 
ist. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei insbesondere zu folgenden 
Zwecken: Erstellung ministerieller Berichte und Gutachten, 
Vorbereitung von Ministerialentwürfen und Regierungsvorlagen 
(inklusive Wirkungsorientierter Folgenabschätzung), Evaluierung von 
Gesetzesänderungen, Beantwortung parlamentarischer Anfragen, 
Durchführung ministerieller Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von 
Budgets, Forschung und Statistik (etwa im Hinblick auf die langfristige 
Sicherung des Pensionssystems) und Erfüllung EU-rechtlicher und 
internationaler (Berichts-)Pflichten. 

 Schlussbestimmung zu Art. 18 des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 

 § 784. § 49 Abs. 3 Z 26b in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

Artikel 19 

Änderung des Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetzes 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) 1. und 2. … (2) 1. und 2. … 

(2a) Eine freiberufliche Tätigkeit nach Abs. 2 ist auch (2a) Eine freiberufliche Tätigkeit nach Abs. 2 ist auch 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. eine Tätigkeit nach § 47a Abs. 4 und 5 ÄrzteG 1998.  3. eine Tätigkeit nach § 47a Abs. 4 und 5 ÄrzteG 1998; 

  4. die ärztliche Behandlung von Insassen und Insassinnen von 
Justizanstalten im Sinne des § 49 Abs. 3 Z 26b ASVG. 

(3) … (3) … 

 Schlussbestimmung zu Art. 19 des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 

 § 37. § 2 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2023 tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 


